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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) ist eine verbindliche Grundlage für die Inklusionspolitik in 
Deutschland. Bundestag und Bundesrat haben sie 2009 ratifiziert, damit ist sie geltendes Recht – doch umge-
setzt ist sie noch lange nicht, das hat zuletzt die Staatenprüfung des UN-Fachausschusses im September 2023 
gezeigt, dort hat Deutschland kein gutes Zeugnis erhalten. Dieser Umsetzungsprozess bestimmt meine Agenda, 
und der Text der UN-BRK ist für mein Team und mich zur Richtschnur unserer Arbeit geworden. Ich bin mir si-
cher, dass es vielen von Ihnen ebenso geht.  
 
Und gerade weil dieser Text eine solche Bedeutung hat, müssen wir sichergehen können, dass das englische 
 Original auch verlässlich und präzise übersetzt ist, denn ansonsten wird es mit einer Berufung auf die Konvention 
schwierig – und hier geht es naturgemäß um Detailfragen, das wissen nicht nur die Juristinnen und Juristen unter 
uns.  
 
Die amtliche deutsche Übersetzung wurde 2008 mit den anderen deutschsprachigen Ländern Österreich, 
 Liechtenstein und der Schweiz erörtert und einvernehmlich abgestimmt. Österreich zum Beispiel hat diese 
 bereits 2016 in einer überarbeiteten Übersetzung angepasst, Deutschland hingegen nicht. 
 
Die Verbände von Menschen mit Behinderungen in Deutschland haben sich bereits vor Jahren über die amtliche 
Übersetzung der UN-BRK ins Deutsche beschwert – aus meiner Sicht vollkommen zurecht. Da wurde zum 
 Beispiel das englische Wort „inclusion“ mit dem deutschen „Integration“ übersetzt, obwohl wir uns doch schon 
längst darüber verständigt hatten, dass Inklusion und Integration zwei unterschiedliche Konzepte sind – und 
unser Ziel ist die vollständige Inklusion von Menschen mit Behinderungen. Oder wie steht es mit dem englischen 
Begriff der „participation“ – ist er treffender mit „Teilhabe“ oder mit „Partizipation“ übersetzt? Um also sicherzu-
gehen, dass solche wichtigen Unterscheidungen nicht an der offiziellen Übersetzung der UN-BRK scheitern, gibt 
es die so genannte „Schattenübersetzung“ der Selbstvertretungsorganisation NETZWERK ARTIKEL 3 e. V., und 
das mittlerweile in 4. Auflage.  
 
Wir wollen mit dieser kritischen Ausgabe für das Fachpublikum, in der die gesamte UN-BRK Artikel für Artikel in 
den drei Varianten gegenübergestellt wird, zu einem weiteren fruchtbaren Diskurs beitragen. Ein genaues 
 Hinsehen lohnt sich und der Vergleich zeigt: Der Weg zu einer gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen führt auch über das Medium der Sprache, sie ist für die Bewusstseinsbildung unerlässlich.  
 
Herzlich, Ihr  
 
 
 
 
 
Jürgen Dusel 
Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen

Grußwort
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Erläuterungen  
 
Um Sie über den Text der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) zu informieren, haben wir in dieser 
 Broschüre die drei vorliegenden Versionen gegenübergestellt: 
 

die amtliche, gemeinsame Übersetzung von Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein, erstmals 1
 veröffentlicht im Bundesgesetzblatt am 31. Dezember 2008 (Bundesgesetzblatt 2008 Teil II Nr. 35) 

 
die Schattenübersetzung des NETZWERK ARTIKEL 3 e. V., Stand Januar 2024, 4. überarbeitete Auflage 2

 
das Originaldokument in englischer Sprache, verabschiedet am 13. Dezember 2006 von der  3
UN-Generalversammlung  

 

Bei der amtlichen deutschen Übersetzung und dem Originaldokument in englischer Sprache handelt es sich um 
offizielle Dokumente mit Rechtscharakter. 
 
Wir haben in dieser Fachpublikation diese drei Versionen der UN-BRK tabellarisch angeordnet, so dass die Text-
versionen Artikel für Artikel miteinander verglichen werden können. So wird nachvollziehbar, wie der englische 
Originaltext in die offizielle deutsche Version übersetzt wurde – und wie das NETZWERK ARTIKEL 3 e. V. zu 
 dieser Übersetzung steht. 

Erläuterungen
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Vorbemerkung 

Die amtliche, gemeinsame 
 Übersetzung von Deutschland, 
Österreich, Schweiz und 
 Liechtenstein 
 
Am 3. Mai 2008 ist das Überein-
kommen der Vereinten Nationen 
über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen in Kraft getreten. 
 
Dieses universelle Vertragsinstru-
ment konkretisiert bestehende 
Menschenrechte für die Lebens -
situation von Menschen mit 
 Behinderungen mit dem Ziel, ihre 
Chancengleichheit in der Gesell-
schaft zu fördern. Das Vertragswerk 
stellt einen wichtigen Schritt zur 
Stärkung der Rechte von weltweit 
rund 650 Millionen behinderter 
Menschen dar. 
 
Deutschland hat als einer der ers-
ten Staaten das Übereinkommen 
am 30. März 2007 unterzeichnet. 
Das Ratifikationsgesetz wurde im 
Dezember 2008 von Bundestag und 
Bundesrat verabschiedet und ist am 
1. Januar 2009 in Kraft getreten.  
Am 24. Februar 2009 wurde die 
 Ratifikationsurkunde in New York 
hinterlegt. Nach Ablauf einer  
30-Tage-Frist ist das Übereinkom-
men und das Fakultativprotokoll 
seit dem 26. März 2009 für 
Deutschland verbindlich. 
 
Bei der amtlichen deutschen 
 Übersetzung handelt es sich um ein 
 offizielles Dokument mit Rechts-
charakter.

Vorbemerkung/Vorwort

Vorwort 

Korrigierte Fassung der zwischen 
Deutschland, Liechtenstein, 
Österreich und der Schweiz 
 abgestimmten Übersetzung 
 
Liebe Leser*innen,  
Deutschland, Liechtenstein, 
 Österreich und die Schweiz haben 
2007/2008 fast ohne Betei ligung 
behinderter Menschen und ihrer 
Verbände eine deutsche Über -
setzung der UN-Konvention über 
die Rechte von Menschen mit 
 Behinderungen abgestimmt. Alle 
Be mühungen von Seiten der 
 Behindertenorganisationen in den 
vier beteiligten Staaten, wenigstens 
die gröbsten Fehler zu korrigieren, 
sind seinerzeit gescheitert. 
 
Deshalb hat sich das NETZWERK 
ARTIKEL 3 e. V. 2009 dazu ent-
schlossen, eine sogenannte 
 „Schattenübersetzung“ zu veröf-
fentlichen. Der Begriff „Schatten-
übersetzung“ wurde  gewählt, weil 
die sogenannten „Schattenberich-
te“ (shadow reports) im Berichts-
wesen zu  bestehenden UN-Kon-
ventionen eine gute Tradition 
haben: Die Vertragsstaaten von 
UN-Konventionen sind verpflich-
tet, regelmäßig Berichte zur Um-
setzung der jeweiligen Konvention 
zu erstellen und diese dem über-
wachenden Komitee zuzuleiten. 
Parallel dazu werden von den 
Nichtregierungsorganisationen 
Schattenberichte erstellt, die eben-
falls in die Bewertung des über -
wachenden Komitees einfließen.  
 
Das NETZWERK ARTIKEL 3 e. V. 
hält eine korrekte Übersetzung der 
Behindertenrechts konvention 
(BRK) für unerlässlich, da die Wort-
wahl zur Bewusstseinsbildung 
 beiträgt. Die  Bewusstseinsbildung 
der gesamten Gesellschaft ist ein 
wichtiges Anliegen der Konvention, 
denn der Artikel 8 der BRK be-



schäftigt sich mit diesem Thema. 
Deshalb soll mit der Schatten -
übersetzung eine deutsche Version 
des Konventionstextes zur Ver -
fügung gestellt werden, die den 
 authentischen Fassungen mehr 
entspricht als die offizielle deut-
sche Übersetzung. 
 
Zur Kennzeichnung unserer Ände-
rungsvorschläge sind diese in der 
Schattenübersetzung hervorgeho-
ben und die unseres Erachtens 
 falschen Übersetzungen wurden 
durch gestrichen. 2009 veröffent-
lichten wir die 1. Auflage der 
Schattenübersetzung, die nach 
einem guten Jahr vergriffen war. 
Wir haben danach eingegangene 
weitere Hinweise eingearbeitet und 
2010 eine 2. Auflage produziert. 
2016 hat Österreich auf Druck des 
UN-Fachausschusses in Genf seine 
Übersetzung korrigiert. Die öster-
reichische Fassung sowie viele Ein-
zelhinweise sind in die 3. Auflage 
der Schattenübersetzung von 2018 
eingeflossen, in der wir vor allem 
das englische „participation“ kon-
sequent mit „Partizipation“ über-
setzt haben. Wir hatten gelernt, 
dass Partizipation mehr ist als Teil-
habe.  
 
In der vorliegenden 4. Auflage 
haben wir lediglich an drei Stellen 
das „Wohl des Kindes“ in das 
„beste Interesse des Kindes“ um-
gewandelt. Damit orientiert sich 
die Schattenübersetzung enger am 
englischen Original „best interest 
of the child“ sowie an der Kinder-
rechtskonvention. Das „Wohl des 
Kindes“ reduziert das Kind auf ein 
Schutzobjekt. Es ist jedoch primär 
Menschenrechtssubjekt und 
Rechtsträger*in. 
 
Berlin, im Januar 2024 
Der Vorstand des  
NETZWERK ARTIKEL 3 e. V.
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Preamble

Übereinkommen der   
Ver einten Nationen über die 

Rechte von Menschen mit 
 Behinderungen 

Präambel 

Die Vertragsstaaten dieses 
 Übereinkommens, 
 
a) unter Hinweis auf die in der 
Charta der Vereinten Nationen ver-
kündeten Grundsätze, denen zufol-
ge die Anerkennung der Würde und 
des Wertes, die allen Mitgliedern 
der menschlichen Gesellschaft 
 innewohnen, sowie ihrer gleichen 
und unveräußerlichen Rechte die 
Grundlage von Freiheit, Gerechtig-
keit und Frieden in der Welt bildet, 
 
b) in der Erkenntnis, dass die Ver -
einten Nationen in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte und 
in den Internationalen Menschen-
rechtspakten verkündet haben und 
übereingekommen sind, dass jeder 
Mensch ohne Unterschied 
 Anspruch auf alle darin aufgeführ-
ten Rechte und Freiheiten hat, 
 
 
c) bekräftigend, dass alle Men-
schenrechte und Grundfreiheiten 
allgemein gültig und unteilbar sind, 
einander bedingen und mit einander 
verknüpft sind und dass Menschen 
mit Behinderungen der volle 
 Genuss dieser Rechte und 
 Freiheiten ohne Diskriminierung 
garantiert werden muss, 
 
d) unter Hinweis auf den Interna-
tionalen Pakt über wirtschaftliche, 
 soziale und kulturelle Rechte, den 
Internationalen Pakt über bürger -
liche und politische Rechte, das 
 Internationale Übereinkommen zur 
Beseitigung jeder Form von 
 Rassendiskriminierung, das Über-
einkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau, 
das Übereinkommen gegen Folter 

Übereinkommen über die 
Rechte von Menschen mit 

 Behinderungen 
 

Präambel 

Die Vertragsstaaten dieses 
 Übereinkommens,  
 
a) unter Hinweis auf die in der 
Charta der Vereinten Nationen ver-
kündeten Grundsätze, denen zufol-
ge die Anerkennung der Würde und 
des Wertes, die allen Mitgliedern 
der menschlichen Gesellschaft 
 innewohnen, sowie ihrer gleichen 
und unveräußerlichen Rechte die 
Grundlage von Freiheit, Gerechtig-
keit und Frieden in der Welt bildet,  
 
b) in der Erkenntnis, dass die Ver-
einten Nationen in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte und 
in den Internationalen Menschen-
rechtspakten verkündet haben und 
übereingekommen sind, dass jeder 
Mensch ohne jeglichen Unter-
schied Anspruch auf alle darin auf-
geführten Rechte und Freiheiten 
hat,  
 
c) bekräftigend, dass alle Men-
schenrechte und Grundfreiheiten 
allgemein gültig und  unteilbar sind, 
einander bedingen und miteinander 
verknüpft sind und dass Menschen 
mit Behinderungen der volle 
 Genuss dieser Rechte und 
 Freiheiten ohne Diskriminierung 
garantiert werden muss,  
 
d) unter Hinweis auf den Interna-
tionalen Pakt über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte, den 
Internationalen Pakt über bürger -
liche und politische Rechte, das 
 Inter nationale Übereinkommen zur 
Beseitigung jeder Form von Ras-
sendiskriminierung rassistischer 
Diskriminierung, das Übereinkom-
men zur Beseitigung jeder Form 
von Diskriminierung der Frau, das 

Convention of the United 
 Nations on the rights of 
 persons with disabilities 

 

Preamble 

The States Parties to the present 
Convention,  
 
a) Recalling the principles pro-
claimed in the Charter of the 
United Nations which recognize the 
 inherent dignity and worth and the 
equal and inalienable rights of all 
members of the human family as 
the foundation of freedom, justice 
and peace in the world, 
 
 
 
b) Recognizing that the United 
 Nations, in the Universal Decla -
ration of Human Rights and in the 
International Covenants on Human 
Rights, has proclaimed and agreed 
that everyone is entitled to all the 
rights and freedoms set forth 
therein, without distinction of any 
kind, 
 
 
c) Reaffirming the universality, 
 indivisibility, interdependence and 
 interrelatedness of all human rights 
and fundamental freedoms and the 
need for persons with disabilities to 
be guaranteed their full enjoyment 
without discrimination, 
 
 
 
d) Recalling the International 
Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights, the International 
Covenant on Civil and Political 
Rights, the International Con -
vention on the Elimination of All 
Forms of Racial Discrimination, the 
Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination against 
Women, the Convention against  
Torture and Other Cruel, Inhuman 
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Präambel  

und andere grausame, unmenschli-
che oder erniedrigende Behandlung 
oder Strafe, das Übereinkommen 
über die Rechte des Kindes und das 
Internationale Übereinkommen 
zum Schutz der Rechte aller 
Wander arbeitnehmer und ihrer 
Familien angehörigen, 
 
 
e) in der Erkenntnis, dass das 
 Verständnis von Behinderung sich 
ständig weiterentwickelt und dass 
Behinderung aus der Wechsel -
wirkung zwischen Menschen mit 
Beeinträchtigungen und einstel-
lungs- und umweltbedingten 
 Barrieren entsteht, die sie an der 
vollen, wirksamen und gleich -
berechtigten Teilhabe an der 
 Gesellschaft hindern, 
 
 
 
f) in der Erkenntnis, dass die in dem 
Weltaktionsprogramm für 
 Behinderte und den Rahmen -
bestimmungen für die Herstellung 
der Chancengleichheit für Behin-
derte enthaltenen Grundsätze und 
Leit linien einen wichtigen Einfluss 
auf die Förderung, Ausarbeitung 
und Bewertung von politischen 
Konzepten, Plänen, Programmen 
und Maßnahmen auf einzelstaat -
licher, regionaler und internationa-
ler Ebene zur Verbesserung der 
Chancengleichheit für Menschen 
mit  Behinderungen haben, 
 
 
g) nachdrücklich darauf hinwei-
send, wie wichtig es ist, die Behin-
derungsthematik zu einem festen 
 Bestandteil der einschlägigen 
 Strategien der nachhaltigen 
 Entwicklung zu machen, 
 
 
h) ebenso in der Erkenntnis, dass 
jede Diskriminierung aufgrund von 
Behinderung eine Verletzung der 

Übereinkommen gegen Folter und 
andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende  Behandlung 
oder Strafe, das Übereinkommen 
über die Rechte des Kindes und das 
Internationale Übereinkommen 
zum Schutz der Rechte aller 
 Wanderarbeitnehmer und ihrer 
 Familienangehörigen,  
 
e) in der Erkenntnis, dass das 
 Verständnis von Behinderung sich 
ständig weiterentwickelt und dass 
Behinderung aus der Wechsel -
wirkung zwischen Menschen mit 
Beeinträchtigungen und einstel-
lungs- und umweltbedingten 
 Barrieren entsteht, die sie an der 
vollen und wirksamen und gleich-
berechtigten Teilhabe Partizipation 
auf der Grundlage der Gleich -
berechtigung mit anderen an der 
Gesellschaft hindern,  
 
f) in der Erkenntnis, dass die in dem 
Weltaktionsprogramm für Behin-
derte und den Rahmenbestimmun-
gen für die Herstellung der 
 Chancengleichheit für Behinderte 
enthaltenen Grundsätze und politi-
sche Leitlinien einen wichtigen Ein-
fluss auf die Förderung, Ausarbei-
tung und Bewertung von 
politischen Konzepten, Plänen, 
Programmen und Maßnahmen auf 
einzelstaatlicher, regionaler und 
 internationaler Ebene zur Verbesse-
rung der Chancengleichheit für 
Menschen mit  Behinderungen 
haben,  
 
g) nachdrücklich darauf hinwei-
send, wie wichtig es ist, die Behin-
derungsthematik disability main-
streaming zu einem festen 
Bestandteil der einschlägigen 
 Strategien der nachhaltigen 
 Entwicklung zu machen,  
 
h) ebenso in der Erkenntnis, dass 
jede Diskriminierung aufgrund von 
Behinderung eine  Verletzung der 

or Degrading Treatment or Punish -
ment, the Convention on the Rights 
of the Child, and the International 
Convention on the Protection of 
the Rights of All Migrant Workers 
and Members of Their Families, 
 
 
 
 
e) Recognizing that disability is an 
evolving concept and that disability 
results from the interaction 
between persons with impairments 
and attitudinal and environmental 
barriers that hinders their full and 
effective participation in society on 
an equal basis with others, 
 
 
 
 
 
 
f) Recognizing the importance of 
the principles and policy guidelines 
contained in the World Programme 
of Action concerning Disabled 
Persons and in the Standard Rules 
on the Equalization of Oppor -
tunities for Persons with 
Disabilities in influencing the pro-
motion, formulation and evaluation 
of the policies, plans, programmes 
and actions at the national, regional 
and international levels to further 
equalize opportunities for persons 
with disabilities, 
 
 
 
g) Emphasizing the importance of 
mainstreaming disability issues as 
an integral part of relevant strat-
egies of sustainable development, 
 
 
 
 
h) Recognizing also that discrimi -
nation against any person on the 
basis of disability is a violation of 
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Preamble

Würde und des Wertes darstellt, die 
jedem Menschen innewohnen, 
 
i) ferner in der Erkenntnis der 
 Vielfalt der Menschen mit 
 Behinde rungen, 
 
j) in Anerkennung der Notwendig-
keit, die Menschenrechte aller 
 Menschen mit Behinderungen, 
 einschließlich derjenigen, die inten -
sivere Unterstützung benötigen, zu 
fördern und zu schützen, 
 
k) besorgt darüber, dass sich 
 Menschen mit Behinderungen trotz 
dieser verschiedenen Dokumente 
und Verpflichtungen in allen Teilen 
der Welt nach wie vor Hindernissen 
für ihre Teilhabe als gleichberech-
tigte Mitglieder der Gesellschaft 
sowie Verletzungen ihrer 
Menschen rechte gegenübersehen, 
 
 
l) in Anerkennung der Bedeutung 
der internationalen Zusammen -
arbeit für die Verbesserung der 
 Lebensbedingungen der Menschen 
mit Behinderungen in allen 
 Ländern, insbesondere den 
 Entwicklungsländern, 
 
m) in Anerkennung des wertvollen 
Beitrags, den Menschen mit Behin-
derungen zum allgemeinen Wohl 
und zur Vielfalt ihrer Gemein -
schaften leisten und leisten 
 können, und in der Erkenntnis, dass 
die Förderung des vollen Genusses 
der Menschenrechte und Grund-
freiheiten durch Menschen mit 
 Behinderungen sowie ihrer unein-
geschränkten Teilhabe ihr Zu -
gehörigkeitsgefühl verstärken und 
zu erheblichen  Fortschritten in der 
menschlichen,  sozialen und wirt-
schaftlichen  Entwicklung der Ge-
sellschaft und bei der Beseitigung 
der Armut  führen wird, 
 
n) in der Erkenntnis, wie wichtig die 
individuelle Autonomie und Unab-

Würde und des Wertes darstellt, die 
jedem Menschen innewohnen,  
 
i) ferner in der Erkenntnis der 
 Vielfalt der Menschen mit 
 Behinderungen,  
 
j) in Anerkennung der Notwendig-
keit, die Menschenrechte aller 
Menschen mit Behinderungen, 
 einschließlich derjenigen, die inten -
sivere Unterstützung benötigen, zu 
fördern und zu schützen,  
 
k) besorgt darüber, dass sich 
 Menschen mit Behinderungen trotz 
dieser verschiedenen  Dokumente 
und Verpflichtungen in allen Teilen 
der Welt nach wie vor Hindernissen 
für ihre Teilhabe Partizipation als 
gleichberechtigte Mitglieder der 
Gesellschaft sowie  Verletzungen 
ihrer Menschenrechte gegenüber-
sehen,  
 
l) in Anerkennung der Bedeutung 
der internationalen Zusammen -
arbeit für die Verbesserung der 
 Lebensbedingungen der Menschen 
mit Behinderungen in allen 
 Ländern, insbesondere den 
 Entwicklungsländern,  
 
m) in Anerkennung des wertvollen 
Beitrags, den Menschen mit Behin-
derungen zum allgemeinen Wohl 
und zur Vielfalt ihrer Gemeinschaf-
ten leisten und leisten können, und 
in der Erkenntnis, dass die Förde-
rung des vollen Genusses der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten 
durch Menschen mit Behinderun-
gen sowie ihrer uneingeschränkten 
Teilhabe Partizipation ihr Zugehö-
rigkeitsgefühl verstärken und zu 
 erheblichen Fortschritten in der 
menschlichen, sozialen und 
 wirtschaftlichen Entwicklung der 
 Gesellschaft und bei der Beseiti-
gung der Armut führen wird,  
 
n) in der Erkenntnis, wie wichtig die 
individuelle Autonomie und Unab-

the  inherent dignity and worth of 
the human person, 
 
i) Recognizing further the diversity 
of persons with disabilities, 
 
 
j) Recognizing the need to promote 
and protect the human rights of all 
persons with disabilities, including 
those who require more intensive 
support, 
 
 
k) Concerned that, despite these 
 various instruments and under -
takings, persons with disabilities 
continue to face barriers in their 
participation as equal members of 
society and violations of their 
 human rights in all parts of the 
world, 
 
 
 
l) Recognizing the importance of 
 international cooperation for 
improving the living conditions of 
 persons with disabilities in every 
country, particularly in developing 
countries, 
 
 
m) Recognizing the valued existing 
and potential contributions made 
by persons with disabilities to the 
overall well-being and diversity of 
their communities, and that the 
 promotion of the full enjoyment by 
persons with disabilities of their 
 human rights and fundamental 
freedoms and of full participation 
by persons with disabilities will 
 result in their enhanced sense of 
belonging and in significant 
advances in the human, social and 
economic development of society 
and the eradication of poverty, 
 
 
 
n) Recognizing the importance for 
persons with disabilities of their 
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hängigkeit für Menschen mit 
 Behinderungen ist, einschließlich 
der Freiheit, eigene Entscheidungen 
zu treffen, 
 
o) in der Erwägung, dass Menschen 
mit Behinderungen die Möglichkeit 
haben sollen, aktiv an Entschei-
dungsprozessen über politische 
Konzepte und über Programme 
 mitzuwirken, insbesondere wenn 
diese sie unmittelbar betreffen, 
 
 
p) besorgt über die schwierigen 
 Bedingungen, denen sich Men-
schen mit Behinderungen gegen-
übersehen, die mehrfachen oder 
verschärften Formen der Diskrimi-
nierung aufgrund der Rasse, der 
Hautfarbe, des Geschlechts, der 
Sprache, der Religion, der politi-
schen oder sonstigen Anschauung, 
der nationalen, ethnischen, indige-
nen oder sozialen Herkunft, des 
Vermögens, der Geburt, des Alters 
oder des sonstigen Status ausge-
setzt sind, 
 
q) in der Erkenntnis, dass Frauen 
und Mädchen mit Behinderungen 
sowohl innerhalb als auch außer-
halb ihres häuslichen Umfelds oft 
in stärkerem Maße durch Gewalt, 
 Verletzung oder Missbrauch, Nicht -
beachtung oder Vernachlässigung, 
Misshandlung oder Ausbeutung 
 gefährdet sind, 
 
r) in der Erkenntnis, dass Kinder mit 
Behinderungen gleichberechtigt 
mit anderen Kindern alle Men-
schenrechte und Grundfreiheiten  
in vollem Umfang genießen sollen, 
und unter Hinweis auf die zu 
 diesem Zweck von den Vertrags-
staaten des Übereinkommens über 
die Rechte des Kindes eingegange-
nen Verpflichtungen, 
 
s) nachdrücklich darauf hinweisend, 
dass es notwendig ist, bei allen An-
strengungen zur Förderung des vol-

hängigkeit Selbstbestimmung für 
Menschen mit Behinderungen ist, 
einschließlich der Freiheit, eigene 
Entscheidungen zu treffen,  
 
o) in der Erwägung, dass Menschen 
mit Behinderungen die Möglichkeit 
haben sollen, aktiv an Entschei-
dungsprozessen über politische 
Konzepte und über Programme 
mitzuwirken, insbesondere wenn 
diese einschließlich solcher, die sie 
unmittelbar betreffen,  
 
p) besorgt über die schwierigen 
 Bedingungen, denen sich Men-
schen mit Behinderungen gegen-
übersehen, die mehrfachen oder 
verschärften Formen der Diskrimi-
nierung aufgrund der Rasse, ethni-
schen Herkunft, der Hautfarbe, des 
Geschlechts, der Sprache, der Reli-
gion, der politischen oder sonstigen 
Anschauung, der nationalen, ethni-
schen, indigenen oder sozialen Her-
kunft, des Vermögens, der Geburt, 
des Alters oder des sonstigen 
 Status ausgesetzt sind,  
 
q) in der Erkenntnis, dass Frauen 
und Mädchen mit Behinderungen 
sowohl innerhalb als auch außer-
halb ihres häuslichen Umfelds oft 
in stärkerem Maße durch Gewalt, 
Verletzung oder Missbrauch, Nicht-
beachtung oder Vernachlässigung, 
Misshandlung oder Ausbeutung 
 gefährdet sind,  
 
r) in der Erkenntnis, dass Kinder mit 
Behinderungen gleichberechtigt 
mit anderen Kindern alle Men-
schenrechte und Grundfreiheiten  
in vollem Umfang genießen sollen, 
und unter Hinweis auf die zu 
 diesem Zweck von den Vertrags-
staaten des Übereinkommens über 
die Rechte des Kindes eingegange-
nen Verpflichtungen,  
 
s) nachdrücklich darauf hinweisend, 
dass es notwendig ist, bei allen An-
strengungen zur Förderung des vol-

individual autonomy and indepen-
dence, including the freedom to 
make their own choices, 
 
 
o) Considering that persons with 
 disabilities should have the oppor-
tunity to be actively involved in 
 decision-making processes about 
policies and programmes, including 
those directly concerning them, 
 
 
 
p) Concerned about the difficult 
conditions faced by persons with 
disabilities who are subject to 
 multiple or aggravated forms of 
 discrimination on the basis of race, 
colour, sex, language, religion, 
 political or other opinion, national, 
ethnic, indigenous or social origin, 
property, birth, age or other status,  
 
 
 
 
 
 
q) Recognizing that women and 
girls with disabilities are often at 
greater risk, both within and out-
side the home, of violence, injury  
or abuse, neglect or negligent 
treatment, maltreatment or exploi-
tation,  
 
 
 
r) Recognizing that children with 
disabilities should have full enjoy-
ment of all human rights and fun-
damental freedoms on an equal 
basis with other children, and recal-
ling obligations to that end under-
taken by States Parties to the 
Convention on the Rights of the 
Child,  
 
 
s) Emphasizing the need to incor -
porate a gender perspective in all 
 efforts to promote the full enjoy-
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len Genusses der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten durch 
 Menschen mit Behinderungen die 
Geschlechterperspektive einzube-
ziehen, 
 
t) unter besonderem Hinweis 
 darauf, dass die Mehrzahl der Men-
schen mit Behinderungen in einem 
Zustand der Armut lebt, und dies -
bezüglich in der Erkenntnis, dass 
die nachteiligen Auswirkungen der 
Armut auf Menschen mit Behinde-
rungen dringend angegangen 
 werden müssen, 
 
u) in dem Bewusstsein, dass 
 Frieden und Sicherheit auf der 
Grundlage der uneingeschränkten 
Achtung der in der Charta der 
 Vereinten  Nationen enthaltenen 
Ziele und Grundsätze sowie der 
Einhaltung der anwendbaren 
 Übereinkünfte auf dem Gebiet der 
 Menschenrechte unabdingbar sind 
für den umfassenden Schutz von 
Menschen mit Behinderungen, ins-
besondere in bewaffneten Konflik-
ten oder während ausländischer 
Besetzung, 
 
v) in der Erkenntnis, wie wichtig es 
ist, dass Menschen mit Behinderun-
gen vollen Zugang zur physischen, 
sozialen, wirtschaftlichen und 
 kulturellen Umwelt, zu Gesundheit 
und Bildung sowie zu Information 
und Kommunikation haben, damit 
sie alle Menschenrechte und 
Grundfreiheiten voll genießen 
 können, 
 
w) im Hinblick darauf, dass der 
 Einzelne gegenüber seinen Mit-
menschen und der Gemeinschaft, 
der er angehört, Pflichten hat und 
ge halten ist, für die Förderung und 
Achtung der in der Internationalen 
Menschenrechtscharta anerkann-
ten Rechte einzutreten, 
 
x) in der Überzeugung, dass die 
 Familie die natürliche Kernzelle der 
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Preamble

len Genusses der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten durch 
 Menschen mit  Behinderungen die 
Geschlechterperspektive einzube-
ziehen,  
 
t) unter besonderem Hinweis 
 darauf auf die Tatsache, dass die 
Mehrzahl der Menschen mit 
 Behinderungen in einem Zustand 
der Armut lebt, und diesbezüglich 
in der Erkenntnis, dass die nachtei-
ligen Auswirkungen der Armut auf 
Menschen mit Behinderungen drin-
gend angegangen werden müssen,  
 
u) in dem Bewusstsein, dass 
 Frieden und Sicherheit auf der 
Grundlage der uneingeschränkten 
Achtung der in der Charta der 
 Vereinten Nationen enthaltenen 
Ziele und Grundsätze sowie der 
Einhaltung der anwendbaren 
 Übereinkünfte auf dem Gebiet der 
 Menschenrechte unabdingbar sind 
für den umfassenden Schutz von 
Menschen mit Behinderungen, ins-
besondere in bewaffneten Konflik-
ten oder während ausländischer 
Besetzung,  
 
v) in der Erkenntnis, wie wichtig es 
ist, dass Menschen mit Behinderun-
gen vollen Zugang zur physischen, 
sozialen, wirtschaftlichen und 
 kulturellen Umwelt, zu Gesundheit 
und Bildung sowie zu Information 
und Kommunikation haben, damit 
sie alle Menschenrechte und 
Grundfreiheiten voll genießen 
 können,  
 
w) im Hinblick darauf, dass der 
 Einzelne gegenüber seinen Mit-
menschen und der Gemeinschaft, 
der er angehört, Pflichten hat und 
gehalten ist, für die Förderung und 
Achtung der in der Internationalen 
Menschenrechtscharta anerkann-
ten Rechte einzutreten,  
 
x) in der Überzeugung, dass die 
 Familie die natürliche Kernzelle der 

ment of human rights and funda-
mental freedoms by persons with 
disabilities,  
 
 
 
t) Highlighting the fact that the 
 majority of persons with disabilities 
live in conditions of poverty, and in 
this regard recognizing the critical 
need to address the negative 
impact of poverty on persons with 
disabilities,  
 
 
 
u) Bearing in mind that conditions 
of peace and security based on full 
respect for the purposes and prin-
ciples contained in the Charter of 
the United Nations and observance 
of applicable human rights instru-
ments are indispensable for the full 
protection of persons with disabil-
ities, in particular during armed 
 conflicts and foreign occupation,  
 
 
 
 
 
v) Recognizing the importance of 
accessibility to the physical, social, 
economic and cultural environ-
ment, to health and education and 
to information and communication, 
in enabling persons with disabilities 
to fully enjoy all human rights and 
fundamental freedoms,  
 
 
 
w) Realizing that the individual, 
having duties to other individuals 
and to the community to which he 
or she belongs, is under a responsi-
bility to strive for the promotion 
and observance of the rights recog-
nized in the International Bill of 
Human Rights,  
 
x) Convinced that the family is the 
natural and fundamental group unit 

Präambel



Gesellschaft ist und Anspruch auf 
Schutz durch Gesellschaft und 
Staat hat und dass Menschen mit 
Behinderungen und ihre Familien-
angehörigen den erforderlichen 
Schutz und die notwendige 
 Unterstützung erhalten sollen, um 
es den Familien zu ermöglichen, 
zum vollen und gleichberechtigten 
Genuss der Rechte der Menschen 
mit  Behinderungen beizutragen, 
 
y) in der Überzeugung, dass ein 
umfassendes und in sich geschlos-
senes internationales Überein -
kommen zur Förderung und zum 
Schutz der Rechte und der Würde 
von Menschen mit Behinderungen 
sowohl in den Entwicklungsländern 
als auch in den entwickelten 
 Ländern einen maßgeblichen Bei-
trag zur Beseitigung der tiefgreifen-
den sozialen Benachteiligung von 
Menschen mit Behinderungen leis-
ten und ihre Teilhabe am bürgerli-
chen, politischen, wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Leben auf 
der Grundlage der Chancengleich-
heit fördern wird,  
 
haben Folgendes vereinbart: 
 

Artikel 1 
Zweck 

Zweck dieses Übereinkommens ist 
es, den vollen und gleichberechtig-
ten Genuss aller Menschenrechte 
und Grundfreiheiten durch alle 
Menschen mit Behinderungen zu 
fördern, zu schützen und zu 
 gewährleisten und die Achtung der 
ihnen innewohnenden Würde zu 
fördern. 
 
Zu den Menschen mit Behinderun-
gen zählen Menschen, die langfris-
tige körperliche, seelische, geistige 
oder Sinnesbeeinträchtigungen 
haben, welche sie in Wechselwir-
kung mit verschiedenen Barrieren 

Gesellschaft ist und  Anspruch auf 
Schutz durch Gesellschaft und 
Staat hat und dass Menschen mit 
Behinderungen und ihre Familien-
angehörigen den erforderlichen 
Schutz und die notwendige 
 Unterstützung erhalten sollen, um 
es den Familien zu ermöglichen, 
zum vollen und gleichberechtigten 
Genuss der Rechte der Menschen 
mit Behinderungen beizutragen,  
 
y) in der Überzeugung, dass ein 
umfassendes und in sich geschlos-
senes internationales Überein -
kommen zur Förderung und zum 
Schutz der Rechte und der Würde 
von Menschen mit Behinderungen 
sowohl in den Entwicklungsländern 
als auch in den entwickelten 
 Ländern einen maßgeblichen Bei-
trag zur Beseitigung der tiefgreifen-
den sozialen Benachteiligung von 
Menschen mit Behinderungen leis-
ten und ihre Teilhabe Partizipation 
am bürgerlichen, politischen, wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturel-
len Leben auf der Grundlage der 
Chancengleichheit fördern wird,  
 
haben Folgendes vereinbart:  
 

Artikel 1 
Zweck 

Zweck dieses Übereinkommens ist 
es, den vollen und gleichberechtig-
ten Genuss aller  Menschenrechte 
und Grundfreiheiten durch alle 
Menschen mit Behinderungen zu 
fördern, zu schützen und zu 
 gewährleisten und die Achtung der 
ihnen innewohnenden Würde zu 
fördern.  
 
Zu den Menschen mit Behinderun-
gen zählen Menschen, die langfris-
tige körperliche, seelische, geistige 
oder Sinnesbeeinträchtigungen 
haben, welche sie in Wechselwir-
kung mit verschiedenen Barrieren 

of society and is entitled to 
 protection by society and the State, 
and that persons with disabilities 
and their family members should 
 receive the necessary protection 
and assistance to enable families to 
contribute towards the full and 
equal enjoyment of the rights of 
 persons with disabilities,  
 
 
 
y) Convinced that a comprehensive 
and integral international conven-
tion to promote and protect the 
rights and dignity of persons with 
disabilities will make a significant 
contribution to redressing the pro-
found social disadvantage of per-
sons with disabilities and promote 
their participation in the civil, 
political, economic, social and cul-
tural spheres with equal opportun-
ities, in both developing and devel-
oped countries,  
 
 
 
 
 
have agreed as follows: 
 

Article 1  
Purpose 

The purpose of the present 
Convention is to promote, protect 
and ensure the full and equal 
enjoyment of all human rights and 
fundamental freedoms by all 
 persons with disabilities, and to 
promote respect for their inherent 
 dignity. 
 
 
Persons with disabilities include 
those who have long-term physical, 
mental, intellectual or sensory 
impairments which in interaction 
with various barriers may hinder 
their full and effective participation 
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Article 1 Artikel 1



Article 2 

an der vollen, wirksamen und 
gleichberechtigten Teilhabe an der 
Gesellschaft hindern können. 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2 
Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Übereinkommens 
 
 
schließt „Kommunikation“ Spra-
chen, Textdarstellung, Brailleschrift, 
taktile Kommunikation, Großdruck, 
leicht zugängliches Multimedia 
sowie schriftliche,  auditive, in einfa-
che Sprache übersetzte, durch Vor-
leser zugänglich gemachte sowie 
ergänzende und alternative For-
men, Mittel und  Formate der Kom-
munikation, einschließlich leicht 
zugänglicher Informations- und 
Kommunikationstechnologie, ein; 
 
 
schließt „Sprache“ gesprochene 
Sprachen sowie Gebärdensprachen 
und andere nicht gesprochene 
Sprachen ein; 
 
bedeutet „Diskriminierung auf-
grund von Behinderung“ jede 
 Unterscheidung, Ausschließung 
oder Beschränkung aufgrund von 
Behinderung, die zum Ziel oder zur 
Folge hat, dass das auf die Gleich-
berechtigung mit anderen gegrün-
dete Anerkennen, Genießen oder 
Ausüben aller Menschenrechte und 
Grund freiheiten im politischen, 
wirtschaftlichen, sozialen, kulturel-
len, bürgerlichen oder jedem ande-
ren Bereich beeinträchtigt oder ver-
eitelt wird. Sie umfasst alle  Formen 
der Diskriminierung, einschließlich 
der Ver sagung angemessener Vor-
kehrungen; 
 

an der vollen, wirksamen und 
gleichberechtigten Teilhabe an der 
 Gesellschaft hindern können die in 
Wechselwirkung mit verschiede-
nen Barrieren ihre volle und 
 wirksame Partizipation gleich -
berechtigt mit anderen an der 
 Gesellschaft behindern können.  
 

Artikel 2 
Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Übereinkommens  
 
 
schließt „Kommunikation“ Spra-
chen, Textdarstellung, Brailleschrift, 
taktile Kommuni kation, Großdruck, 
leicht zugängliches barrierefreies 
Multimedia sowie schriftliche, audi-
tive, in einfache Sprache übersetzte, 
durch Vorleser zugänglich gemach-
te sowie ergänzende und alterna -
tive Formen, Mittel und Formate 
der Kommunikation, einschließlich 
leicht zugänglicher barrierefreier 
Informations- und Kommunika -
tionstechnologie, ein;  
 
schließt „Sprache“ gesprochene 
Sprachen sowie Gebärdensprachen 
und andere nicht  gesprochene 
Sprachen ein;  
 
bedeutet „Diskriminierung auf-
grund von Behinderung“ jede 
 Unterscheidung, Ausschließung 
oder Beschränkung aufgrund von 
Behinderung, die zum Ziel oder zur 
Folge hat, dass das auf die Gleich-
berechtigung mit anderen gegrün-
dete Anerkennen, Genießen oder 
Ausüben aller Menschenrechte und 
Grundfreiheiten im politischen, 
wirtschaftlichen, sozialen, kulturel-
len, bürgerlichen oder jedem ande-
ren Bereich beeinträchtigt oder ver-
eitelt wird. Sie umfasst alle Formen 
der Diskriminierung, einschließlich 
der Versagung angemessener Vor-
kehrungen;  
 

in society on an equal basis with 
others. 
 
 
 
 
 
 
 

Article 2 
Definitions 

For the purposes of the present 
Convention: 
 
“Communication” includes 
 languages, display of text, Braille, 
tactile communication, large print, 
accessible multi media as well as 
written, audio, plain-language, 
human-reader and augmentative 
and alternative modes, means and 
formats of communication, inclu-
ding  accessible information and 
 communication technology; 
 
 
 
 
“Language” includes spoken and 
signed languages and other forms 
of non spoken languages; 
 
 
“Discrimination on the basis of 
disability” means any distinction, 
exclusion or restriction on the basis 
of disability which has the purpose 
or effect of impairing or nullifying 
the recognition, enjoyment or exer-
cise, on an equal basis with others, 
of all human rights and fundamen-
tal freedoms in the political, econo-
mic, social, cultural, civil or any 
other field. It includes all forms of 
discrimination, including denial of 
reasonable accommodation; 
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bedeutet „angemessene Vor -
kehrungen“ notwendige und 
 geeignete Änderungen und An -
passungen, die keine unverhältnis -
mäßige oder unbillige Belastung 
darstellen und die, wenn sie in 
einem bestimmten Fall erforderlich 
sind, vorgenommen werden, um zu 
gewährleisten, dass Menschen mit 
Behinderungen gleichberechtigt 
mit anderen alle Menschenrechte 
und Grundfreiheiten genießen oder 
ausüben können; 
 
bedeutet „universelles Design“ ein 
Design von Produkten, Umfeldern, 
Programmen und Dienst leistungen 
in der Weise, dass sie von allen 
Menschen möglichst weitgehend 
ohne eine Anpassung oder ein 
 spezielles Design genutzt werden 
 können. „Universelles  Design“ 
schließt Hilfsmittel für  bestimmte 
Gruppen von Menschen mit 
 Behinderungen, soweit sie  be nötigt 
werden, nicht aus. 
 

Artikel 3 
Allgemeine Grundsätze 

Die Grundsätze dieses Überein-
kommens sind: 
 
a) die Achtung der dem Menschen 
innewohnenden Würde, seiner 
 individuellen Autonomie, ein-
schließlich der Freiheit, eigene 
 Entscheidungen zu treffen, sowie 
seiner Unabhängigkeit; 
 
 
b) die Nichtdiskriminierung; 
 
c) die volle und wirksame Teilhabe 
an der Gesellschaft und Einbe -
ziehung in die Gesellschaft; 
 
 
d) die Achtung vor der Unter -
schiedlichkeit von Menschen mit 
Behinderungen und die Akzeptanz 
dieser Menschen als Teil der 
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bedeutet „angemessene Vor -
kehrungen“ notwendige und 
 geeignete Änderungen und An -
passungen, die keine unverhältnis-
mäßige oder unbillige Belastung 
darstellen und die, wenn sie in 
einem bestimmten Fall erforderlich 
sind, vorgenommen werden, um zu 
 gewährleisten, dass Menschen mit 
Behinderungen gleichberechtigt 
mit anderen alle  Menschenrechte 
und Grundfreiheiten genießen oder 
ausüben können;  
 
bedeutet „universelles Design“ ein 
Design von Produkten, Umfeldern, 
Programmen und Dienstleistungen 
in der Weise, dass sie von allen 
Menschen möglichst weitgehend 
ohne eine Anpassung oder ein 
 spezielles Design genutzt werden 
 können. „Universelles Design“ 
schließt Hilfsmittel für bestimmte 
Gruppen von Menschen mit 
 Behinderungen, soweit sie benötigt 
werden, nicht aus.  
 

Artikel 3 
Allgemeine Grundsätze 

Die Grundsätze dieses Überein-
kommens sind:  
 
a) die Achtung der dem Menschen 
innewohnenden Würde, seiner 
 individuellen Autonomie, ein-
schließlich der Freiheit, eigene 
 Entscheidungen zu treffen, sowie 
seiner Unabhängigkeit Selbst -
bestimmung;  
 
b) die Nichtdiskriminierung;  
 
c) die volle und wirksame Teilhabe 
Partizipation an der Gesellschaft 
und Einbeziehung  Inklusion in die 
Gesellschaft;  
 
d) die Achtung vor der Unter-
schiedlichkeit von Menschen mit 
Behinderungen und die  Akzeptanz 
dieser Menschen als Teil der 

“Reasonable accommodation” 
means necessary and appro priate 
modification and adjustments not 
imposing a disproportionate or 
undue burden, where needed in a 
particular case, to ensure to per-
sons with disabilities the enjoyment 
or exercise on an equal basis with 
others of all human rights and 
 fundamental freedoms; 
 
 
 
 
“Universal design” means the 
 design of products, environments, 
programmes and  services to be 
usable by all  people, to the greatest 
extent possible, without the need 
for adaptation or specialized 
 design. „Universal design“ shall not 
exclude assistive devices for 
 particular groups of persons with 
disabilities where this is needed. 
 
 
 

Article 3 
General principles 

The principles of the present 
Convention shall be: 
 
a) Respect for inherent dignity, 
 individual autonomy including the 
freedom to make one’s own 
choices, and independence of 
 persons;  
 
 
 
b) Non-discrimination;  
 
c) Full and effective participation 
and inclusion in society;  
 
 
 
d) Respect for difference and 
 acceptance of persons with dis -
abilities as part of human diversity 
and humanity;  

Article 3 Artikel 3



Article 4

menschlichen Vielfalt und der 
Menschheit; 
 
e) die Chancengleichheit; 
 
f) die Zugänglichkeit; 
 
 
g) die Gleichberechtigung von 
Mann und Frau; 
 
h) die Achtung vor den sich 
 ent wickelnden Fähigkeiten von 
 Kindern mit Behinderungen und die 
Achtung ihres Rechts auf  Wahrung 
ihrer Identität. 
 

Artikel 4 
Allgemeine  Verpflichtungen 

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten 
sich, die volle Verwirklichung aller 
Menschenrechte und Grundfrei -
heiten für alle Menschen mit 
 Behinderungen ohne jede Diskrimi-
nierung aufgrund von Behinderung 
zu gewährleisten und zu fördern. 
Zu diesem Zweck verpflichten sich 
die Vertragsstaaten: 
 
a) alle geeigneten Gesetzgebungs-, 
Verwaltungs- und sonstigen Maß-
nahmen zur Umsetzung der in die-
sem Übereinkommen anerkannten 
Rechte zu treffen; 
 
b) alle geeigneten Maßnahmen 
 einschließlich gesetzgeberischer 
 Maßnahmen zur Änderung oder 
Auf hebung bestehender Gesetze, 
Verordnungen, Gepflogenheiten 
und Praktiken zu treffen, die eine 
Diskriminierung von Menschen  
mit Behinderungen darstellen; 
 
c) den Schutz und die Förderung 
der Menschenrechte von Menschen 
mit Behinderungen in allen politi-
schen Konzepten und allen 
 Programmen zu berücksichtigen; 
 

menschlichen Vielfalt und der 
Menschheit;  
 
e) die Chancengleichheit;  
 
f) die Zugänglichkeit Barriere -
freiheit;  
 
g) die Gleichberechtigung von 
Mann und Frau;  
 
h) die Achtung vor den sich 
 entwickelnden Fähigkeiten von 
Kindern mit Behinderungen und die 
Achtung ihres Rechts auf Wahrung 
ihrer Identität. 
 

Artikel 4 
Allgemeine Verpflichtungen 

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten 
sich, die volle Verwirklichung aller 
Menschenrechte und Grundfrei -
heiten für alle Menschen mit 
 Behinderungen ohne jede Diskrimi-
nierung aufgrund von Behinderung 
zu gewährleisten und zu fördern. 
Zu diesem Zweck verpflichten sich 
die Vertragsstaaten:  
 
a) alle geeigneten Gesetzgebungs-, 
Verwaltungs- und sonstigen Maß-
nahmen zur Umsetzung der in die-
sem Übereinkommen anerkannten 
Rechte zu treffen;  
 
b) alle geeigneten Maßnahmen 
 einschließlich gesetzgeberischer 
Maßnahmen zur Änderung oder 
Aufhebung bestehender Gesetze, 
Verordnungen, Gepflogenheiten 
und Praktiken zu treffen, die eine 
Diskriminierung von Menschen  
mit Behinderungen darstellen;  
 
c) den Schutz und die Förderung 
der Menschenrechte von Menschen 
mit Behinderungen in allen politi-
schen Konzepten und allen 
 Programmen zu berücksichtigen;  
 

 
 
 
e) Equality of opportunity;  
 
f) Accessibility;  
 
 
g) Equality between men and 
women;  
 
h) Respect for the evolving 
 capacities of children with 
 dis abilities and respect for the right 
of child ren with disabilities to 
 preserve their identities. 
 

Article 4 
General obligations 

(1) States Parties undertake to 
ensure and promote the full real-
ization of all human rights and 
 fundamental freedoms for all 
 persons with disabilities without 
discrimi nation of any kind on the 
basis of disability. To this end, 
States Parties undertake: 
 
 
a) to adopt all appropriate legis-
lative, administrative and other 
 measures for the implementation 
of the rights recognized in the 
 present Convention; 
 
b) to take all appropriate measures, 
including legislation, to modify or 
abolish existing laws, regulations, 
customs and practices that consti-
tute discrimination against persons 
with disabilities; 
 
 
 
c) to take into account the protec-
tion and promotion of the human 
rights of persons with disabilities in 
all policies and programmes; 
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d) Handlungen oder Praktiken, die 
mit diesem Übereinkommen un -
vereinbar sind, zu unterlassen und 
dafür zu sorgen, dass die staatli-
chen Behörden und öffentlichen 
Einrichtungen im Einklang mit die-
sem Übereinkommen handeln; 
 
 
e) alle geeigneten Maßnahmen zur 
Beseitigung der Diskriminierung 
aufgrund von Behinderung durch 
Personen, Organisationen oder 
 private Unternehmen zu ergreifen; 
 
f) Forschung und Entwicklung für 
Güter, Dienstleistungen, Geräte und 
Einrichtungen in universellem 
 Design, wie in Artikel 2 definiert, 
die den besonderen Bedürfnissen 
von Menschen mit Behinderungen 
mit möglichst geringem Anpas-
sungs- und Kostenaufwand gerecht 
werden, zu betreiben oder zu 
 fördern, ihre Verfügbarkeit und 
Nutzung zu fördern und sich bei 
der Entwicklung von Normen und 
Richtlinien für universelles Design 
einzusetzen; 
 
g) Forschung und Entwicklung für 
neue Technologien, die für Men-
schen mit Behinderungen geeignet 
sind, einschließlich Informations- 
und Kommunikationstechnologien, 
Mobilitätshilfen, Geräten und 
 unterstützenden Technologien, zu 
 betreiben oder zu fördern sowie 
ihre Verfügbarkeit und Nutzung  
zu fördern und dabei Technologien 
zu erschwinglichen Kosten den 
 Vorrang zu geben; 
 
h) für Menschen mit Behinderun-
gen zugängliche Informationen 
über Mobilitätshilfen, Geräte und 
unterstützende Technologien, 
 einschließlich neuer Technologien, 
sowie andere Formen von Hilfe, 
 Unterstützungsdiensten und 
 Einrichtungen zur Verfügung zu 
stellen; 
 

d) Handlungen oder Praktiken, die 
mit diesem Übereinkommen un -
vereinbar sind, zu unterlassen und 
dafür zu sorgen, dass die staatli-
chen Behörden  Träger der öffent-
lichen Gewalt und öffentlichen 
Einrichtungen im Einklang mit 
 diesem Übereinkommen handeln;  
 
e) alle geeigneten Maßnahmen zur 
Beseitigung der Diskriminierung 
aufgrund von Behinderung durch 
Personen, Organisationen oder 
 private Unternehmen zu ergreifen;  
 
f) Forschung und Entwicklung für 
Güter, Dienstleistungen, Geräte und 
Einrichtungen in  universellem 
 Design, wie in Artikel 2 definiert, 
die den besonderen Bedürfnissen 
 Bedarfen von Menschen mit Behin-
derungen mit möglichst geringem 
Anpassungs- und Kostenaufwand 
gerecht werden, zu betreiben oder 
zu fördern, ihre Verfügbarkeit und 
Nutzung zu fördern und sich bei 
der Entwicklung von Normen und 
Richtlinien für universelles Design 
einzusetzen;  
 
g) Forschung und Entwicklung für 
neue Technologien, die für Men-
schen mit Behinderungen geeignet 
sind, einschließlich Informations- 
und Kommunikationstechnologien, 
 Mobilitätshilfen, Geräten und 
 unterstützenden Technologien, zu 
betreiben oder zu fördern sowie 
ihre Verfügbarkeit und Nutzung  
zu fördern und dabei Technologien 
zu erschwinglichen Kosten den 
Vorrang zu geben;  
 
h) für Menschen mit Behinderun-
gen zugängliche barrierefreie 
 Informationen über Mobilitäts -
hilfen,  Geräte und unterstützende 
Tech nologien, einschließlich neuer 
Technologien, sowie andere 
 Formen von Hilfe Assistenz, Unter-
stützungsdiensten und Einrichtun-
gen zur Verfügung zu stellen;  
 

d) to refrain from engaging in any 
act or practice that is inconsistent 
with the present Convention and to 
ensure that public authorities and 
institutions act in conformity with 
the present Convention; 
 
 
 
e) to take all appropriate measures 
to eliminate discrimination on the 
basis of disability by any person, 
 organization or private enterprise; 
 
 
f) to undertake or promote research 
and development of universally 
 designed goods, services, equip-
ment and facilities, as defined in 
 article 2 of the present Convention, 
which should require the minimum 
possible adaptation and the least 
cost to meet the  specific needs of a 
person with  disabilities, to promote 
their availability and use, and to 
promote universal design in the 
 development of standards and 
guidelines; 
 
 
g) to undertake or promote 
research and development of, and 
to promote the availability and use 
of new technologies, including 
information and communications 
techno logies, mobility aids, devices 
and  assistive technologies, suitable 
for persons with disabilities, giving 
 priority to technologies at an 
affordable cost; 
 
 
 
h) to provide accessible information 
to persons with disabilities about 
mobility aids, devices and assistive 
technologies, including new 
 technologies, as well as other forms 
of assistance, support  services and 
facilities; 
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Article 4

i) die Schulung von Fachkräften 
und anderem mit Menschen mit 
Behinderungen arbeitendem Perso-
nal auf dem Gebiet der in diesem 
Übereinkommen anerkannten 
Rechte zu fördern, damit die auf-
grund dieser Rechte garantierten 
Hilfen und Dienste besser geleistet 
werden  können. 
 
 
(2) Hinsichtlich der wirtschaft -
lichen, sozialen und kulturellen 
Rechte verpflichtet sich jeder 
 Vertragsstaat, unter Ausschöpfung 
 seiner verfügbaren Mittel und 
 erforderlichenfalls im Rahmen der 
 internationalen Zusammenarbeit 
Maßnahmen zu treffen, um nach 
und nach die volle Verwirklichung 
 dieser Rechte zu erreichen, unbe-
schadet derjenigen Verpflichtungen 
aus diesem Übereinkommen, die 
nach dem Völkerrecht sofort 
 anwendbar sind. 
 
(3) Bei der Ausarbeitung und 
 Um setzung von Rechtsvorschriften 
und politischen Konzepten zur 
Durchführung dieses Überein -
kommens und bei anderen Ent-
scheidungsprozessen in Fragen, die 
Menschen mit Behinderungen be-
treffen, führen die Vertragsstaaten 
mit den Menschen mit Behinderun-
gen, einschließlich Kindern mit 
 Behinderungen, über die sie ver -
tretenden Organisationen enge 
 Konsultationen und beziehen sie 
aktiv ein. 
 
 (4) Dieses Übereinkommen lässt 
zur Verwirklichung der Rechte von 
Menschen mit Behinderungen bes-
ser geeignete Bestimmungen, die 
im Recht eines Vertragsstaats oder 
in dem für diesen Staat geltenden 
Völkerrecht enthalten sind, unbe-
rührt. Die in einem Vertragsstaat 
durch Gesetze, Übereinkommen, 
Verordnungen oder durch Gewohn-
heitsrecht anerkannten oder be -
stehenden Menschenrechte und 

i) to promote the training of pro -
fessionals and staff working with 
persons with disabilities in the 
rights recognized in the present 
Convention so as to better provide 
the assistance and services guaran-
teed by those rights. 
 
 
 
 
(2) With regard to economic, social 
and cultural rights, each State Party 
undertakes to take measures to the 
maximum of its available resources 
and, where needed, within the 
framework of international 
coopera tion, with a view to achiev-
ing progressively the full realization 
of these rights, without prejudice  
to those obligations contained in 
the present Convention that are 
immediately applicable according 
to  international law. 
 
 
(3) In the development and imple-
mentation of legislation and 
 policies to implement the present 
Convention, and in other decision-
making processes concerning issues 
relating to persons with disabilities, 
States Parties shall closely consult 
with and actively involve persons 
with disabilities, including children 
with disabilities, through their 
 representative organizations. 
 
 
 
 
(4) Nothing in the present 
Convention shall affect any provi-
sions which are more conducive to 
the realization of the rights of 
 persons with disabilities and which 
may be contained in the law of a 
State Party or international law in 
force for that State. There shall be 
no  restriction upon or derogation 
from any of the human rights and 
fundamental freedoms recognized 
or  existing in any State Party to the 

i) die Schulung von Fachkräften 
und anderem mit Menschen mit 
Behinderungen arbeitendem Perso-
nal auf dem Gebiet der in diesem 
Übereinkommen anerkannten 
Rechte zu fördern, damit die auf-
grund dieser Rechte garantierten 
Hilfen Unterstützungen und 
Dienste besser geleistet werden 
können.  
 
(2) Hinsichtlich der wirtschaft -
lichen, sozialen und kulturellen 
Rechte verpflichtet sich jeder 
 Vertragsstaat, unter Ausschöpfung 
seiner verfügbaren Mittel und 
 erforderlichenfalls im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit 
Maßnahmen zu treffen, um nach 
und nach die volle Verwirklichung 
dieser Rechte zu erreichen, unbe-
schadet derjenigen Verpflichtungen 
aus diesem Übereinkommen, die 
nach dem Völkerrecht sofort 
 anwendbar sind.  
 
(3) Bei der Ausarbeitung und 
 Umsetzung von Rechtsvorschriften 
und politischen Konzepten zur 
Durchführung dieses Überein -
kommens und bei anderen Ent-
scheidungsprozessen in Fragen, die 
Menschen mit Behinderungen be-
treffen, führen die Vertragsstaaten 
mit den Menschen mit Behinderun-
gen, einschließlich Kindern mit 
 Behinderungen, über die sie ver -
tretenden Organisationen enge 
Konsultationen und beziehen sie 
aktiv ein.  
 
(4) Dieses Übereinkommen lässt 
zur Verwirklichung der Rechte von 
Menschen mit Behinderungen bes-
ser geeignete Bestimmungen, die 
im Recht eines Vertragsstaats oder 
in dem für diesen Staat geltenden 
Völkerrecht enthalten sind, unbe-
rührt. Die in einem Vertragsstaat 
durch Gesetze, Übereinkommen, 
Verordnungen oder durch Gewohn-
heitsrecht anerkannten oder be -
stehenden Menschenrechte und 
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present Convention pursuant to 
law, conventions, regulation or cus-
tom on the pretext that the present 
Convention does not recognize  
such rights or freedoms or that it 
recognizes them to a lesser extent. 
 
 
(5) The provisions of the present 
Convention shall extend to all parts 
of federal States without any  
limitations or exceptions. 
 

Article 5  
Equality and  

non-discrimination 

(1) States Parties recognize that all 
persons are equal before and under 
the law and are entitled without 
any discrimination to the equal 
 protection and equal benefit of the 
law. 
 
 
 
(2) States Parties shall prohibit all 
discrimination on the basis of 
 disability and guarantee to persons 
with disabilities equal and effective 
legal protection against discrimina-
tion on all grounds. 
 
 
(3) In order to promote equality 
and eliminate discrimination, States 
Parties shall take all appropriate 
steps to ensure that reasonable 
 accommodation is provided. 
 
 
 
(4) Specific measures which are 
 necessary to accelerate or achieve 
de facto equality of persons with 
 disabilities shall not be considered 
discrimination under the terms of 
the present Convention. 
 
 
 
 

Grundfreiheiten dürfen nicht unter 
dem Vorwand beschränkt oder 
außer Kraft gesetzt werden, dass 
dieses Übereinkommen derartige 
Rechte oder Freiheiten nicht oder 
nur in einem geringeren Ausmaß 
anerkenne. 
 
(5) Die Bestimmungen dieses 
 Übereinkommens gelten ohne 
 Einschränkung oder Ausnahme für 
alle Teile eines Bundesstaats. 
 

Artikel 5 
Gleichberechtigung und 

Nichtdiskriminierung 

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen, 
dass alle Menschen vor dem Gesetz 
gleich sind, vom Gesetz gleich zu 
 behandeln sind und ohne Diskrimi-
nierung Anspruch auf gleichen 
Schutz durch das Gesetz und 
 gleiche Vorteile durch das Gesetz 
haben. 
 
(2) Die Vertragsstaaten verbieten 
jede Diskriminierung aufgrund von 
Behinderung und garantieren Men-
schen mit Behinderungen gleichen 
und wirksamen rechtlichen Schutz 
vor Diskriminierung, gleichviel aus 
welchen Gründen.  
 
(3) Zur Förderung der Gleich -
berechtigung und zur Beseitigung 
von  Diskriminierung unternehmen 
die Vertragsstaaten alle geeigneten 
Schritte, um die Bereitstellung 
 angemessener Vorkehrungen zu 
gewährleisten. 
 
(4) Besondere Maßnahmen, die zur 
Beschleunigung oder Herbei -
führung der tatsächlichen Gleich -
berechtigung von Menschen mit 
 Behinderungen erforderlich sind, 
gelten nicht als Diskriminierung im 
Sinne dieses Übereinkommens. 
 
 
 

Grundfreiheiten dürfen nicht unter 
dem Vorwand beschränkt oder 
außer Kraft gesetzt werden, dass 
dieses Übereinkommen derartige 
Rechte oder Freiheiten nicht oder 
nur in einem geringeren Ausmaß 
anerkenne.  
 
(5) Die Bestimmungen dieses 
 Übereinkommens gelten ohne 
 Einschränkung oder Ausnahme für 
alle Teile eines Bundesstaats.  
 

Artikel 5  
Gleichberechtigung und 

Nichtdiskriminierung  

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen, 
dass alle Menschen vor dem Gesetz 
gleich sind, vom Gesetz gleich zu 
behandeln sind und ohne Diskrimi-
nierung Anspruch auf gleichen 
Schutz durch das Gesetz und 
 gleiche Vorteile durch das Gesetz 
haben.  
 
(2) Die Vertragsstaaten verbieten 
jede Diskriminierung aufgrund von 
Behinderung und  garantieren Men-
schen mit Behinderungen gleichen 
und wirksamen rechtlichen Schutz 
vor Diskriminierung, gleichviel aus 
welchen Gründen.  
 
(3) Zur Förderung der Gleich -
berechtigung und zur Beseitigung 
von Diskriminierung unternehmen 
die Vertragsstaaten alle geeigneten 
Schritte, um die Bereitstellung 
 angemessener Vorkehrungen zu 
gewährleisten.  
 
(4) Besondere Maßnahmen, die zur 
Beschleunigung oder Herbei -
führung der tatsächlichen Gleich-
berechtigung von Menschen mit 
Behinderungen erforderlich sind, 
gelten nicht als Diskriminierung im 
Sinne dieses Übereinkommens.  
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Article 6/7 

Artikel 6 
Frauen mit Behinderungen 

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen, 
dass Frauen und Mädchen mit 
 Behinderungen mehrfacher 
 Diskriminierung ausgesetzt sind, 
und  ergreifen in dieser Hinsicht 
Maßnahmen, um zu gewährleisten, 
dass sie alle Menschenrechte und 
Grundfreiheiten voll und gleich -
berechtigt genießen können. 
 
(2) Die Vertragsstaaten treffen alle 
geeigneten Maßnahmen zur 
 Sicherung der vollen Entfaltung, 
der  Förderung und der Stärkung 
der  Autonomie der Frauen, um zu 
 garantieren, dass sie die in diesem 
Übereinkommen genannten Men-
schenrechte und Grundfreiheiten 
ausüben und genießen können. 
 
 

Artikel 7 
Kinder mit Behinderungen 

(1) Die Vertragsstaaten treffen alle 
erforderlichen Maßnahmen, um zu 
gewährleisten, dass Kinder mit 
 Behinderungen gleichberechtigt 
mit anderen Kindern alle Men-
schenrechte und Grundfreiheiten 
genießen können. 
 
(2) Bei allen Maßnahmen, die Kin-
der mit Behinderungen betreffen, 
ist das Wohl des Kindes ein 
 Gesichtspunkt, der vorrangig zu 
 berücksichtigen ist. 
 
(3) Die Vertragsstaaten gewährleis-
ten, dass Kinder mit Behinderungen 
das Recht haben, ihre Meinung in 
allen sie berührenden Angelegen-
heiten gleichberechtigt mit anderen 
Kindern frei zu äußern, wobei ihre 
Meinung angemessen und entspre-
chend ihrem Alter und ihrer Reife 
berücksichtigt wird, und behinde-
rungsgerechte sowie altersgemäße 

Article 6  
Women with disabilities 

(1) States Parties recognize that 
women and girls with disabilities 
are subject to multiple discrimina-
tion, and in this regard shall take 
measures to ensure the full and 
equal enjoyment by them of all 
 human rights and fundamental 
freedoms. 
 
 
(2) States Parties shall take all 
appropriate measures to ensure the 
full development, advancement 
and empowerment of women, for 
the purpose of guaranteeing them 
the exercise and enjoyment of the 
 human rights and fundamental 
freedoms set out in the present 
Convention. 
 
 

Article 7  
Children with disabilities 

(1) States Parties shall take all 
 necessary measures to ensure the 
full  enjoyment by children with 
 disabilities of all human rights and 
 fundamental freedoms on an equal 
basis with other children. 
 
 
(2) In all actions concerning 
 children with disabilities, the best 
interests of the child shall be a 
 primary consideration. 
 
 
(3) States Parties shall ensure that 
children with disabilities have the 
right to express their views freely 
on all matters affecting them, their 
views being given due weight in 
 accordance with their age and 
 maturity, on an equal basis with 
 other children, and to be provided 
with disability and age-appropriate 
assistance to realize that right. 
 

Artikel 6  
Frauen mit Behinderungen  

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen, 
dass Frauen und Mädchen mit 
 Behinderungen mehrfacher 
 Diskriminierung ausgesetzt sind, 
und ergreifen in dieser Hinsicht 
Maßnahmen, um zu gewährleisten, 
dass sie alle Menschenrechte und 
Grundfreiheiten voll und gleich -
berechtigt genießen können.  
 
(2) Die Vertragsstaaten treffen alle 
geeigneten Maßnahmen zur 
 Sicherung der vollen Entfaltung, 
der Förderung und der Stärkung 
der Autonomie der des Empower-
ments von Frauen, um zu garantie-
ren, dass sie die in diesem 
 Übereinkommen genannten Men-
schenrechte und Grundfreiheiten 
ausüben und genießen können. 
 

Artikel 7  
Kinder mit Behinderungen  

(1) Die Vertragsstaaten treffen alle 
erforderlichen Maßnahmen, um zu 
gewährleisten, dass Kinder mit 
 Behinderungen gleichberechtigt 
mit anderen Kindern alle Men-
schenrechte und Grundfreiheiten 
genießen können.  
 
(2) Bei allen Maßnahmen, die Kin-
der mit Behinderungen betreffen, 
ist das Wohl beste  Interesse des 
Kindes ein Gesichtspunkt, der vor-
rangig zu berücksichtigen ist.  
 
(3) Die Vertragsstaaten gewährleis-
ten, dass Kinder mit Behinderungen 
das Recht haben, ihre Meinung in 
allen sie berührenden Angelegen-
heiten gleichberechtigt mit anderen 
 Kindern frei zu äußern, wobei ihre 
Meinung angemessen und entspre-
chend ihrem Alter und ihrer Reife 
berücksichtigt wird, und behinde-
rungsgerechte sowie altersgemäße 
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Article 8 
Awareness-raising 

(1) States Parties undertake to 
adopt immediate, effective and 
appropriate measures: 
 
 
a) To raise awareness throughout 
society, including at the family 
level, regarding persons with dis-
abilities, and to foster respect for 
the rights and dignity of persons 
with disabilities; 
 
b) To combat stereotypes, preju-
dices and harmful practices rela ting 
to persons with disabilities, includ-
ing those based on sex and age, in 
all areas of life; 
 
 
c) To promote awareness of the 
 capabilities and contributions of 
persons with disabilities. 
 
 
(2) Measures to this end include: 
 
 
a) Initiating and maintaining effec-
tive public awareness campaigns 
designed: 
 
 
i) To nurture receptiveness to the 

rights of persons with disabil-
ities,  

 
ii) To promote positive perceptions 

and greater social awareness 
towards persons with disabil-
ities,  

 
 
iii) To promote recognition of the 

skills, merits and abilities of per-
sons with disabilities, and of 

Hilfe Assistenz zu erhalten, damit 
sie dieses Recht verwirklichen 
 können. 
 

Artikel 8  
Bewusstseinsbildung  

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten 
sich, sofortige, wirksame und ge-
eignete Maßnahmen zu ergreifen, 
um  
 
a) in der gesamten Gesellschaft, 
einschließlich auf der Ebene der 
 Familien, das Bewusstsein für 
 Menschen mit Behinderungen zu 
schärfen und die Achtung ihrer 
Rechte und ihrer Würde zu fördern;  
 
b) Klischees, Vorurteile und 
 schäd liche Praktiken gegenüber 
 Menschen mit Behinderungen, 
 einschließlich aufgrund des Ge-
schlechts oder des Alters, in allen 
Lebensbereichen zu  bekämpfen;  
 
c) das Bewusstsein für die 
 Fähig keiten und den Beitrag von 
 Menschen mit Behinderungen  
zu fördern.  
 
(2) Zu den diesbezüglichen 
 Maßnahmen gehören:  
 
a) die Einleitung und dauerhafte 
Durchführung wirksamer Kampa-
gnen zur Bewusstseins bildung in 
der Öffentlichkeit mit dem Ziel,  
 
i) die Aufgeschlossenheit gegen-

über den Rechten von Menschen 
mit Behinderungen zu  erhöhen,  

 
ii) eine positive Wahrnehmung von 

Menschen mit Behinderungen 
und ein größeres gesellschaft -
liches Bewusstsein ihnen gegen-
über zu fördern,  

 
iii) die Anerkennung der Fertig -

keiten, Verdienste und Fähig -
keiten von Menschen mit 

Hilfe zu erhalten, damit sie dieses 
Recht verwirk lichen können. 
 
 

Artikel 8 
Bewusstseinsbildung 

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten 
sich, sofortige, wirksame und ge-
eignete Maßnahmen zu ergreifen, 
um 
 
a) in der gesamten Gesellschaft, 
einschließlich auf der Ebene der 
 Familien, das Bewusstsein für 
 Menschen mit Behinderungen zu 
schärfen und die Achtung ihrer 
Rechte und ihrer Würde zu fördern; 
 
b) Klischees, Vorurteile und 
 schäd liche Praktiken gegenüber 
 Menschen mit Behinderungen, 
 einschließlich aufgrund des Ge-
schlechts oder des Alters, in allen 
Lebensbereichen zu bekämpfen; 
 
c) das Bewusstsein für die 
 Fähig keiten und den Beitrag von 
 Menschen mit Behinderungen  
zu fördern. 
 
(2) Zu den diesbezüglichen 
 Maßnahmen gehören: 
 
a) die Einleitung und dauerhafte 
Durchführung wirksamer Kampa-
gnen zur Bewusstseinsbildung in 
der Öffentlichkeit mit dem Ziel, 
 
i) die Aufgeschlossenheit gegen-

über den Rechten von Menschen 
mit Behinderungen zu erhöhen, 

 
ii) eine positive Wahrnehmung von 

Menschen mit Behinderungen 
und ein größeres gesellschaft -
liches  Bewusstsein ihnen gegen-
über zu fördern, 

 
iii) die Anerkennung der Fertig -

keiten, Verdienste und Fähig -
keiten von Menschen mit 
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Article 9 

 Behinderungen und ihres 
 Beitrags zur Arbeitswelt und 
zum Arbeitsmarkt zu fördern; 

 
b) die Förderung einer respektvol-
len Einstellung gegenüber den 
Rechten von Menschen mit Behin-
derungen auf allen Ebenen des 
Bildungssystems, auch bei allen 
Kindern von früher Kindheit an; 
 
c) die Aufforderung an alle Medien-
organe, Menschen mit Behinderun-
gen in einer dem Zweck dieses  
Übereinkommens entsprechenden 
Weise darzustellen; 
 
d) die Förderung von Schulungs-
programmen zur Schärfung des 
Bewusst seins für Menschen mit 
 Behinderungen und für deren 
Rechte. 
 

Artikel 9 
Zugänglichkeit 

 
(1) Um Menschen mit Behinderun-
gen eine unabhängige Lebensfüh-
rung und die volle Teilhabe in allen 
Lebensbereichen zu ermöglichen, 
treffen die Vertragsstaaten  
geeignete Maßnahmen mit dem 
Ziel, für Menschen mit Behinderun-
gen den gleichberechtigten Zugang 
zur physischen Umwelt, zu 
 Transportmitteln, Information und 
Kommunikation, einschließlich In-
formations- und Kommunikations-
technologien und -systemen, sowie 
zu anderen Einrichtungen und 
Diensten, die der Öffentlichkeit in 
städtischen und ländlichen Gebie-
ten offenstehen oder für sie bereit-
gestellt werden, zu gewährleisten. 
Diese Maßnahmen, welche die 
Feststellung und Beseitigung von 
Zugangshindernissen und -barrie-
ren einschließen, gelten unter an-
derem für 
 

 Behinderungen und ihres 
 Beitrags zur Arbeitswelt und 
zum Arbeitsmarkt zu fördern;  

 
b) die Förderung einer respektvol-
len Einstellung gegenüber den 
Rechten von Menschen mit Behin-
derungen auf allen Ebenen des 
 Bildungssystems, auch bei allen 
Kindern von früher Kindheit an;  
 
c) die Aufforderung an alle Medien-
organe, Menschen mit Behinderun-
gen in einer dem Zweck dieses 
Übereinkommens entsprechenden 
Weise darzustellen;  
 
d) die Förderung von Schulungs-
programmen zur Schärfung des 
 Bewusstseins für in Bezug auf 
Menschen mit Behinderungen und 
für deren Rechte. 
 

Artikel 9  
Zugänglichkeit 
 Barrierefreiheit 

(1) Um Menschen mit Behinderun-
gen eine unabhängige Lebensfüh-
rung selbstbestimmtes Leben und 
die volle Teilhabe Partizipation in 
allen Lebensbereichen zu ermög -
lichen, treffen die Vertragsstaaten 
geeignete Maßnahmen mit dem 
Ziel, für Menschen mit Behinderun-
gen den gleichberechtigten gleich-
berechtigt mit anderen Zugang zur 
physischen Umwelt, zu Transport-
mitteln Beförderungssystemen, 
Information und Kommunikation, 
einschließlich Informations- und 
Kommunikationstechnologien und 
-systemen, sowie zu  anderen Ein-
richtungen und Diensten, die der 
Öffentlichkeit in städtischen und 
ländlichen Gebieten offenstehen 
oder für sie bereitgestellt werden, 
zu gewährleisten. Diese Maß -
nahmen, welche die Feststellung 
und Beseitigung von Zugangshin-
dernissen und -barrieren einschlie-
ßen, gelten unter anderem für  

their contributions to the work-
place and the labour market;  

 
 
b) Fostering at all levels of the 
 education system, including in all 
children from an early age, an 
 attitude of respect for the rights of 
persons with disabilities; 
 
 
c) Encouraging all organs of the 
 media to portray persons with 
 disabilities in a manner consistent 
with the purpose of the present 
Convention; 
 
d) Promoting awareness-training 
programmes regarding persons 
with disabilities and the rights of 
persons with disabilities. 
 
 

Article 9 
Accessibility 

 
(1) To enable persons with disabil-
ities to live independently and 
 participate fully in all aspects of 
life, States Parties shall take appro-
priate measures to ensure to 
persons with disabilities access, on 
an equal basis with others, to the 
physical  environ ment, to transpor-
tation, to information and 
 communications, including 
information and communications 
 technologies and systems, and to 
other facilities and services open or 
provided to the public, both in 
 urban and in rural areas. These 
measures, which shall include the 
identification and elimination of 
 obstacles and barriers to accessibi -
lity, shall apply to, inter alia: 
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a) Gebäude, Straßen, Transportmit-
tel sowie andere Einrichtungen in 
Gebäuden und im Freien, ein-
schließlich Schulen, Wohnhäusern, 
medizinischer Einrichtungen und 
Arbeitsstätten; 
 
b) Informations-, Kommunikations- 
und andere Dienste, einschließlich 
elektronischer Dienste und 
 Notdienste. 
 
(2) Die Vertragsstaaten treffen  
außerdem geeignete Maßnahmen, 
 
a) um Mindeststandards und Leit -
linien für die Zugänglichkeit von 
Einrichtungen und Diensten, die 
der Öffentlichkeit offenstehen oder 
für sie bereitgestellt werden, auszu-
arbeiten und zu erlassen und ihre  
Anwendung zu überwachen; 
 
 
b) um sicherzustellen, dass private 
Rechtsträger, die Einrichtungen 
und Dienste, die der Öffentlichkeit 
offenstehen oder für sie bereit -
gestellt werden, anbieten, alle 
 Aspekte der Zugänglichkeit für 
Menschen mit Behinderungen 
 berücksichtigen; 
 
c) um betroffenen Kreisen Schulun-
gen zu Fragen der Zugänglichkeit 
für Menschen mit Behinderungen 
anzubieten; 
 
d) um in Gebäuden und anderen 
Einrichtungen, die der Öffentlich-
keit offenstehen, Beschilderungen 
in Brailleschrift und in leicht les -
barer und verständlicher Form 
 anzubringen; 
 
e) um menschliche und tierische 
Hilfe sowie Mittelspersonen, unter 
anderem Personen zum Führen und 
Vorlesen sowie professionelle 
 Gebärdensprachdolmetscher und 
-dolmetscherinnen, zur Verfügung 
zu stellen mit dem Ziel, den Zugang 
zu Gebäuden und anderen Einrich-

a) Gebäude, Straßen, Transportmit-
tel Beförderungssysteme, sowie 
andere Einrichtungen in Gebäuden 
und im  Freien, einschließlich Schu-
len, Wohnhäusern, medizinischer 
Einrichtungen und Arbeitsstätten;  
 
b) Informations-, Kommunikations- 
und andere Dienste, einschließlich 
elektronischer Dienste und 
 Notdienste.  
 
(2) Die Vertragsstaaten treffen 
 außerdem geeignete Maßnahmen,  
 
a) um Mindeststandards und Leitli-
nien für die Zugänglichkeit Barrie-
refreiheit von Einrichtungen und 
Diensten, die der Öffentlichkeit 
 offenstehen oder für sie bereit -
gestellt werden, auszuarbeiten und 
zu erlassen und ihre Anwendung zu 
überwachen;  
 
b) um sicherzustellen, dass private 
Rechtsträger, die Einrichtungen 
und Dienste, die der Öffentlichkeit 
offenstehen oder für sie bereit -
gestellt werden, anbieten, alle 
 Aspekte der Zugänglichkeit Barrie-
refreiheit für Menschen mit Behin-
derungen berücksichtigen;  
 
c) um betroffenen Kreisen Schulun-
gen zu Fragen der Zugänglichkeit 
Barrierefreiheit für Menschen mit 
 Behinderungen anzubieten;  
 
d) um in Gebäuden und anderen 
Einrichtungen, die der Öffentlich-
keit offenstehen,  Beschilderungen 
in Brailleschrift und in leicht les -
barer und verständlicher Form 
 anzubringen;  
 
e) um menschliche und tierische 
Hilfe Assistenz sowie Mittelsperso-
nen, unter anderem Personen zum 
Führen und Vorlesen sowie profes-
sionelle Gebärdensprachdolmet-
scher und -dolmetscherinnen, zur 
Verfügung zu stellen mit dem Ziel, 
den barrierefreien Zugang zu 

a) Buildings, roads, transportation 
and other indoor and outdoor facil-
ities, including schools, housing, 
medical facilities and workplaces; 
 
 
 
b) Information, communications 
and other services, including  
electronic services and emergency 
services. 
 
(2) States Parties shall also take  
appropriate measures: 
 
a) To develop, promulgate and 
monitor the implementation of 
minimum standards and guidelines 
for the accessibility of facilities and 
services open or provided to the 
public; 
 
 
 
b) To ensure that private entities 
that offer facilities and services 
which are open or provided to the 
public take into account all aspects 
of accessibility for persons with  
disabilities; 
 
 
 
c) To provide training for stake -
holders on accessibility issues  
facing persons with disabilities; 
 
 
d) To provide in buildings and other 
facilities open to the public signage 
in Braille and in easy to read and 
 understand forms; 
 
 
 
e) To provide forms of live assis-
tance and intermediaries, including 
guides, readers and professional 
sign language interpreters, to 
 facilitate accessibility to buildings 
and other facilities open to the 
public; 
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Article 10/11 

tungen, die der Öffentlichkeit 
 offenstehen, zu erleichtern; 
 
 
f) um andere geeignete Formen  
der Hilfe und Unterstützung für 
Menschen mit Behinderungen zu 
fördern, damit ihr Zugang zu Infor-
mationen gewährleistet wird; 
 
g) um den Zugang von Menschen 
mit Behinderungen zu den neuen 
Informations- und Kommunikati-
onstechnologien und -systemen, 
einschließlich des Internets, zu  
fördern; 
 
h) um die Gestaltung, die Entwick-
lung, die Herstellung und den Ver-
trieb zugänglicher Informations- 
und Kommunikationstechnologien 
und -systeme in einem frühen  
Stadium zu fördern, sodass deren 
Zugänglichkeit mit möglichst  
geringem Kostenaufwand erreicht 
wird. 
 

Artikel 10 
Recht auf Leben 

Die Vertragsstaaten bekräftigen, 
dass jeder Mensch ein angeborenes 
Recht auf Leben hat, und treffen  
alle erforderlichen Maßnahmen, 
um den wirksamen und gleich -
berechtigten Genuss dieses Rechts 
durch Menschen mit Behinderun-
gen zu gewährleisten. 
 
 

Artikel 11 
Gefahrensituationen und 

 humanitäre Notlagen 

Die Vertragsstaaten ergreifen im 
Einklang mit ihren Verpflichtungen 
nach dem Völkerrecht, einschließ-
lich des humanitären Völkerrechts 
und der internationalen Menschen-
rechtsnormen, alle erforderlichen 

 
 
 
 
f) To promote other appropriate 
forms of assistance and support to 
persons with disabilities to ensure 
their access to information; 
 
 
g) To promote access for persons 
with disabilities to new information 
and communications technologies 
and systems, including the 
Internet; 
 
 
h) To promote the design, develop-
ment, production and distribution 
of accessible information and  
communications technologies and 
systems at an early stage, so that 
these technologies and systems  
become accessible at minimum 
cost. 
 
 

Article 10 
Right to life 

States Parties reaffirm that every  
human being has the inherent right 
to life and shall take all necessary 
measures to ensure its effective  
enjoyment by persons with disabil-
ities on an equal basis with others. 
 
 
 
 

Article 11 
Situations of risk and 

 humanitarian emergencies 

States Parties shall take, in accord-
ance with their obligations under 
international law, including interna-
tional humanitarian law and 
 international human rights law, all 
necessary measures to ensure the 

 Gebäuden und anderen Einrichtun-
gen, die der Öffentlichkeit offen-
stehen, zu erleichtern ermöglichen;  
 
f) um andere geeignete Formen der 
Hilfe Assistenz und Unterstützung 
für Menschen mit Behinderungen 
zu fördern, damit ihr Zugang zu 
 Informationen gewährleistet wird;  
 
g) um den Zugang von Menschen 
mit Behinderungen zu den neuen 
Informations- und Kommunikati-
onstechnologien und -systemen, 
einschließlich des Internets, zu 
 fördern;  
 
h) um die Gestaltung, die Entwick-
lung, die Herstellung und den Ver-
trieb zugänglicher  barrierefreier 
 Informations- und Kommunikati-
onstechnologien und -systeme in 
einem frühen Stadium zu fördern, 
sodass deren Zugänglichkeit Bar-
rierefreiheit mit möglichst gerin-
gem Kostenaufwand  erreicht wird.  
 

Artikel 10  
Recht auf Leben  

Die Vertragsstaaten bekräftigen, 
dass jeder Mensch ein angeborenes 
innewohnendes Recht auf Leben 
hat, und treffen alle erforderlichen 
Maßnahmen, um den wirksamen 
und gleichberechtigten Genuss 
 dieses Rechts durch Menschen mit 
Behinderungen gleichberechtigt 
mit anderen zu gewährleisten.  
 

Artikel 11  
Gefahrensituationen und 

 humanitäre Notlagen  

Die Vertragsstaaten ergreifen im 
Einklang mit ihren Verpflichtungen 
nach dem Völkerrecht, einschließ-
lich des humanitären Völkerrechts 
und der internationalen Menschen-
rechtsnormen, alle erforderlichen 
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Maßnahmen, um in Gefahrensitua-
tionen, einschließlich bewaffneter 
Konflikte, humanitärer Notlagen 
und Naturkatastrophen, den Schutz 
und die Sicherheit von Menschen 
mit Behinderungen zu gewähr -
leisten. 
 

Artikel 12 
Gleiche Anerkennung  

vor dem Recht 

(1) Die Vertragsstaaten bekräftigen, 
dass Menschen mit Behinderungen 
das Recht haben, überall als 
Rechtssubjekt anerkannt zu 
 werden. 
 
(2) Die Vertragsstaaten anerkennen, 
dass Menschen mit Behinderungen 
in allen Lebensbereichen gleich -
berechtigt mit anderen Rechts- und 
Handlungsfähigkeit genießen.  
 
(3) Die Vertragsstaaten treffen 
 geeignete Maßnahmen, um 
 Menschen mit Behinderungen 
 Zugang zu der Unterstützung zu 
verschaffen, die sie bei der Aus-
übung ihrer Rechts- und Hand-
lungsfähigkeit gegebenenfalls 
 benötigen. 
 
(4) Die Vertragsstaaten stellen 
 sicher, dass zu allen die Ausübung 
der Rechts- und Handlungs -
fähigkeit betreffenden Maßnahmen 
im Einklang mit den internationa-
len Menschenrechtsnormen geeig-
nete und wirksame Sicherungen 
vor gesehen werden, um Missbräu-
che zu verhindern. Diese Sicherun-
gen müssen gewährleisten, dass bei 
den Maßnahmen betreffend die 
Ausübung der Rechts- und Hand-
lungsfähigkeit die Rechte, der Wille 
und die Präferenzen der betreffen-
den Person geachtet werden, es 
nicht zu Interessenkonflikten und 
missbräuchlicher Einflussnahme 
kommt, dass die Maß nahmen ver-
hältnismäßig und auf die Umstände 

Maßnahmen, um in Gefahrensitua-
tionen, einschließlich bewaffneter 
Konflikte, humanitärer Notlagen 
und Naturkatastrophen, den Schutz 
und die Sicherheit von Menschen 
mit Behinderungen zu gewähr -
leisten.  
 

Artikel 12  
Gleiche Anerkennung  

vor dem Recht  

(1) Die Vertragsstaaten bekräftigen, 
dass Menschen mit Behinderungen 
das Recht haben, überall als 
Rechtssubjekt anerkannt zu 
 werden.  
 
(2) Die Vertragsstaaten anerkennen, 
dass Menschen mit Behinderungen 
in allen Lebens bereichen gleich -
berechtigt mit anderen Rechts- und 
Handlungsfähigkeit genießen.  
 
(3) Die Vertragsstaaten treffen 
 geeignete Maßnahmen, um 
 Menschen mit Behinderungen 
 Zugang zu der Unterstützung zu 
verschaffen, die sie bei der Aus-
übung ihrer Rechts- und Hand-
lungsfähigkeit gegebenenfalls 
 benötigen.  
 
(4) Die Vertragsstaaten stellen 
 sicher, dass zu allen die Ausübung 
der Rechts- und Handlungs -
fähigkeit betreffenden Maßnahmen 
im Einklang mit den internationa-
len Menschenrechts normen geeig-
nete und wirksame Sicherungen 
vorgesehen werden, um Missbräu-
che zu verhindern. Diese Sicherun-
gen müssen gewährleisten, dass bei 
den Maßnahmen betreffend die 
Ausübung der Rechts- und Hand-
lungsfähigkeit die Rechte, der Wille 
und die Präferenzen der betreffen-
den Person geachtet werden, es 
nicht zu Interessenkonflikten und 
missbräuchlicher unangemessener 
Einflussnahme kommt, dass die 
Maßnahmen verhältnismäßig und 

protection and safety of persons 
with disabilities in situations of risk, 
including situations of armed 
 conflict, humanitarian emergencies 
and the occurrence of natural 
 disasters. 
 
 

Article 12  
Equal recognition  

before the law 

(1) States Parties reaffirm that  
persons with disabilities have the 
right to recognition everywhere  
as persons before the law. 
 
 
(2) States Parties shall recognize 
that persons with disabilities enjoy 
legal capacity on an equal basis 
with others in all aspects of life. 
 
 
(3) States Parties shall take appro -
priate measures to provide access 
by persons with disabilities to the 
support they may require in 
 exercising their legal capacity. 
 
 
 
 
(4) States Parties shall ensure that 
all measures that relate to the exer-
cise of legal capacity provide for 
appropriate and effective safe-
guards to prevent abuse in accord-
ance with international human 
rights law. Such safeguards shall 
ensure that measures relating to 
the exercise of legal capacity 
respect the rights, will and prefer-
ences of the person, are free of 
conflict of interest and undue 
influence, are proportional and 
tailored to the person’s circum-
stances, apply for the shortest time 
possible and are subject to regular 
review by a competent, indepen-
dent and impartial authority or 
judicial body. The safeguards shall 
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Article 13 

der Person zugeschnitten sind, dass 
sie von möglichst kurzer Dauer sind 
und dass sie einer regelmäßigen 
Überprüfung durch eine zustän -
dige, unabhängige und unpartei -
ische Behörde oder gerichtliche 
Stelle unterliegen. Die Sicherungen 
müssen im Hinblick auf das Aus-
maß, in dem diese Maßnahmen die 
Rechte und Interessen der Person 
berühren, verhältnismäßig sein. 
 
 
(5) Vorbehaltlich dieses Artikels 
treffen die Vertragsstaaten alle 
 geeigneten und wirksamen Maß-
nahmen, um zu gewährleisten, dass 
Menschen mit Behinderungen das 
gleiche Recht wie andere haben, 
 Eigentum zu besitzen oder zu 
erben, ihre finanziellen Angelegen-
heiten selbst zu regeln und 
 gleichen Zugang zu Bankdarlehen, 
 Hypotheken und anderen Finanz-
krediten zu haben, und gewähr -
leisten, dass Menschen mit 
 Behin derungen nicht willkürlich ihr 
Eigentum entzogen wird. 
 

Artikel 13 
Zugang zur Justiz 

(1) Die Vertragsstaaten gewährleis-
ten Menschen mit Behinderungen 
gleichberechtigt mit anderen wirk-
samen Zugang zur Justiz, unter 
 anderem durch verfahrensbezoge-
ne und altersgemäße Vorkehrun-
gen, um ihre wirksame unmittelba-
re und mittelbare Teilnahme, 
einschließlich als Zeugen und Zeu-
ginnen, an allen Gerichtsverfahren, 
auch in der Ermittlungsphase und 
in anderen Vorverfahrensphasen, zu 
erleichtern. 
 
 
(2) Um zur Gewährleistung des 
wirksamen Zugangs von Menschen 
mit Behinderungen zur Justiz bei-
zutragen, fördern die Vertrags -
staaten geeignete Schulungen für 

auf die Umstände der  Person zu -
geschnitten sind, dass sie von mög-
lichst kurzer Dauer sind und dass 
sie einer regelmäßigen Über -
prüfung durch eine zuständige, 
 unabhängige und unparteiische 
 Behörde oder gerichtliche Stelle 
unterliegen. Die Sicherungen müs-
sen im Hinblick auf das Ausmaß, in 
dem diese Maßnahmen die Rechte 
und  Interessen der Person berüh-
ren, verhältnismäßig sein.  
 
(5) Vorbehaltlich der Bestimmun-
gen dieses Artikels treffen die Ver-
tragsstaaten alle  geeigneten und 
wirksamen Maßnahmen, um zu 
 gewährleisten, dass Menschen mit 
Behinderungen das gleiche Recht 
wie andere haben, Eigentum zu 
 besitzen oder zu erben, ihre 
 finanziellen Angelegenheiten selbst 
zu regeln und gleichen Zugang zu 
Bankdarlehen, Hypotheken und an-
deren Finanzkrediten zu haben, und 
gewährleisten, dass Menschen mit 
 Behinderungen nicht willkürlich ihr 
Eigentum entzogen wird.  
 

Artikel 13  
Zugang zur Justiz zum Recht 

(1) Die Vertragsstaaten gewährleis-
ten stellen sicher, dass Menschen 
mit Behinderungen gleichberech-
tigt mit anderen wirksamen Zugang 
zur Justiz zum Recht haben, unter 
anderem durch verfahrensbezoge-
ne und  altersgemäße Vorkehrun-
gen, um ihre wirksame unmittel -
bare und mittelbare Teilnahme, 
einschließlich als Zeugen und Zeu-
ginnen, an allen Gerichtsverfahren, 
auch in der Ermittlungsphase und 
in anderen Vorverfahrensphasen, zu 
erleichtern ermöglichen.  
 
(2) Um zur Gewährleistung des 
wirksamen Zugangs von Menschen 
mit Behinderungen zur Justiz zum 
Recht beizutragen, fördern die Ver-
tragsstaaten geeignete Schulungen 

be proportional to the degree to 
which such measures affect the 
person’s rights and interests. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Subject to the provisions of this 
article, States Parties shall take all 
appropriate and effective measures 
to ensure the equal right of persons 
with disabilities to own or inherit 
property, to control their own 
financial affairs and to have equal 
access to bank loans, mortgages 
and other forms of financial credit, 
and shall ensure that persons with 
disabilities are not arbitrarily 
 deprived of their property. 
 
 
 
 

Article 13  
Access to justice 

(1) States Parties shall ensure effec-
tive access to justice for persons 
with disabilities on an equal basis 
with others, including through the 
 provision of procedural and age-
 appropriate accommodations, in 
 order to facilitate their effective 
role as direct and indirect partici-
pants, including as witnesses, in all 
legal proceedings, including at 
investigative and other preliminary 
stages. 
 
 
 
(2) In order to help to ensure effec-
tive access to justice for persons 
with disabilities, States Parties shall 
promote appropriate training for 
those working in the field of 
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die im Justizwesen tätigen Perso-
nen, einschließlich des Personals 
von Polizei und Strafvollzug. 
 

Artikel 14 
Freiheit und Sicherheit  

der Person 

(1) Die Vertragsstaaten 
 gewährleisten,  
 
 
a) dass Menschen mit Behinderun-
gen gleichberechtigt mit anderen 
das Recht auf persönliche Freiheit 
und Sicherheit genießen; 
 
 
b) dass Menschen mit Behinderun-
gen gleichberechtigt mit anderen 
die Freiheit nicht rechtswidrig oder 
willkürlich entzogen wird, dass jede 
Freiheitsentziehung im Einklang 
mit dem Gesetz erfolgt und dass 
das Vorliegen einer Behinderung  
in keinem Fall eine Freiheitsent -
ziehung rechtfertigt. 
 
(2) Die Vertragsstaaten gewährleis-
ten, dass Menschen mit Behinde-
rungen, denen aufgrund eines Ver-
fahrens ihre Freiheit entzogen wird, 
gleichberechtigten Anspruch auf 
die in den internationalen Men-
schenrechtsnormen vorgesehenen 
Garantien haben und im Einklang 
mit den Zielen und Grundsätzen 
dieses Übereinkommens behandelt 
werden, einschließlich durch die  
Bereitstellung angemessener  
Vorkehrungen. 
 
 

für die im Justiz wesen tätigen Per-
sonen, einschließlich des Personals 
von Polizei und Strafvollzug.  
 

Artikel 14  
Freiheit und Sicherheit  

der Person  

(1) Die Vertragsstaaten 
 gewährleisten,  
 
 
a) dass Menschen mit Behinderun-
gen gleichberechtigt mit anderen 
das Recht auf persönliche Freiheit 
und Sicherheit ihrer Person 
 genießen;  
 
b) dass Menschen mit Behinderun-
gen gleichberechtigt mit anderen 
die Freiheit nicht rechtswidrig oder 
willkürlich entzogen wird, dass jede 
Freiheitsentziehung im Einklang 
mit dem Gesetz erfolgt und dass 
das Vorliegen einer Behinderung  
in keinem Fall eine Freiheitsent -
ziehung rechtfertigt.  
 
(2) Die Vertragsstaaten gewährleis-
ten, dass Menschen mit Behinde-
rungen, denen aufgrund eines Ver-
fahrens ihre Freiheit entzogen wird, 
gleichberechtigten gleichberech-
tigt mit anderen Anspruch auf die 
in den internationalen Menschen-
rechtsnormen vorgesehenen 
 Garantien haben und im Einklang 
mit den Zielen und Grundsätzen 
dieses Übereinkommens behandelt 
werden, einschließlich durch die 
Bereitstellung angemessener Vor-
kehrungen.  
 

 administration of justice, including 
police and prison staff. 
 
 

Article 14 
Liberty and security  

of person 

(1) States Parties shall ensure that 
persons with disabilities, on an 
equal basis with others 
 
a) Enjoy the right to liberty and  
security of person; 
 
 
 
 
b) Are not deprived of their liberty 
unlawfully or arbitrarily, and that 
any deprivation of liberty is in 
 conformity with the law, and that 
the existence of a disability shall 
in no case justify a deprivation of 
 liberty. 
 
 
 
(2) States Parties shall ensure that 
if persons with disabilities are 
 deprived of their liberty through 
any process, they are, on an equal 
basis with others, entitled to 
 guarantees in accordance with 
 international human rights law 
and shall be treated in compliance 
with the objectives and principles 
of the present Convention, includ-
ing by provision of reasonable  
accommodation. 
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Artikel 15 
Freiheit von Folter oder 

 grausamer, unmenschlicher 
oder erniedrigender 

 Behandlung oder Strafe 

(1) Niemand darf der Folter oder 
grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder 
Strafe unterworfen werden. Insbe-
sondere darf niemand ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizini-
schen oder wissenschaftlichen  
Versuchen unterworfen werden. 
 
(2) Die Vertragsstaaten treffen alle 
wirksamen gesetzgeberischen, ver-
waltungsmäßigen, gerichtlichen 
oder sonstigen Maßnahmen, um 
auf der Grundlage der Gleich -
berechtigung zu verhindern, dass 
Menschen mit Behinderungen der 
Folter oder grausamer, unmensch -
licher oder erniedrigender Behand-
lung oder Strafe unterworfen wer-
den. 
 

Artikel 16 
Freiheit von Ausbeutung, 
 Gewalt und Missbrauch 

(1) Die Vertragsstaaten treffen alle 
geeigneten Gesetzgebungs-, Ver-
waltungs-, Sozial-, Bildungs- und 
sonstigen Maßnahmen, um Men-
schen mit Behinderungen sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der 
Wohnung vor jeder Form von Aus-
beutung, Gewalt und Missbrauch, 
einschließlich ihrer geschlechts -
spezifischen Aspekte, zu schützen. 
 
 
 
(2) Die Vertragsstaaten treffen 
 außerdem alle geeigneten Maß -
nahmen, um jede Form von Aus-
beutung, Gewalt und Missbrauch 
zu verhindern, indem sie unter 
 anderem geeignete Formen von das 
 Geschlecht und das Alter berück-
sichtigender Hilfe und Unterstüt-

Artikel 15  
Freiheit von Folter oder 

 grausamer, unmenschlicher 
oder erniedrigender 

 Behandlung oder Strafe  

(1) Niemand darf der Folter oder 
grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder 
Strafe unterworfen werden. Insbe-
sondere darf niemand ohne seine 
freiwillige Zustimmung medizini-
schen oder wissenschaftlichen 
 Versuchen unterworfen werden.  
 
(2) Die Vertragsstaaten treffen alle 
wirksamen gesetzgeberischen, ver-
waltungsmäßigen, gerichtlichen 
oder sonstigen Maßnahmen, um 
auf der Grundlage der Gleich -
berechtigung mit anderen zu 
 verhindern, dass Menschen mit 
 Behinderungen der Folter oder 
grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder 
Strafe unterworfen werden.  
 

Artikel 16  
Freiheit von Ausbeutung, 
 Gewalt und Missbrauch  

(1) Die Vertragsstaaten treffen alle 
geeigneten Gesetzgebungs-, Ver-
waltungs-, Sozial-,  Bildungs- und 
sonstigen Maßnahmen, um Men-
schen mit Behinderungen sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der 
Wohnung vor jeder Form von Aus-
beutung, Gewalt und Missbrauch, 
einschließlich ihrer geschlechts -
spezifischen auf der Geschlechts -
zugehörigkeit basierenden Aspek-
te, zu schützen.  
 
(2) Die Vertragsstaaten treffen 
 außerdem alle geeigneten Maß -
nahmen, um jede Form von Aus-
beutung, Gewalt und Missbrauch 
zu verhindern, indem sie unter 
 anderem geeignete Formen von das 
 Geschlecht und das Alter berück-
sichtigender Hilfe Assistenz und 

Article 15 
Freedom from torture  
or cruel, inhuman or  
degrading treatment  

or  punishment 

(1) No one shall be subjected to 
torture or to cruel, inhuman or 
degrading treatment or punish-
ment. In particular, no one shall be 
subjected without his or her free 
consent to medical or scien tific 
 experimentation. 
 
 
(2) States Parties shall take all 
 effective legislative, administrative, 
judicial or other measures to 
 prevent persons with disabilities,  
on an equal basis with others, from 
being subjected to torture or cruel, 
inhuman or degrading treatment  
or punishment. 
 
 
 
 

Article 16 
Freedom from exploitation, 

violence and abuse 

(1) States Parties shall take all 
appropriate legislative, adminis-
trative, social, educational and 
other measures to protect persons 
with disabilities, both within and 
outside the home, from all forms of 
exploitation, violence and abuse, 
including their gender-based 
 aspects. 
 
 
 
 
(2) States Parties shall also take all 
appropriate measures to prevent 
all forms of exploitation, violence 
and abuse by ensuring, inter alia, 
appropriate forms of gender- and 
age-sensitive assistance and sup-
port for persons with disabilities 
and their families and caregivers, 
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 including through the provision of 
information and education on how 
to avoid, recognize and report 
 instances of exploitation, violence 
and abuse. States Parties shall 
 ensure that protection services are 
age-, gender- and disability-sensi-
tive. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) In order to prevent the occur-
rence of all forms of exploitation,  
violence and abuse, States Parties 
shall ensure that all facilities and 
programmes designed to serve  
persons with disabilities are effec-
tively monitored by independent 
authorities. 
 
(4) States Parties shall take all 
 appropriate measures to promote 
the physical, cognitive and psycho-
logical recovery, rehabilitation and  
social reintegration of persons with 
disabilities who become victims of 
any form of exploitation, violence  
or abuse, including through the  
provision of protection services. 
Such recovery and reintegration 
shall take place in an environment 
that fosters the health, welfare,  
self-respect, dignity and autonomy 
of the person and takes into 
account gender- and age-specific 
needs. 
 
 
 
 
 
(5) States Parties shall put in 
place effective legislation and 
 policies, including women- and 
child-focused legislation and 
 policies, to ensure that instances of 
exploitation, violence and abuse 
against persons with disabilities are  
identified, investigated and,  

Unterstützung für Menschen mit 
Behinderungen und ihre Familien 
und Betreuungspersonen gewähr-
leisten, einschließlich durch die 
 Bereitstellung von Informationen 
und Aufklärung darüber, wie Fälle 
von Ausbeutung, Gewalt und 
 Missbrauch verhindert, erkannt und 
angezeigt werden können. Die 
 Vertragsstaaten sorgen dafür, dass 
Schutzdienste das Alter, das 
 Geschlecht und die Behinderung 
der betroffenen Personen berück-
sichtigen.  
 
(3) Zur Verhinderung jeder Form 
von Ausbeutung, Gewalt und Miss-
brauch stellen die Vertragsstaaten 
sicher, dass alle Einrichtungen und 
Programme, die für Menschen mit 
Behinderungen bestimmt sind, 
wirksam von unabhängigen 
 Behörden überwacht werden.  
 
(4) Die Vertragsstaaten treffen alle 
geeigneten Maßnahmen, um die 
körperliche, kognitive und 
 psychische Genesung, die Rehabili-
tation und die soziale Wiederein-
gliederung von Menschen mit 
 Behinderungen, die Opfer irgend -
einer Form von Ausbeutung, 
 Gewalt oder Missbrauch werden, zu 
fördern, auch durch die Bereit -
stellung von Schutzeinrichtungen. 
Genesung und Wiederein -
gliederung müssen in einer 
 Umgebung stattfinden, die der 
 Gesundheit, dem Wohlergehen, der 
Selbstachtung, der Würde und der 
Autonomie des Menschen 
 förderlich ist und geschlechts- und 
altersspezifischen Bedürfnissen 
Rechnung trägt.  
 
(5) Die Vertragsstaaten schaffen 
wirksame Rechtsvorschriften und 
politische Konzepte, einschließlich 
solcher, die auf Frauen und Kinder 
ausgerichtet sind, um sicherzustel-
len, dass Fälle von Ausbeutung, 
 Gewalt und Missbrauch gegenüber 
Menschen mit Behinderungen 

zung für Menschen mit Behinde-
rungen und ihre Familien und 
 Betreuungspersonen gewährleis-
ten, einschließlich durch die Bereit-
stellung von Informationen und 
Aufklärung darüber, wie Fälle von 
Ausbeutung, Gewalt und Miss-
brauch verhindert, erkannt und 
 angezeigt werden können. Die 
 Vertragsstaaten sorgen dafür, dass 
Schutzdienste das Alter, das 
 Geschlecht und die Behinderung 
der betroffenen Personen berück-
sichtigen. 
 
(3) Zur Verhinderung jeder Form 
von Ausbeutung, Gewalt und Miss-
brauch stellen die Vertragsstaaten 
sicher, dass alle Einrichtungen und 
Programme, die für Menschen mit 
Behinderungen bestimmt sind, 
wirksam von unabhängigen 
 Behörden überwacht werden. 
 
(4) Die Vertragsstaaten treffen alle 
geeigneten Maßnahmen, um die 
körperliche, kognitive und 
 psychische Genesung, die Rehabili-
tation und die soziale Wiederein-
gliederung von Menschen mit 
 Behinderungen, die Opfer irgend -
einer Form von Ausbeutung, 
 Gewalt oder Missbrauch werden, zu 
fördern, auch durch die Bereit -
stellung von Schutzeinrichtungen. 
 Genesung und Wiederein -
gliederung müssen in einer 
 Umgebung stattfinden, die der 
 Gesundheit, dem Wohlergehen, der 
Selbstachtung, der Würde und der 
Autonomie des Menschen 
 förderlich ist und geschlechts- und 
altersspezifischen Bedürfnissen 
Rechnung trägt. 
 
(5) Die Vertragsstaaten schaffen 
wirksame Rechtsvorschriften und 
politische Konzepte, einschließlich 
solcher, die auf Frauen und Kinder 
ausgerichtet sind, um sicherzustel-
len, dass Fälle von Ausbeutung, 
 Gewalt und Missbrauch gegenüber 
Menschen mit Behinderungen 
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where appropriate, prosecuted. 
 
 
 

Article 17 
Protecting the integrity  

of the person 

Every person with disabilities has 
a right to respect for his or her 
 physical and mental integrity on an  
equal basis with others. 
 
 

Article 18 
Liberty of movement and 

nationality 

(1) States Parties shall recognize 
the rights of persons with disabil-
ities to liberty of movement, to 
freedom to choose their residence 
and to a nationality, on an equal 
basis with others, including by 
ensuring that persons with disabil-
ities: 
 
a) Have the right to acquire and 
change a nationality and are 
not deprived of their nationality 
 arbitrarily or on the basis of 
 disability; 
 
 
 
b) Are not deprived, on the basis 
of disability, of their ability to 
 obtain, possess and utilize 
 documentation of their nationality 
or other  documentation of identifi-
cation, or to utilize relevant pro-
cesses such as immigration 
 proceedings, that may be needed to 
facilitate exercise of the right to 
 liberty of movement; 
 
 
 
 

 erkannt, untersucht und 
gegebenen falls strafrechtlich 
 verfolgt werden.  
 

Artikel 17  
Schutz der Unversehrtheit  

der Person  

Jeder Mensch mit Behinderungen 
hat gleichberechtigt mit anderen 
das Recht auf Achtung seiner 
 körperlichen und seelischen 
 Unversehrtheit.  
 

Artikel 18  
Freizügigkeit und 

 Staatsangehörigkeit  

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen 
das gleiche Recht von Menschen 
mit Behinderungen auf der Grund-
lage der Gleichberechtigung mit 
anderen auf Freizügigkeit, auf freie 
Wahl ihres Aufenthaltsorts und auf 
eine Staatsangehörigkeit, indem sie 
unter anderem  gewährleisten, dass  
 
a) Menschen mit Behinderungen 
das Recht haben, eine Staatsange-
hörigkeit zu erwerben und ihre 
Staatsangehörigkeit zu wechseln, 
und dass ihnen diese nicht willkür-
lich oder aufgrund von Behinde-
rung entzogen wird;  
 
b) Menschen mit Behinderungen 
nicht aufgrund von Behinderung 
die Möglichkeit versagt wird, 
 Dokumente zum Nachweis ihrer 
Staatsangehörigkeit oder andere 
 Identitäts dokumente zu erhalten, 
zu besitzen und zu verwenden oder 
einschlägige Verfahren wie Einwan-
derungsverfahren in Anspruch zu 
nehmen, die gegebenenfalls erfor-
derlich sind, um die Ausübung des 
Rechts auf Freizügigkeit zu erleich-
tern ermöglichen; 
 

Article 17/18

 erkannt, untersucht und 
 gegebenenfalls strafrechtlich 
 verfolgt werden. 
 

Artikel 17 
Schutz der Unversehrtheit  

der Person 

Jeder Mensch mit Behinderungen 
hat gleichberechtigt mit anderen 
das Recht auf Achtung seiner 
 körperlichen und seelischen 
 Unversehrtheit. 
 

Artikel 18 
Freizügigkeit und 

 Staatsangehörigkeit 

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen 
das gleiche Recht von Menschen 
mit Behinderungen auf Freizügig-
keit, auf freie Wahl ihres Aufent-
haltsorts und auf eine Staats -
angehörigkeit, indem sie unter 
anderem gewährleisten, dass 
 
 
a) Menschen mit Behinderungen 
das Recht haben, eine Staatsange-
hörigkeit zu erwerben und ihre 
Staatsangehörigkeit zu wechseln, 
und dass ihnen diese nicht willkür-
lich oder aufgrund von Behinde-
rung entzogen wird; 
 
b) Menschen mit Behinderungen 
nicht aufgrund von Behinderung 
die Möglichkeit versagt wird, 
 Dokumente zum Nachweis ihrer 
Staatsangehörigkeit oder andere 
Identitätsdokumente zu erhalten, 
zu besitzen und zu verwenden oder 
einschlägige Verfahren wie Einwan-
derungsverfahren in Anspruch zu 
nehmen, die gegebenenfalls erfor-
derlich sind, um die Ausübung des 
Rechts auf Freizügigkeit zu erleich-
tern; 
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c) Menschen mit Behinderungen 
die Freiheit haben, jedes Land ein-
schließlich ihres eigenen zu verlassen;  
 
d) Menschen mit Behinderungen 
nicht willkürlich oder aufgrund von 
Behinderung das Recht entzogen 
wird, in ihr eigenes Land einzu -
reisen.  
 
(2) Kinder mit Behinderungen sind 
unverzüglich nach ihrer Geburt in 
ein Register einzutragen und haben 
das Recht auf einen Namen von 
Geburt an, das Recht, eine Staats-
angehörigkeit zu erwerben, und 
 soweit möglich das Recht, ihre 
 Eltern zu kennen und von ihnen 
 betreut zu werden.  
 

Artikel 19  
Unabhängige Lebensführung 
Selbstbestimmt Leben und 

Einbeziehung in die Inklusion 
in der Gemeinschaft  

Die Vertragsstaaten dieses Überein-
kommens anerkennen das gleiche 
Recht aller Menschen mit Behinde-
rungen, mit gleichen Wahlmöglich-
keiten wie andere Menschen in der 
Gemeinschaft zu leben, und treffen 
wirksame und geeignete Maß -
nahmen, um Menschen mit 
 Behinderungen den vollen Genuss 
dieses Rechts und ihre volle Ein -
beziehung in die Inklusion in der 
Gemeinschaft und Teilhabe Partizi-
pation an der Gemeinschaft zu er-
leichtern ermöglichen, indem sie 
unter anderem gewährleisten, dass 
  
a) Menschen mit Behinderungen 
gleichberechtigt mit anderen die 
Möglichkeit haben, ihren Aufent-
haltsort zu wählen und zu entschei-
den, wo und mit wem sie leben, 
und nicht verpflichtet sind, in 
 besonderen Wohnformen zu leben;  
 
b) Menschen mit Behinderungen 
Zugang zu einer Reihe von gemein-

c) Are free to leave any country,  
including their own; 
 
 
d) Are not deprived, arbitrarily or on 
the basis of disability, of the right to 
enter their own country. 
 
 
 
(2) Children with disabilities shall 
be registered immediately after 
birth and shall have the right from 
birth to a name, the right to acquire 
a nationality and, as far as possible, 
the right to know and be cared for 
by their parents. 
 
 
 

Article 19 
Living independently and 

being included in the  
community 

 
States Parties to the present 
Convention recognize the equal 
right of all persons with disabilities 
to live in the community, with 
choices equal to others, and shall 
take effective and appropriate 
measures to facilitate full enjoy-
ment by persons with disabilities of 
this right and their full inclusion 
and participation in the community, 
including by ensuring that: 
 
 
 
 
 
a) Persons with disabilities have the 
opportunity to choose their place 
of residence and where and with 
whom they live on an equal basis 
with others and are not obliged to 
live in a particular living arrange-
ment; 
 
b) Persons with disabilities have  
access to a range of in-home,  

c) Menschen mit Behinderungen 
die Freiheit haben, jedes Land ein-
schließlich ihres eigenen zu verlassen; 
 
d) Menschen mit Behinderungen 
nicht willkürlich oder aufgrund von 
Behinderung das Recht entzogen 
wird, in ihr eigenes Land einzu -
reisen. 
 
(2) Kinder mit Behinderungen sind 
unverzüglich nach ihrer Geburt in 
ein Register einzutragen und haben 
das Recht auf einen Namen von 
Geburt an, das Recht, eine Staats -
angehörigkeit zu erwerben, und 
 soweit möglich das Recht, ihre 
 Eltern zu kennen und von ihnen 
 betreut zu werden. 
 

Artikel 19 
Unabhängige Lebens führung 

und Einbeziehung in die 
 Gemeinschaft 

 
Die Vertragsstaaten dieses Überein-
kommens anerkennen das  gleiche 
Recht aller Menschen mit Behinde-
rungen, mit gleichen Wahlmöglich-
keiten wie andere Menschen in der 
Gemeinschaft zu leben, und treffen 
wirksame und geeignete Maß -
nahmen, um Menschen mit 
 Behinderungen den vollen Genuss 
dieses Rechts und ihre volle Ein -
beziehung in die Gemeinschaft und 
Teilhabe an der Gemeinschaft zu 
erleichtern, indem sie unter ande-
rem gewährleisten, dass 
 
 
a) Menschen mit Behinderungen 
gleichberechtigt die Möglichkeit 
haben, ihren Aufenthaltsort zu  
wählen und zu entscheiden, wo  
und mit wem sie leben, und nicht  
verpflichtet sind, in besonderen 
Wohnformen zu leben; 
 
b) Menschen mit Behinderungen 
Zugang zu einer Reihe von gemein-
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Article 20 

denahen Unterstützungsdiensten 
zu Hause und in Einrichtungen 
sowie zu sonstigen gemeindenahen 
Unterstützungsdiensten haben, 
einschließlich der persönlichen 
 Assistenz, die zur Unterstützung 
des Lebens in der Gemeinschaft 
und der Einbeziehung in die Ge-
meinschaft sowie zur Verhinderung 
von Isolation und Absonderung von 
der Gemeinschaft notwendig ist; 
 
 
 
c) gemeindenahe Dienstleistungen 
und Einrichtungen für die All -
gemeinheit Menschen mit Behin-
derungen auf der Grundlage der 
Gleichberechtigung zur Verfügung 
stehen und ihren Bedürfnissen 
Rechnung tragen. 
 
 

Artikel 20 
Persönliche Mobilität 

Die Vertragsstaaten treffen wirksa-
me Maßnahmen, um für Menschen 
mit Behinderungen persönliche 
Mobilität mit größtmöglicher 
 Unabhängigkeit sicherzustellen, 
indem sie unter anderem 
 
 
a) die persönliche Mobilität von 
Menschen mit Behinderungen in 
der Art und Weise und zum 
 Zeitpunkt ihrer Wahl und zu 
 erschwinglichen Kosten erleich-
tern; 
 
b) den Zugang von Menschen mit 
Behinderungen zu hochwertigen 
Mobilitätshilfen, Geräten, unter -
stützenden Technologien und 
menschlicher und tierischer Hilfe 
sowie Mittelspersonen erleichtern, 
auch durch deren Bereitstellung  
zu erschwinglichen Kosten; 
 
 

denahen kommunalen Unterstüt-
zungsdiensten zu Hause und in 
 Einrichtungen sowie zu sonstigen 
gemeindenahen kommunalen Un-
terstützungsdiensten haben, ein-
schließlich der persönlichen 
 Assistenz, die zur Unterstützung 
des Lebens in der Gemeinschaft 
und der Einbeziehung in die Inklu -
sion in der Gemeinschaft sowie zur 
Verhinderung von Isolation und 
Absonderung Segregation von der 
Gemeinschaft notwendig ist;  
 
c) gemeindenahe Diensteleistungen 
und Einrichtungen in der Gemein-
de für die Allgemeinheit Menschen 
mit Behinderungen auf der Grund-
lage der Gleichberechtigung zur 
Verfügung stehen und ihren 
 Bedürfnissen Bedarfen Rechnung 
tragen.  
 

Artikel 20  
Persönliche Mobilität  

Die Vertragsstaaten treffen wirksa-
me Maßnahmen, um für Menschen 
mit Behinderungen persönliche 
Mobilität mit größtmöglicher 
 Unabhängigkeit Selbstbestimmung 
sicher zustellen, indem sie unter an-
derem 
 
a) die persönliche Mobilität von 
Menschen mit Behinderungen in 
der Art und Weise und zum 
 Zeitpunkt ihrer Wahl und zu 
 erschwinglichen Kosten erleichtern 
fördern;  
 
b) den Zugang von Menschen mit 
Behinderungen zu hochwertigen 
Mobilitätshilfen, Geräten, unter-
stützenden Technologien und 
menschlicher und tierischer Hilfe 
Assistenz sowie Mittelspersonen 
erleichtern ermöglichen, auch 
durch deren Bereitstellung zu 
 erschwinglichen Kosten;  
 

residential and other community 
support services, including  personal 
assistance necessary to  support liv-
ing and inclusion in the community, 
and to prevent  isolation or segrega-
tion from the community; 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Community services and facilities 
for the general population are  
available on an equal basis to  
persons with disabilities and are  
responsive to their needs. 
 
 
 
 

Article 20 
Personal mobility 

States Parties shall take effective 
measures to ensure personal  
mobil ity with the greatest possible 
independence for persons with  
disabilities, including by: 
 
 
 
a) Facilitating the personal mobility 
of persons with disabilities in the 
manner and at the time of their 
choice, and at affordable cost; 
 
 
 
b) Facilitating access by persons 
with disabilities to quality mobility 
aids, devices, assistive technologies 
and forms of live assistance and  
intermediaries, including by  
making them available at afford-
able cost; 
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c) Menschen mit Behinderungen 
und Fachkräften, die mit Menschen 
mit Behinderungen arbeiten,  
Schulungen in Mobilitätsfertigkei-
ten anbieten; 
 
d) Hersteller von Mobilitätshilfen, 
Geräten und unterstützenden  
Technologien ermutigen, alle  
Aspekte der Mobilität für Men-
schen mit Behinderungen zu 
berück sichtigen. 
 

Artikel 21 
Recht der freien  

Meinungsäußerung,  
Meinungsfreiheit und  

Zugang zu Informationen 

Die Vertragsstaaten treffen alle  
geeigneten Maßnahmen, um zu  
gewährleisten, dass Menschen mit 
Behinderungen das Recht auf freie 
Meinungsäußerung und Meinungs-
freiheit, einschließlich der Freiheit, 
Informationen und Gedankengut 
sich zu beschaffen, zu empfangen 
und weiterzugeben, gleichberech-
tigt mit anderen und durch alle von 
ihnen gewählten Formen der Kom-
munikation im Sinne des Artikels 2 
ausüben können, unter anderem 
indem sie 
 
a) Menschen mit Behinderungen 
für die Allgemeinheit bestimmte 
 Informationen rechtzeitig und ohne 
zusätzliche Kosten in zugänglichen 
Formaten und Technologien, die für 
unterschiedliche Arten der  
Behinderung geeignet sind, zur Ver-
fügung stellen; 
 
b) im Umgang mit Behörden die 
Verwendung von Gebärdenspra-
chen, Brailleschrift, ergänzenden 
und alternativen Kommunikations-
formen und allen sonstigen selbst 
gewählten zugänglichen Mitteln, 
Formen und Formaten der Kom-
munikation durch Menschen mit  
Behinderungen akzeptieren und  
erleichtern; 

c) Providing training in mobility 
skills to persons with disabilities 
and to specialist staff working with 
 persons with disabilities; 
 
 
d) Encouraging entities that 
 produce mobility aids, devices and 
assistive technologies to take into 
account all aspects of mobility for 
persons with disabilities. 
 
 

Article 21 
Freedom of expression and 

opinion, and access to  
information 

 
States Parties shall take all appro -
priate measures to ensure that 
 persons with disabilities can 
 exercise the right to freedom of 
 expression and opinion, including 
the freedom to seek, receive and 
 impart information and ideas on an 
equal basis with others and through 
all forms of communication of their 
choice, as defined in article 2 of the 
present Convention, including by: 
 
 
 
 
a) Providing information intended 
for the general public to persons 
with disabilities in accessible 
formats and technologies appropri-
ate to different kinds of disabilities 
in a timely manner and without 
 additional cost; 
 
 
b) Accepting and facilitating 
the use of sign languages, Braille, 
augmentative and alternative 
 communication, and all other 
 accessible means, modes and 
 formats of communication of their 
choice by persons with disabilities 
in official interactions; 
 

c) Menschen mit Behinderungen 
und Fachkräften, die mit Menschen 
mit Behinderungen  arbeiten, 
 Schulungen in Mobilitätsfertigkei-
ten anbieten;  
 
d) Hersteller von Mobilitätshilfen, 
Geräten und unterstützenden 
 Technologien ermutigen, alle 
 Aspekte der Mobilität für Men-
schen mit Behinderungen zu 
 berücksichtigen.  
 

Artikel 21  
Recht der freien 

 Meinungsäußerung, 
 Meinungsfreiheit und   

Zugang zu Informationen  

Die Vertragsstaaten treffen alle 
 geeigneten Maßnahmen, um zu 
 gewährleisten, dass Menschen mit 
Behinderungen das Recht auf freie 
Meinungsäußerung und Meinungs-
freiheit, einschließlich der Freiheit, 
sich Informationen und Gedanken 
gut sich zu beschaffen, zu 
 empfangen und weiterzugeben, 
gleichberechtigt mit anderen und 
durch alle von ihnen gewählten 
Formen der Kommunikation im 
Sinne des Artikels 2 ausüben kön-
nen, unter  anderem indem sie  
 
a) Menschen mit Behinderungen 
für die Allgemeinheit bestimmte 
Informationen recht zeitig und ohne 
zusätzliche Kosten in zugänglichen 
barrierefreien Formaten und Tech-
nologien, die für unterschiedliche 
Arten der Behinderung geeignet 
sind, zur Verfügung stellen;  
 
b) im Umgang mit Behörden die 
Verwendung von Gebärdenspra-
chen, Brailleschrift, ergänzenden 
und alternativen Kommunikations-
formen und allen sonstigen selbst 
gewählten zugänglichen barriere-
freien Mitteln, Formen und Forma-
ten der Kommunikation durch 
Menschen mit Behinderungen 
 akzeptieren und erleichtern fördern;  
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Article 22 

c) private Rechtsträger, die, 
 einschließlich durch das Internet, 
Dienste für die Allgemeinheit an -
bieten, dringend dazu auffordern,  
Informationen und Dienstleistun-
gen in Formaten zur Verfügung zu 
stellen, die für Menschen mit  
Behinderungen zugänglich und 
nutzbar sind; 
 
d) die Massenmedien, einschließ-
lich der Anbieter von Informatio-
nen über das Internet, dazu auf -
fordern, ihre Dienstleistungen für 
Menschen mit Behinderungen zu-
gänglich zu gestalten; 
 
e) die Verwendung von Gebärden-
sprachen anerkennen und fördern. 
 

Artikel 22 
Achtung der Privatsphäre 

(1) Menschen mit Behinderungen 
dürfen unabhängig von ihrem Auf-
enthaltsort oder der Wohnform,  in 
der sie leben, keinen willkür lichen 
oder rechtswidrigen Eingriffen in 
ihr Privatleben, ihre Familie, ihre 
Wohnung oder ihren Schriftverkehr 
oder andere Arten der Kommunika-
tion oder rechtswidrigen Beein-
trächtigungen ihrer Ehre oder ihres 
Rufes ausgesetzt werden. 
 Menschen mit Behinderungen 
haben Anspruch auf rechtlichen 
Schutz gegen solche Eingriffe oder 
Beeinträchtigungen. 
 
(2) Die Vertragsstaaten schützen 
auf der Grundlage der Gleich -
berechtigung mit anderen die 
 Vertraulichkeit von Informationen 
über die Person, die Gesundheit 
und die Rehabilitation von 
 Menschen mit Behinderungen. 
 
 

c) Urging private entities that 
 provide services to the general 
 public, including through the 
Internet, to provide information 
and services in accessible and 
usable formats for persons with 
 disabilities; 
 
 
 
d) Encouraging the mass media,  
including providers of information 
through the Internet, to make their 
services accessible to persons with 
disabilities; 
 
 
e) Recognizing and promoting the 
use of sign languages. 
 

Article 22 
Respect for privacy 

(1) No person with disabilities,  
regardless of place of residence 
or living arrangements, shall be  
subjected to arbitrary or unlawful 
interference with his or her privacy, 
family, home or correspondence or 
other types of communication or 
to unlawful attacks on his or her 
 honour and reputation. Persons 
with disabilities have the right to 
the protection of the law against 
such interference or attacks. 
 
 
 
 
(2) States Parties shall protect the 
privacy of personal, health and  
rehabilitation information of  
persons with disabilities on an  
equal basis with others. 
 
 
 
 

c) private Rechtsträger, die, 
 einschließlich durch das Internet, 
Dienste für die Allgemeinheit an-
bieten, dringend dazu auffordern, 
Informationen und Dienstleistun-
gen in Formaten zur Verfügung zu 
stellen, die für Menschen mit Be-
hinderungen barrierefrei zugäng-
lich und nutzbar sind;  
 
d) die Massenmedien, einschließ-
lich der Anbieter von Informatio-
nen über das Internet, dazu auf -
fordern, ihre Dienstleistungen für 
Menschen mit Behinderungen zu-
gänglich barrierefrei zu gestalten;  
 
e) die Verwendung von Gebärden-
sprachen anerkennen und fördern.  
 

Artikel 22  
Achtung der Privatsphäre 

(1) Menschen mit Behinderungen 
dürfen unabhängig von ihrem Auf-
enthaltsort oder der Wohnform, in 
der sie leben, keinen willkürlichen 
oder rechtswidrigen Eingriffen in 
ihr  Privatleben, ihre Familie, ihre 
Wohnung oder ihren Schriftverkehr 
oder andere Arten der Kommunika-
tion oder rechtswidrigen Beein-
trächtigungen ihrer Ehre oder ihres 
Rufes ausgesetzt werden. 
 Menschen mit Behinderungen 
haben Anspruch auf rechtlichen 
Schutz gegen solche Eingriffe oder 
Beeinträchtigungen.  
 
(2) Die Vertragsstaaten schützen 
auf der Grundlage der Gleich -
berechtigung mit anderen die 
 Vertraulichkeit von Informationen 
über die Person, die Gesundheit 
und die  Rehabilita tion von 
 Menschen mit Behinderungen.  
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Artikel 23 
Achtung der Wohnung und 

der Familie 

(1) Die Vertragsstaaten treffen 
wirksame und geeignete Maß -
nahmen zur Beseitigung der 
 Diskriminierung von Menschen mit 
Behinderungen auf der Grundlage 
der Gleichberechtigung mit 
 anderen in allen Fragen, die Ehe, 
Familie, Elternschaft und Partner-
schaften betreffen, um zu gewähr-
leisten, dass 
 
a) das Recht aller Menschen mit  
Behinderungen im heiratsfähigen 
Alter, auf der Grundlage des freien 
und vollen Einverständnisses der 
künftigen Ehegatten eine Ehe zu 
schließen und eine Familie zu  
gründen, anerkannt wird; 
 
b) das Recht von Menschen mit  
Behinderungen auf freie und  
verantwortungsbewusste Entschei-
dung über die Anzahl ihrer Kinder 
und die Geburtenabstände sowie 
auf Zugang zu altersgemäßer 
 Information sowie Aufklärung über 
Fortpflanzung und Familien -
planung anerkannt wird und ihnen 
die notwendigen Mittel zur Aus-
übung dieser Rechte zur Verfügung 
gestellt werden; 
 
c) Menschen mit Behinderungen, 
einschließlich Kindern, gleich -
berechtigt mit anderen ihre Frucht-
barkeit behalten. 
 
(2) Die Vertragsstaaten gewährleis-
ten die Rechte und Pflichten von 
Menschen mit Behinderungen in 
Fragen der Vormundschaft, Pfleg-
schaft1, Personen- und Vermögens-
sorge, Adoption von Kindern oder 
ähnlichen Rechtsinstituten, soweit 
das innerstaatliche Recht solche 
kennt; in allen Fällen ist das Wohl 
des Kindes ausschlaggebend.  

1 Schweiz: Beistandschaft

Artikel 23  
Achtung der Wohnung und 

der Familie  

(1) Die Vertragsstaaten treffen 
wirksame und geeignete Maß -
nahmen zur Beseitigung der 
 Diskriminierung von Menschen mit 
Behinderungen auf der Grundlage 
der Gleichberechtigung mit 
 anderen in allen Fragen, die Ehe, 
Familie, Elternschaft und Partner-
schaften  betreffen, um zu gewähr-
leisten, dass  
 
a) das Recht aller Menschen mit 
Behinderungen im heiratsfähigen 
Alter, auf der Grund lage des freien 
und vollen Einverständnisses der 
künftigen Ehegatten eine Ehe zu 
schließen und eine Familie zu 
 gründen, anerkannt wird;  
 
b) das Recht von Menschen mit 
 Behinderungen auf freie und 
 verantwortungsbewusste Entschei-
dung über die Anzahl ihrer Kinder 
und die Geburtenabstände sowie 
auf  Zugang zu altersgemäßer 
 Information sowie Aufklärung über 
Fortpflanzung und Familien -
planung anerkannt wird und ihnen 
die notwendigen Mittel zur Aus-
übung dieser Rechte zur Verfügung 
gestellt werden;  
 
c) Menschen mit Behinderungen, 
einschließlich Kindern, gleich -
berechtigt mit anderen ihre Frucht-
barkeit behalten.  
 
(2) Die Vertragsstaaten gewährleis-
ten die Rechte und Pflichten von 
Menschen mit Behinderungen in 
Fragen der Vormundschaft, Pfleg-
schaft1, Personen- und Vermögens-
sorge, Adoption von Kindern oder 
ähnlichen Rechtsinstituten, soweit 
das innerstaatliche Recht solche 
kennt; in allen Fällen ist das Wohl 
beste Interesse des Kindes aus-

1 Schweiz: Beistandschaft

Article 23 
Respect for home and the 

family 

(1) States Parties shall take effec-
tive and appropriate measures to 
 eliminate discrimination against 
persons with disabilities in all 
 matters relating to marriage,  family, 
parenthood and relationships, on 
an equal basis with others, so as to 
ensure that: 
 
 
 
a) The right of all persons with  
disabilities who are of marriageable 
age to marry and to found a family 
on the basis of free and full consent 
of the intending spouses is  
recognized; 
 
 
b) The rights of persons with dis-
abilities to decide freely and 
responsibly on the number and 
spacing of their children and to 
have access to age-appropriate 
information, reproductive and 
 family planning education are 
 recognized, and the means 
 necessary to enable them to 
 exercise these rights are provided; 
 
 
 
c) Persons with disabilities, 
 including children, retain their 
 fertility on an equal basis with 
 others. 
 
(2) States Parties shall ensure the 
rights and responsibilities of  
persons with disabilities, with  
regard to guardianship, wardship, 
trusteeship, adoption of children  
or similar institutions, where 
these concepts exist in national 
 legislation; in all cases the best 
 interests of the child shall be 
 paramount. States Parties shall 
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Article 23 

Die Vertragsstaaten unterstützen 
Menschen mit Behinderungen in 
angemessener Weise bei der  
Wahrnehmung ihrer elterlichen 
Verantwortung. 
 
(3) Die Vertragsstaaten gewährleis-
ten, dass Kinder mit Behinderungen 
gleiche Rechte in Bezug auf das  
Familienleben haben. Zur Verwirk -
lichung dieser Rechte und mit dem 
Ziel, das Verbergen, das Aussetzen, 
die Vernachlässigung und die  
Absonderung von Kindern mit  
Behinderungen zu verhindern, ver-
pflichten sich die Vertragsstaaten, 
Kindern mit Behinderungen und 
ihren Familien frühzeitig umfassen-
de Informationen, Dienste und 
 Unterstützung zur Verfügung zu 
stellen. 
 
(4) Die Vertragsstaaten gewährleis-
ten, dass ein Kind nicht gegen den 
Willen seiner Eltern von diesen  
getrennt wird, es sei denn, dass die 
zuständigen Behörden in einer  
gerichtlich nachprüfbaren Ent-
scheidung nach den anzuwenden-
den Rechtsvorschriften und Verfah-
ren bestimmen, dass diese Trennung 
zum Wohl des Kindes notwendig 
ist. In keinem Fall darf das Kind 
aufgrund einer Behinderung ent-
weder des Kindes oder eines oder 
beider Elternteile von den Eltern 
getrennt werden. 
 
(5) Die Vertragsstaaten verpflichten 
sich, in Fällen, in denen die nächs-
ten Familienangehörigen nicht in 
der Lage sind, für ein Kind mit 
 Behinderungen zu sorgen, alle  
Anstrengungen zu unternehmen, 
um andere Formen der Betreuung 
innerhalb der weiteren Familie und, 
falls dies nicht möglich ist, inner-
halb der Gemeinschaft in einem  
familienähnlichen Umfeld zu 
 gewährleisten. 
 
 

 render appropriate assistance to 
persons with disabilities in the 
 performance of their child-rearing 
responsibilities. 
 
 
(3) States Parties shall ensure that 
children with disabilities have equal 
rights with respect to family life. 
With a view to realizing these 
rights, and to prevent concealment, 
abandonment, neglect and 
 segregation of children with 
 disabilities, States Parties shall 
 undertake to provide early and 
 comprehensive information, 
 services and support to children 
with disabilities and their families. 
 
 
 
 
(4) States Parties shall ensure that a 
child shall not be separated from 
his or her parents against their will,  
except when competent authorities 
subject to judicial review deter-
mine, in accordance with applicable 
law and procedures, that such 
 separation is necessary for the best 
interests of the child. In no case 
shall a child be separated from 
 parents on the basis of a disability 
of either the child or one or both of 
the parents. 
 
 
 
(5) States Parties shall, where the  
immediate family is unable to care 
for a child with disabilities, under-
take every effort to provide 
 alternative care within the wider 
family, and failing that, within the 
community in a family setting. 
 
 
 
 
 
 
 

schlaggebend. Die Vertragsstaaten 
unterstützen Menschen mit Behin-
derungen in angemessener Weise 
bei der Wahrnehmung ihrer elter -
lichen Verantwortung.  
 
(3) Die Vertragsstaaten gewährleis-
ten, dass Kinder mit Behinderungen 
gleiche Rechte in Bezug auf das 
 Familienleben haben. Zur Verwirk -
lichung dieser Rechte und mit dem 
Ziel, das Verbergen, das Aussetzen, 
die Vernachlässigung und die 
 Absonderung Segregation von 
 Kindern mit  Behinderungen zu 
 verhindern, verpflichten sich die 
Vertragsstaaten, Kindern mit 
 Behinderungen und ihren Familien 
frühzeitig umfassende Informatio-
nen, Dienste und  Unterstützung zur 
Verfügung zu stellen.  
 
(4) Die Vertragsstaaten gewährleis-
ten, dass ein Kind nicht gegen den 
Willen seiner Eltern von diesen 
 getrennt wird, es sei denn, dass die 
zuständigen Behörden in einer 
 gerichtlich nachprüfbaren Ent-
scheidung nach den anzuwenden-
den Rechtsvorschriften und Verfah-
ren bestimmen, dass diese Trennung 
zum Wohl im besten Interesse des 
Kindes notwendig ist. In keinem 
Fall darf das Kind aufgrund einer 
Behinderung entweder des Kindes 
oder eines oder beider Elternteile 
von den Eltern getrennt werden.  
 
(5) Die Vertragsstaaten verpflichten 
sich, in Fällen, in denen die nächs-
ten Familienangehörigen nicht in 
der Lage sind, für ein Kind mit 
 Behinderungen zu sorgen, alle 
 Anstrengungen zu unternehmen, 
um andere Formen der Betreuung 
innerhalb der weiteren Familie und, 
falls dies nicht möglich ist, inner-
halb der Gemeinschaft in einem 
 familienähnlichen Umfeld zu 
 gewährleisten.  
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Artikel 24 
Bildung 

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen 
das Recht von Menschen mit 
 Behinderungen auf Bildung. Um 
dieses Recht ohne Diskriminierung 
und auf der Grundlage der Chan-
cengleichheit zu verwirklichen, 
 gewähr leisten die Vertragsstaaten 
ein integratives Bildungssystem auf 
allen Ebenen und lebenslanges 
 Lernen mit dem Ziel, 
 
a) die menschlichen Möglichkeiten 
sowie das Bewusstsein der Würde 
und das Selbstwertgefühl des  
Menschen voll zur Entfaltung zu 
bringen und die Achtung vor den 
Menschenrechten, den Grund -
freiheiten und der menschlichen 
Vielfalt zu stärken; 
 
b) Menschen mit Behinderungen 
ihre Persönlichkeit, ihre Begabun-
gen und ihre Kreativität sowie ihre 
geistigen und körperlichen Fähig-
keiten voll zur Entfaltung bringen 
zu lassen; 
 
c) Menschen mit Behinderungen 
zur wirklichen Teilhabe an einer 
freien Gesellschaft zu befähigen. 
 
 
(2) Bei der Verwirklichung dieses 
Rechts stellen die Vertragsstaaten 
sicher, dass 
 
a) Menschen mit Behinderungen 
nicht aufgrund von Behinderung 
vom allgemeinen Bildungssystem 
ausgeschlossen werden und dass 
Kinder mit Behinderungen nicht 
aufgrund von Behinderung vom  
unentgeltlichen und obligatori-
schen Grundschulunterricht oder 
vom Besuch weiterführender  
Schulen ausgeschlossen werden; 
 
b) Menschen mit Behinderungen 
gleichberechtigt mit anderen in der 
Gemeinschaft, in der sie leben, 

Artikel 24  
Bildung  

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen 
das Recht von Menschen mit 
 Behinderungen auf  Bildung. Um 
dieses Recht ohne Diskriminierung 
und auf der Grundlage der Chan-
cengleichheit zu verwirklichen, 
 gewährleisten die Vertragsstaaten 
ein integratives inklusives Bildungs-
system auf allen Ebenen und 
 lebenslanges Lernen mit dem Ziel,  
 
a) die menschlichen Möglichkeiten 
sowie das Bewusstsein der Würde 
und das Selbstwert gefühl des 
 Menschen voll zur Entfaltung zu 
bringen und die Achtung vor den 
Menschenrechten, den Grund -
freiheiten und der menschlichen 
Vielfalt zu stärken;  
 
b) Menschen mit Behinderungen 
ihre Persönlichkeit, ihre Begabun-
gen und ihre Kreativität sowie ihre 
geistigen und körperlichen Fähig-
keiten voll zur Entfaltung bringen 
zu lassen;  
 
c) Menschen mit Behinderungen 
zur wirklichen wirksamen Teilhabe 
Partizipation an einer freien 
 Gesellschaft zu befähigen.  
 

(2) Bei der Verwirklichung dieses 
Rechts stellen die Vertragsstaaten 
sicher, dass  
 
a) Menschen mit Behinderungen 
nicht aufgrund von Behinderung 
vom allgemeinen  Bildungssystem 
ausgeschlossen werden und dass 
Kinder mit Behinderungen nicht 
aufgrund von Behinderung vom 
 unentgeltlichen und obligatori-
schen Grundschulunterricht oder 
vom Besuch weiterführender 
 Schulen ausgeschlossen werden;  
 
b) Menschen mit Behinderungen 
gleichberechtigt mit anderen in der 
Gemeinschaft, in der sie leben, 

Article 24 
Education 

(1) States Parties recognize the 
right of persons with disabilities to 
education. With a view to realizing 
this right without discrimination 
and on the basis of equal oppor-
tunity, States Parties shall ensure 
an inclusive education system at all 
levels and lifelong learning directed 
to: 
 
 
a) The full development of human 
potential and sense of dignity and 
self-worth, and the strengthening  
of respect for human rights, 
 fundamental freedoms and human 
diversity;  
 
 
 
b) The development by persons 
with disabilities of their personality,  
talents and creativity, as well as 
their mental and physical abilities, 
to their fullest potential;  
 
 
c) Enabling persons with disabilities 
to participate effectively in a free  
society. 
 
 
(2) In realizing this right, States 
Parties shall ensure that: 
 
 
a) Persons with disabilities are 
not excluded from the general 
 education system on the basis of 
 disability, and that children with 
disabilities are not excluded from 
free and compulsory primary 
 education, or from secondary 
 education, on the basis of dis ability; 
 
 
 
b) Persons with disabilities can  
access an inclusive, quality and free 
primary education and secondary 
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Article 24 

 Zugang zu einem integrativen, 
hochwertigen und unentgeltlichen 
Unterricht an Grundschulen und 
weiterführenden Schulen haben; 
 
 
c) angemessene Vorkehrungen für 
die Bedürfnisse des Einzelnen 
 getroffen werden; 
 
d) Menschen mit Behinderungen  
innerhalb des allgemeinen 
 Bildungssystems die notwendige 
Unterstützung geleistet wird, um 
ihre erfolgreiche Bildung zu erleich-
tern;  
 
e) in Übereinstimmung mit dem 
Ziel der vollständigen Integration  
wirksame individuell angepasste 
Unterstützungsmaßnahmen in 
einem Umfeld, das die bestmögli-
che schulische und soziale Entwick-
lung gestattet, angeboten werden. 
 
 
(3) Die Vertragsstaaten ermög -
lichen Menschen mit Behinderun-
gen, lebenspraktische Fertigkeiten 
und soziale Kompetenzen zu 
 erwerben, um ihre volle und gleich-
berechtigte Teilhabe an der  Bildung 
und als Mitglieder der 
 Gemeinschaft zu erleichtern. Zu 
diesem Zweck ergreifen die 
 Vertragsstaaten ge eignete Maß -
nahmen; unter anderem 
 
a) erleichtern sie das Erlernen von 
Brailleschrift, alternativer Schrift, 
ergänzenden und alternativen  
Formen, Mitteln und Formaten der 
Kommunikation, den Erwerb von 
Orientierungs- und Mobilitäts -
fertigkeiten sowie die Unterstüt-
zung durch andere Menschen mit  
Behinderungen und das Mentoring; 
 
 
b) erleichtern sie das Erlernen der 
Gebärdensprache und die Förde-
rung der sprachlichen Identität der 
Gehörlosen; 
 

 Zugang zu einem integrativen 
 inklusiven, hochwertigen und 
 unentgeltlichen Unterricht an 
Grundschulen und weiterführenden 
Schulen haben;  
 
c) angemessene Vorkehrungen für 
die Bedürfnisse Bedarfe des Einzel-
nen getroffen werden;  
 
d) Menschen mit Behinderungen 
innerhalb des allgemeinen 
 Bildungssystems die notwen dige 
Unterstützung geleistet wird, um 
ihre erfolgreiche wirksame Bildung 
zu erleichtern ermöglichen;  
 
e) in Übereinstimmung mit dem 
Ziel der vollständigen Integration 
Inklusion wirksame individuell 
 angepasste Unterstützungsmaß-
nahmen in einem Umfeld, das die 
bestmögliche schulische und sozia-
le Entwicklung gestattet, angebo-
ten werden.  
 
(3) Die Vertragsstaaten ermög -
lichen Menschen mit Behinderun-
gen, lebenspraktische  Fertigkeiten 
und soziale Kompetenzen zu 
 erwerben, um ihre volle und gleich-
berechtigte Teilhabe Partizipation 
an der Bildung und als Mitglieder 
der Gemeinschaft zu erleichtern 
fördern. Zu diesem Zweck ergreifen 
die Vertragsstaaten geeignete Maß-
nahmen; unter anderem  
 
a) erleichtern fördern sie das Erler-
nen von Brailleschrift, alternativer 
Schrift, ergänzenden und alternati-
ven Formen, Mitteln und Formaten 
der Kommunikation, den Erwerb 
von Orientierungs- und Mobilitäts-
fertigkeiten sowie die Unterstüt-
zung durch andere Menschen mit 
Behinderungen den peer support 
und das Mentoring;  
 
b) erleichtern ermöglichen sie das 
Erlernen der Gebärdensprache und 
die Förderung der sprachlichen 
Identität der Gehörlosen Gehör -
losengemeinschaft;  

education on an equal basis with 
others in the communities in which 
they live; 
 
 
 
c) Reasonable accommodation of 
the individual’s requirements is  
provided; 
 
d) Persons with disabilities receive 
the support required, within the 
general education system, to 
 facilitate their effective education; 
 
 
 
e) Effective individualized support 
measures are provided in environ-
ments that maximize academic and 
social development, consistent with 
the goal of full inclusion. 
 
 
 
 
(3) States Parties shall enable  
persons with disabilities to learn 
life and social development skills to  
facilitate their full and equal par-
ticipation in education and as 
members of the community. To this 
end, States Parties shall take appro-
priate measures, including: 
 
 
 
 
a) Facilitating the learning of 
Braille, alternative script, augmen-
tative and alternative modes, 
means and formats of communica-
tion and orientation and mobility 
skills, and facilitating peer support 
and mentoring; 
 
 
 
 
b) Facilitating the learning of sign 
language and the promotion of 
the linguistic identity of the deaf 
community; 
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c) stellen sie sicher, dass blinden, 
gehörlosen hörbehinderten oder 
taubblinden Menschen, insbeson -
dere Kindern, Bildung in den Spra-
chen und Kommunikationsformen 
und mit den Kommunikationsmit-
teln, die für den Einzelnen am bes-
ten geeignet sind, sowie in einem 
Umfeld vermittelt wird, das die 
bestmögliche schulische und 
 soziale Entwicklung gestattet.  
 
(4) Um zur Verwirklichung dieses 
Rechts beizutragen, treffen die 
 Vertragsstaaten geeignete Maß -
nahmen zur Einstellung von Lehr-
kräften, einschließlich solcher mit 
Behinderungen, die in Gebärden-
sprache oder Brailleschrift ausge-
bildet sind, und zur Schulung von 
Fachkräften sowie Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen auf allen Ebenen 
des Bildungswesens. Diese Schu-
lung schließt die Schärfung des 
 Bewusstseins für Behinderungen 
und die Verwendung  geeigneter er-
gänzender und alternativer Formen, 
Mittel und Formate der Kommuni-
kation sowie pädagogische Verfah-
ren und Materialien zur Unterstüt-
zung von Menschen mit 
 Behinderungen ein.  
 
(5) Die Vertragsstaaten stellen 
 sicher, dass Menschen mit Behin-
derungen ohne Diskriminierung 
und gleichberechtigt mit anderen 
Zugang zu allgemeiner Hochschul-
bildung tertiärer Bildung, Berufs-
ausbildung, Erwachsenenbildung 
und lebenslangem Lernen haben. 
Zu diesem Zweck stellen die 
 Vertragsstaaten sicher, dass für 
Menschen mit Behinderungen 
 angemessene Vorkehrungen 
 getroffen werden.  
 

c) Ensuring that the education of 
persons, and in particular children, 
who are blind, deaf or deafblind, is 
delivered in the most appropriate 
languages and modes and means of 
communication for the individual, 
and in environments which maximize 
academic and social development. 
 
 
 
 
(4) In order to help ensure the real-
ization of this right, States Parties 
shall take appropriate measures to 
employ teachers, including teachers 
with disabilities, who are qualified 
in sign language and/or Braille, and 
to train professionals and staff who 
work at all levels of education. Such 
training shall incorporate disability 
awareness and the use of appropri-
ate augmentative and alternative 
modes, means and formats of com-
munication, educational techniques 
and  materials to support persons 
with disabilities. 
 
 
 
 
 
 
(5) States Parties shall ensure that 
persons with disabilities are able to 
access general tertiary education, 
vocational training, adult education 
and lifelong learning without  
discrimination and on an equal 
 basis with others. To this end, 
States Parties shall ensure that rea-
sonable accommodation is pro-
vided to persons with disabilities. 
 
 
 
 

c) stellen sie sicher, dass blinden,  
gehörlosen oder taubblinden  
Menschen, insbesondere Kindern, 
Bildung in den Sprachen und Kom-
munikationsformen und mit den 
Kommunikationsmitteln, die für 
den Einzelnen am besten ge eignet 
sind, sowie in einem Umfeld ver -
mittelt wird, das die bestmögliche 
schulische und soziale Entwicklung 
gestattet. 
 
(4) Um zur Verwirklichung dieses 
Rechts beizutragen, treffen die 
 Vertragsstaaten geeignete Maß -
nahmen zur Einstellung von Lehr -
kräften, einschließlich solcher mit 
Behinderungen, die in Gebärden-
sprache oder Brailleschrift ausge-
bildet sind, und zur Schulung von 
Fachkräften sowie Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen auf allen  Ebenen 
des Bildungswesens. Diese Schu-
lung schließt die Schärfung des 
 Bewusstseins für Behinderungen 
und die Verwendung geeig neter er-
gänzender und alternativer Formen, 
Mittel und Formate der Kommuni-
kation sowie pädago gische Verfah-
ren und Materialien zur Unterstüt-
zung von Menschen mit 
Behinderungen ein. 
 
(5) Die Vertragsstaaten stellen  
sicher, dass Menschen mit Behin-
derungen ohne Diskriminierung 
und gleichberechtigt mit anderen  
Zugang zu allgemeiner Hochschul-
bildung, Berufsausbildung, Erwach-
senenbildung und lebenslangem 
Lernen haben. Zu diesem Zweck 
stellen die Vertragsstaaten sicher, 
dass für Menschen mit Behinderun-
gen angemessene Vorkehrungen 
getroffen werden. 
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Article 25 

Artikel 25 
Gesundheit 

Die Vertragsstaaten anerkennen das 
Recht von Menschen mit Behinde-
rungen auf das erreichbare Höchst-
maß an Gesundheit ohne  
Diskriminierung aufgrund von  
Behinderung. Die Vertragsstaaten 
treffen alle geeigneten Maßnah-
men, um zu gewährleisten, dass 
Menschen mit Behinderungen  
Zugang zu geschlechtsspezifischen 
Gesundheitsdiensten, einschließlich 
gesundheitlicher Rehabilitation, 
haben.  
Insbesondere 
 
a) stellen die Vertragsparteien  
Menschen mit Behinderungen eine 
unentgeltliche oder erschwing liche 
Gesundheitsversorgung in der -
selben Bandbreite, von derselben 
Qualität und auf demselben Stan-
dard zur Verfügung wie anderen 
Menschen, einschließlich  sexual- 
und fortpflanzungsmedizinischer 
Gesundheitsleistungen und der 
 Gesamtbevölkerung zur Verfügung 
stehender Programme des öffent -
lichen Gesundheitswesens; 
 
b) bieten die Vertragsstaaten die 
Gesundheitsleistungen an, die von 
Menschen mit Behinderungen  
speziell wegen ihrer Behinderungen 
benötigt werden, soweit ange-
bracht, einschließlich Früherken-
nung und Frühintervention, sowie 
Leistungen, durch die, auch bei 
 Kindern und älteren Menschen, 
weitere Behinderungen möglichst 
gering gehalten oder vermieden 
werden sollen; 
 
c) bieten die Vertragsstaaten diese 
Gesundheitsleistungen so 
 gemeindenah wie möglich an, auch 
in ländlichen Gebieten; 
 
d) erlegen die Vertragsstaaten den 
Angehörigen der Gesundheits -
berufe die Verpflichtung auf, 

Artikel 25  
Gesundheit  

Die Vertragsstaaten anerkennen das 
Recht von Menschen mit Behinde-
rungen, auf das  erreichbare 
Höchstmaß an Gesundheit ohne 
Diskriminierung aufgrund von 
 Behinderung zu genießen. Die Ver-
tragsstaaten treffen alle geeigneten 
Maßnahmen, um zu gewährleisten, 
dass Menschen mit Behinderungen 
Zugang zu geschlechtsspezifischen 
gender-sensiblen Gesundheits-
diensten, einschließlich gesund-
heitlicher Rehabilitation, haben. 
Insbesondere  
 
a) stellen die Vertragsparteien 
 Menschen mit Behinderungen eine 
unentgeltliche oder  erschwingliche 
Gesundheitsversorgung in der -
selben Bandbreite, von derselben 
Qualität und auf demselben Stan-
dard zur Verfügung wie anderen 
Menschen, einschließlich  sexual- 
und fortpflanzungsmedizinischer 
Gesundheitsleistungen und der 
 Gesamtbevölkerung zur Verfügung 
stehender Programme des öffent -
lichen Gesundheitswesens;  
 
b) bieten die Vertragsstaaten die 
Gesundheitsleistungen an, die von 
Menschen mit Behinderungen 
 speziell wegen ihrer Behinderungen 
benötigt werden, soweit ange-
bracht, einschließlich Früherken-
nung und Frühintervention, sowie 
Leistungen, durch die, auch bei 
 Kindern und älteren Menschen, 
weitere Behinderungen möglichst 
gering gehalten oder vermieden 
werden sollen;  
 
c) bieten die Vertragsstaaten diese 
Gesundheitsleistungen so 
 gemeindenah wie möglich an, auch 
in ländlichen Gebieten;  
 
d) erlegen die Vertragsstaaten den 
Angehörigen der Gesundheits -
berufe die Verpflichtung auf, 

Article 25 
Health 

States Parties recognize that per-
sons with disabilities have the right 
to the enjoyment of the highest 
 attainable standard of health 
 without discrimination on the basis 
of disability. States Parties shall 
take all appropriate measures to 
ensure access for persons with dis-
abilities to health services that are  
gender-sensitive, including health-
related rehabilitation.  
In particular, States Parties shall: 
 
 
 
a) Provide persons with disabilities 
with the same range, quality and 
standard of free or affordable 
health care and programmes as 
provided to other persons, includ-
ing in the area of sexual and repro-
ductive health and population-
based public health programmes; 
 
 
 
 
 
 
b) Provide those health services 
needed by persons with disabilities 
specifically because of their disabili -
ties, including early identification 
and intervention as appropriate, 
and services designed to minimize 
and prevent further disabilities,  
including among children and older 
persons; 
 
 
 
 
c) Provide these health services as 
close as possible to people’s own 
communities, including in rural  
areas; 
 
d) Require health professionals to 
provide care of the same quality to 
persons with disabilities as to 
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 Menschen mit Behinderungen eine 
Versorgung von gleicher Qualität 
wie anderen Menschen angedeihen 
zu lassen, namentlich auf der 
Grundlage der freien Einwilligung 
nach vorheriger Aufklärung, indem 
sie unter anderem durch Schulun-
gen und den Erlass ethischer 
 Normen für die staatliche und pri-
vate Gesundheitsversorgung das  
Bewusstsein für die Menschen -
rechte, die Würde, die Autonomie 
und die Bedürfnisse von Menschen 
mit Behinderungen schärfen; 
 
 
e) verbieten die Vertragsstaaten die 
Diskriminierung von Menschen mit 
Behinderungen in der Kranken -
versicherung und in der Lebens -
versicherung, soweit eine solche 
Versicherung nach innerstaatlichem 
Recht zulässig ist; solche Ver -
sicherungen sind zu fairen und 
 angemessenen Bedingungen 
 anzubieten; 
 
f) verhindern die Vertragsstaaten 
die diskriminierende Vorenthaltung 
von Gesundheitsversorgung oder 
-leistungen oder von Nahrungs -
mitteln und Flüssigkeiten aufgrund 
von Behinderung. 
 

Artikel 26 
Habilitation und  

Rehabilitation 

(1) Die Vertragsstaaten treffen 
wirksame und geeignete Maß -
nahmen, einschließlich durch die 
Unterstützung durch andere 
 Menschen mit Behinderungen, um 
Menschen mit Behinderungen in 
die Lage zu versetzen, ein Höchst-
maß an Unabhängigkeit, umfassen-
de körper liche, geistige, soziale und 
beruf liche Fähigkeiten sowie die 
volle Einbeziehung in alle Aspekte 

others, including on the basis of 
free and informed consent by, inter 
alia, raising awareness of the 
human rights, dignity, autonomy 
and needs of persons with disabil-
ities through training and the 
promul gation of ethical standards 
for public and  private health care; 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Prohibit discrimination against 
persons with disabilities in the  
provision of health insurance, and 
life insurance where such insurance 
is permitted by national law, which 
shall be provided in a fair and 
 reasonable manner; 
 
 
 
 
f) Prevent discriminatory denial of 
health care or health services or 
food and fluids on the basis of  
disability. 
 
 
 

Article 26 
Habilitation and  

rehabilitation 

(1) States Parties shall take effec-
tive and appropriate measures, 
 including through peer support, to 
enable persons with disabilities to 
attain and maintain maximum 
 independence, full physical, mental, 
social and vocational ability, and 
full inclusion and participation in all 
aspects of life. To that end, States 
Parties shall organize, strengthen 
and extend comprehensive 

 Menschen mit Behinderungen eine 
Versorgung von gleicher Qualität 
wie anderen Menschen angedeihen 
zu lassen, namentlich auf der 
Grundlage der freien Einwilligung 
nach vorheriger Aufklärung, indem 
sie unter anderem durch Schulun-
gen und den Erlass ethischer 
 Normen für die staatliche öffent -
liche und private Gesundheits -
versorgung das Bewusstsein für die 
Menschenrechte, die Würde, die 
Autonomie und die Bedürfnisse 
 Bedarfe von Menschen mit Behin-
derungen schärfen;  
 
e) verbieten die Vertragsstaaten die 
Diskriminierung von Menschen mit 
Behinderungen in der Kranken -
versicherung und in der Lebens -
versicherung, soweit eine solche 
Versicherung nach innerstaatlichem 
Recht zulässig ist; solche Ver -
sicherungen sind zu fairen und 
 angemessenen Bedingungen 
 anzubieten; 
 
f) verhindern die Vertragsstaaten 
die diskriminierende Vorenthaltung 
von Gesundheits versorgung oder 
-leistungen oder von Nahrungs -
mitteln und Flüssigkeiten aufgrund 
von  Behinderung.  
 

Artikel 26  
Habilitation und 

 Rehabilitation  

(1) Die Vertragsstaaten treffen 
wirksame und geeignete Maß -
nahmen, einschließlich durch die 
Unterstützung durch andere Men-
schen mit Behinderungen peer 
support, um Menschen mit Behin-
derungen in die Lage zu versetzen, 
ein Höchstmaß an Unabhängigkeit 
Selbstbestimmung, umfassende 
körperliche, geistige, soziale und 
berufliche Fähigkeiten sowie die 
volle Einbeziehung Inklusion in 
alle Aspekte des Lebens und die 
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volle Teilhabe Partizipation an 
allen  Aspekten des Lebens zu 
 erreichen und zu bewahren. Zu 
 diesem Zweck organisieren, stärken 
und erweitern die Vertragsstaaten 
umfassende Habilitations- und 
 Rehabilitationsdienste und 
 -programme, insbesondere auf dem 
Gebiet der Gesundheit, der 
 Beschäftigung, der Bildung und der 
Sozialdienste, und zwar so, dass 
diese Leistungen und Programme  
 
a) im frühestmöglichen Stadium 
einsetzen und auf einer multi -
disziplinären Bewertung der 
 individuellen Bedürfnisse Bedarfe 
und Stärken beruhen;  
 
b) die Einbeziehung Inklusion in 
die Gemeinschaft und die Gesell-
schaft in allen ihren  Aspekten 
sowie die Teilhabe Partizipation 
daran unterstützen, freiwillig sind 
und Menschen mit Behinderungen 
so  gemeindenah wie möglich zur 
Verfügung stehen, auch in länd -
lichen Gebieten.  
 
(2) Die Vertragsstaaten fördern die 
Entwicklung der Aus- und Fort -
bildung für Fachkräfte und Mit -
arbeiter und Mitarbeiterinnen 
 Mitarbeiter*innen in Habilitations- 
und Rehabilitationsdiensten.  
 
(3) Die Vertragsstaaten fördern die 
Verfügbarkeit, die Kenntnis und die 
Verwendung unterstützender 
 Geräte und Technologien, die für 
Menschen mit Behinderungen 
 bestimmt sind, für die Zwecke der 
Habilitation und Rehabilitation.  
 

Artikel 27  
Arbeit und Beschäftigung  

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen 
das gleiche Recht von Menschen 
mit Behinderungen auf der Grund-
lage der Gleichberechtigung mit 

 habilitation and rehabilitation 
 services and programmes, 
 particularly in the areas of health, 
employment, education and social 
services, in such a way that these 
services and programmes: 
 
 
 
 
 
 
 
a) Begin at the earliest possible 
stage, and are based on the multi-
disciplinary assessment of individ-
ual needs and strengths; 
 
 
b) Support participation and 
 inclusion in the community and all  
aspects of society, are voluntary, 
and are available to persons with 
disabilities as close as possible to 
their own communities, including 
in rural areas. 
 
 
 
(2) States Parties shall promote 
the development of initial and 
 continuing training for 
 professionals and staff working in 
habilitation and rehabilitation 
 services. 
 
(3) States Parties shall promote the 
availability, knowledge and use of 
assistive devices and technologies, 
designed for persons with disabil-
ities, as they relate to habilitation 
and rehabilitation. 
 
 

Article 27 
Work and employment 

(1) States Parties recognize the 
right of persons with disabilities 
to work, on an equal basis with 
 others; this includes the right to the 

Article 27

des Lebens und die volle Teilhabe 
an allen Aspekten des Lebens zu  
erreichen und zu bewahren. Zu 
diesem Zweck organisieren, stärken 
und erweitern die Vertragsstaaten 
umfassende Habilitations- und 
 Rehabilitationsdienste und  
-programme, insbesondere auf dem 
Gebiet der Gesundheit, der 
 Beschäftigung, der Bildung und der 
Sozialdienste, und zwar so, dass 
diese Leistungen und Programme 
 
a) im frühestmöglichen Stadium 
einsetzen und auf einer multi -
disziplinären Bewertung der 
 individuellen Bedürfnisse und 
 Stärken beruhen; 
 
b) die Einbeziehung in die Gemein-
schaft und die Gesellschaft in allen 
ihren Aspekten sowie die Teilhabe 
daran unterstützen, freiwillig sind 
und Menschen mit Behinderungen 
so gemeindenah wie möglich zur 
Verfügung stehen, auch in länd -
lichen Gebieten. 
 
 
(2) Die Vertragsstaaten fördern die 
Entwicklung der Aus- und Fort -
bildung für Fachkräfte und Mit -
arbeiter und Mitarbeiterinnen in 
 Habilitations- und Rehabilitations-
diensten. 
 
(3) Die Vertragsstaaten fördern die 
Verfügbarkeit, die Kenntnis und die 
Verwendung unterstützender  
Geräte und Technologien, die für  
Menschen mit Behinderungen  
bestimmt sind, für die Zwecke der 
Habilitation und Rehabilitation. 
 

Artikel 27 
Arbeit und Beschäftigung 

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen 
das gleiche Recht von Menschen 
mit Behinderungen auf Arbeit;  
dies beinhaltet das Recht auf die  
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Möglichkeit, den Lebensunterhalt 
durch Arbeit zu verdienen, die in 
einem offenen, integrativen und für 
Menschen mit Behinderungen zu-
gänglichen Arbeitsmarkt und 
 Arbeitsumfeld frei gewählt oder 
 angenommen wird. Die Vertrags-
staaten sichern und fördern die 
Verwirklichung des Rechts auf Ar-
beit, einschließlich für Menschen, 
die während der Beschäftigung eine 
Behinderung erwerben, durch ge-
eignete Schritte, einschließlich des 
Erlasses von Rechtsvorschriften, 
um unter anderem 
 
 
 
a) Diskriminierung aufgrund von 
Behinderung in allen Angelegen-
heiten im Zusammenhang mit einer 
Beschäftigung gleich welcher Art, 
einschließlich der Auswahl-, 
 Einstellungs- und Beschäftigungs-
bedingungen, der Weiterbeschäfti-
gung, des beruflichen Aufstiegs 
sowie sicherer und gesunder 
Arbeits bedingungen, zu verbieten; 
 
b) das gleiche Recht von Menschen 
mit Behinderungen auf gerechte 
und günstige Arbeitsbedingungen, 
einschließlich Chancengleichheit 
und gleichen Entgelts für gleich-
wertige Arbeit, auf sichere und  
gesunde Arbeitsbedingungen,  
einschließlich Schutz vor Belästi-
gungen, und auf Abhilfe bei  
Missständen zu schützen; 
 
 
c) zu gewährleisten, dass Menschen 
mit Behinderungen ihre Arbeit -
nehmer- und Gewerkschaftsrechte 
gleichberechtigt mit anderen aus-
üben können; 
 
d) Menschen mit Behinderungen 
wirksamen Zugang zu allgemeinen 
fachlichen und beruflichen Bera-
tungsprogrammen, Stellenvermitt-
lung sowie Berufsausbildung und 
Weiterbildung zu ermöglichen; 

anderen auf Arbeit; dies beinhaltet 
das Recht auf die Möglichkeit, den 
Lebensunterhalt durch  Arbeit zu 
verdienen, die in einem offenen, 
 integrativen inklusiven und für 
Menschen mit Behinderungen 
 zugänglichen  Arbeitsmarkt und 
 Arbeitsumfeld frei gewählt oder 
angenommen wird. Die Vertrags-
staaten sichern und fördern die 
Verwirklichung des Rechts auf 
 Arbeit, einschließlich für Menschen, 
die während der Beschäftigung eine 
Behinderung erwerben, durch ge-
eignete Schritte, einschließlich des 
Erlasses von Rechtsvorschriften, 
um unter  anderem  
 
a) Diskriminierung aufgrund von 
Behinderung in allen Angelegen-
heiten im Zusammenhang mit einer 
Beschäftigung gleich welcher Art, 
einschließlich der Auswahl-, 
 Einstellungs- und Beschäftigungs-
bedingungen, der Weiterbeschäfti-
gung, des beruflichen Aufstiegs 
sowie sicherer und gesunder 
 Arbeitsbedingungen, zu verbieten;  
 
b) das gleiche Recht von Menschen 
mit Behinderungen auf der Grund-
lage der Gleichberechtigung mit 
anderen auf gerechte und günstige 
Arbeitsbedingungen, einschließlich 
Chancengleichheit und gleichen 
Entgelts für gleichwertige Arbeit, 
auf sichere und gesunde Arbeits -
bedingungen, einschließlich Schutz 
vor  Belästigungen, und auf Abhilfe 
bei Missständen zu schützen;  
 
c) zu gewährleisten, dass Menschen 
mit Behinderungen ihre Arbeit -
nehmer- und Gewerkschaftsrechte 
gleichberechtigt mit anderen aus-
üben können;  
 
d) Menschen mit Behinderungen 
wirksamen Zugang zu allgemeinen 
fachlichen und beruflichen Bera-
tungsprogrammen, Stellenvermitt-
lung sowie Berufsausbildung und 
Weiter bildung zu ermöglichen;  

 opportunity to gain a living by work 
freely chosen or accepted in a 
labour market and work environ-
ment that is open, inclusive and 
 accessible to persons with disabil-
ities. States Parties shall safeguard 
and promote the realization of the 
right to work, including for those 
who  acquire a disability during the 
course of employment, by taking 
 appropriate steps, including 
through legislation, to, inter alia: 
 
 
 
 
 
 
a) Prohibit discrimination on the  
basis of disability with regard to all 
matters concerning all forms of  
employment, including conditions 
of recruitment, hiring and employ-
ment, continuance of employment, 
career advancement and safe and 
healthy working conditions; 
 
 
 
b) Protect the rights of persons 
with disabilities, on an equal basis 
with others, to just and favourable 
 conditions of work, including  
equal opportunities and equal 
 remuneration for work of equal 
 value, safe and healthy working 
conditions, including protection 
from harassment, and the redress 
of grievances; 
 
 
c) Ensure that persons with disabil-
ities are able to exercise their 
labour and trade union rights on an 
equal basis with others; 
 
 
d) Enable persons with disabilities 
to have effective access to general 
technical and vocational guidance 
programmes, placement services 
and vocational and continuing 
training; 
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Article 27

e) für Menschen mit Behinderun-
gen Beschäftigungsmöglichkeiten 
und beruflichen Aufstieg auf dem  
Arbeitsmarkt sowie die Unterstüt-
zung bei der Arbeitssuche, beim  
Erhalt und der Beibehaltung eines 
Arbeitsplatzes und beim beruf -
lichen Wiedereinstieg zu fördern;  
 
f) Möglichkeiten für Selbständig-
keit, Unternehmertum, die Bildung 
von Genossenschaften und die 
Gründung eines eigenen Geschäfts 
zu fördern; 
 
g) Menschen mit Behinderungen  
im öffentlichen Sektor zu beschäf -
tigen; 
 
h) die Beschäftigung von Menschen 
mit Behinderungen im privaten 
Sektor durch geeignete Strategien 
und Maßnahmen zu fördern, wozu 
auch Programme für positive  
Maßnahmen, Anreize und andere 
Maßnahmen gehören können; 
 
i) sicherzustellen, dass am Arbeits-
platz angemessene Vorkehrungen 
für Menschen mit Behinderungen 
getroffen werden; 
 
j) das Sammeln von Arbeits -
erfahrung auf dem allgemeinen 
 Arbeitsmarkt durch Menschen mit 
Behinderungen zu fördern; 
 
k) Programme für die berufliche  
Rehabilitation, den Erhalt des  
Arbeitsplatzes und den beruflichen 
Wiedereinstieg von Menschen mit 
Behinderungen zu fördern. 
 
 
(2) Die Vertragsstaaten stellen  
sicher, dass Menschen mit Behin-
derungen nicht in Sklaverei oder 
Leibeigenschaft gehalten werden 
und dass sie gleichberechtigt mit 
anderen vor Zwangs- oder Pflicht-
arbeit geschützt werden. 
 
 

e) Promote employment opportun-
ities and career advancement for 
persons with disabilities in the 
labour market, as well as assistance 
in finding, obtaining, maintaining 
and returning to employment; 
 
 
 
f) Promote opportunities for self- 
employment, entrepreneurship, the 
development of cooperatives and 
starting one’s own business; 
 
 
g) Employ persons with disabilities 
in the public sector; 
 
 
h) Promote the employment of  
persons with disabilities in the  
private sector through appropriate 
policies and measures, which may 
include affirmative action  
programmes, incentives and  
other measures; 
 
i) Ensure that reasonable accom-
modation is provided to persons 
with disabilities in the workplace; 
 
 
j) Promote the acquisition by  
persons with disabilities of work  
experience in the open labour  
market; 
 
k) Promote vocational and profes-
sional rehabilitation, job retention 
and return-to-work programmes  
for persons with disabilities. 
 
 
 
(2) States Parties shall ensure that 
persons with disabilities are not 
held in slavery or in servitude, and 
are protected, on an equal basis 
with others, from forced or com-
pulsory labour. 
 
 
 

e) für Menschen mit Behinderun-
gen Beschäftigungsmöglichkeiten 
und beruflichen Aufstieg auf dem 
Arbeitsmarkt sowie die Unterstüt-
zung bei der Arbeitssuche, beim 
 Erhalt und der Beibehaltung eines 
Arbeitsplatzes und beim beruf -
lichen Wiedereinstieg zu  fördern;  
 
f) Möglichkeiten für Selbständig-
keit, Unternehmertum, die Bildung 
von Genossenschaften und die 
Gründung eines eigenen Geschäfts 
zu fördern;  
 
g) Menschen mit Behinderungen  
im öffentlichen Sektor zu beschäf-
tigen;  
 
h) die Beschäftigung von Menschen 
mit Behinderungen im privaten 
Sektor durch geeignete Strategien 
und Maßnahmen zu fördern, wozu 
auch Programme für positive 
 Maßnahmen, Anreize und andere 
Maßnahmen gehören können;  
 
i) sicherzustellen, dass am Arbeits-
platz angemessene Vorkehrungen 
für Menschen mit  Behinderungen 
getroffen werden;  
 
j) das Sammeln von Arbeits -
erfahrung auf dem allgemeinen 
 Arbeitsmarkt durch Menschen mit 
Behinderungen zu fördern;  
 
k) Programme für die berufliche 
und fachliche Rehabilitation, den 
Erhalt des Arbeitsplatzes und den 
 beruflichen Wiedereinstieg von 
Menschen mit Behinderungen zu 
fördern.  
 
(2) Die Vertragsstaaten stellen 
 sicher, dass Menschen mit Behin-
derungen nicht in Sklaverei oder 
Leibeigenschaft gehalten werden 
und dass sie gleichberechtigt mit 
anderen vor Zwangs- oder Pflicht-
arbeit geschützt werden.  
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Artikel 28  
Angemessener 

 Lebensstandard und  
sozialer Schutz  

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen 
das Recht von Menschen mit 
 Behinderungen auf einen ange -
messenen Lebensstandard für sich 
selbst und ihre Familien, ein-
schließlich angemessener Ernäh-
rung, Bekleidung und Wohnung, 
sowie auf eine stetige Verbesserung 
der  Lebensbedingungen und unter-
nehmen geeignete Schritte zum 
Schutz und zur Förderung der 
 Verwirklichung dieses Rechts ohne 
Diskriminierung aufgrund von 
 Behinderung. 
  
(2) Die Vertragsstaaten anerkennen 
das Recht von Menschen mit 
 Behinderungen auf  sozialen Schutz 
und den Genuss dieses Rechts ohne 
Diskriminierung aufgrund von 
 Behinderung und unternehmen 
 geeignete Schritte zum Schutz und 
zur Förderung der Verwirklichung 
dieses Rechts, einschließlich 
 Maßnahmen, um  
 
a) Menschen mit Behinderungen 
gleichberechtigten Zugang zur 
 Versorgung mit sauberem Wasser 
und den Zugang zu geeigneten und 
erschwinglichen Dienstleistungen, 
 Geräten und anderen Hilfen für 
 Bedürfnisse Unterstützungs -
formen für Bedarfe im Zusammen-
hang mit ihrer Behinderung zu 
 sichern;  
 
b) Menschen mit Behinderungen, 
insbesondere Frauen und Mädchen 
sowie älteren Menschen mit 
 Behinderungen, den Zugang zu 
Programmen für sozialen Schutz 
und Programmen zur Armuts -
bekämpfung zu sichern;  
 
c) in Armut lebenden Menschen mit 
Behinderungen und ihren Familien 
den Zugang zu staatlicher Hilfe 

Article 28 
Adequate  

standard of  living and  
social protection 

(1) States Parties recognize the 
right of persons with disabilities to 
an adequate standard of living for 
themselves and their families,  
including adequate food, clothing 
and housing, and to the continuous 
improvement of living conditions, 
and shall take appropriate steps  
to safeguard and promote the 
 realization of this right without 
 discrimination on the basis of 
 disability. 
 
 
 
(2) States Parties recognize the 
right of persons with disabilities to 
social protection and to the enjoy-
ment of that right without discrimi-
nation on the basis of disability, and 
shall take appropriate steps to safe-
guard and promote the realization 
of this right, including measures: 
 
 
 
a) To ensure equal access by per-
sons with disabilities to clean water  
services, and to ensure access to  
appropriate and affordable services, 
devices and other assistance for 
disability-related needs; 
 
 
 
 
 
b) To ensure access by persons with 
disabilities, in particular women 
and girls with disabilities and older 
persons with disabilities, to social 
protection programmes and  
poverty reduction programmes; 
 
 
c) To ensure access by persons  
with disabilities and their families 
living in situations of poverty to 

Artikel 28 
Angemessener  

Lebensstandard und  
sozialer Schutz 

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen 
das Recht von Menschen mit 
 Behinderungen auf einen ange -
messenen Lebensstandard für sich 
selbst und ihre Familien, ein-
schließlich angemessener Ernäh-
rung, Bekleidung und Wohnung, 
sowie auf eine stetige Verbesserung 
der Lebensbedingungen und unter-
nehmen geeignete Schritte zum 
Schutz und zur Förderung der 
 Verwirklichung dieses Rechts ohne 
Diskriminie rung aufgrund von 
 Behinderung. 
 
(2) Die Vertragsstaaten anerkennen 
das Recht von Menschen mit 
 Behinderungen auf sozialen Schutz 
und den Genuss dieses Rechts ohne  
Diskriminierung aufgrund von  
Behinderung und unternehmen  
geeignete Schritte zum Schutz und 
zur Förderung der Verwirklichung 
dieses Rechts, einschließlich  
Maßnahmen, um 
 
a) Menschen mit Behinderungen 
gleichberechtigten Zugang zur  
Versorgung mit sauberem Wasser 
und den Zugang zu geeigneten und 
erschwinglichen Dienstleistungen, 
Geräten und anderen Hilfen für 
 Bedürfnisse im Zusammenhang  
mit ihrer Behinderung zu sichern; 
 
 
 
b) Menschen mit Behinderungen, 
insbesondere Frauen und Mädchen 
sowie älteren Menschen mit  
Behinderungen, den Zugang zu  
Programmen für sozialen Schutz 
und Programmen zur Armuts -
bekämpfung zu sichern; 
 
c) in Armut lebenden Menschen mit 
Behinderungen und ihren Familien 
den Zugang zu staatlicher Hilfe bei 
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Article 29

behinderungsbedingten Aufwen-
dungen, einschließlich ausreichen-
der Schulung, Beratung, finan zieller 
Unterstützung sowie Kurzzeit -
betreuung, zu sichern; 
 
 
d) Menschen mit Behinderungen 
den Zugang zu Programmen des  
sozialen Wohnungsbaus zu sichern; 
 
 
 
e) Menschen mit Behinderungen 
gleichberechtigten Zugang zu  
Leistungen und Programmen der 
Altersversorgung zu sichern. 
 

Artikel 29 
Teilhabe am politischen und 

öffentlichen Leben 

 
(1) Die Vertragsstaaten garantieren 
Menschen mit Behinderungen die 
politischen Rechte sowie die 
 Möglichkeit, diese gleichberechtigt 
mit anderen zu genießen, und 
 verpflichten sich, 
 
a) sicherzustellen, dass Menschen 
mit Behinderungen gleichberech-
tigt mit anderen wirksam und 
 umfassend am politischen und öf-
fentlichen Leben teilhaben können, 
sei es unmittelbar oder durch frei 
 gewählte Vertreter oder Vertrete-
rinnen, was auch das Recht und die 
Möglichkeit einschließt, zu wählen 
und gewählt zu werden; unter 
 anderem 
 
 
i) stellen sie sicher, dass die Wahl-

verfahren, -einrichtungen und 
-materialien geeignet, zugäng-
lich und leicht zu verstehen und 
zu handhaben sind; 

 
 
ii) schützen sie das Recht von 

 Menschen mit Behinderungen, 

Förderung bei behinderungs -
bedingten Aufwendungen, ein-
schließlich ausreichender Schulung, 
Beratung, finanzieller Unter -
stützung sowie Kurzzeitbetreuung, 
zu  sichern;  
 
d) Menschen mit Behinderungen 
den Zugang zu Programmen des 
sozialen Wohnungsbaus öffentlich 
geförderten Wohnbauprogram-
men zu sichern;  
 
e) Menschen mit Behinderungen 
gleichberechtigten Zugang zu 
 Leistungen und Programmen der 
Altersversorgung zu sichern.  
 

Artikel 29  
Teilhabe Partizipation am 

 politischen und öffentlichen 
Leben  

(1) Die Vertragsstaaten garantieren 
Menschen mit Behinderungen die 
politischen Rechte sowie die 
 Möglichkeit, diese gleichberechtigt 
mit anderen zu genießen, und 
 verpflichten sich,  
 
a) sicherzustellen, dass Menschen 
mit Behinderungen gleichberech-
tigt mit anderen wirksam und 
 umfassend am politischen und öf-
fentlichen Leben teilhaben partizi-
pieren können, sei es  unmittelbar 
oder durch frei gewählte Vertreter 
oder Vertreterinnen 
Vertreter*innen, was auch das 
Recht und die Möglichkeit 
 einschließt, zu wählen und gewählt 
zu werden; unter anderem  
 
i) stellen sie sicher, dass die Wahl-

verfahren, -einrichtungen und 
-materialien geeignet, zugäng-
lich barrierefrei und leicht zu 
verstehen und zu handhaben 
sind;  

 
ii) schützen sie das Recht von 

 Menschen mit Behinderungen, 

 assistance from the State with 
 disability-related expenses, 
 including adequate training, 
 counselling, financial  assistance 
and respite care; 
 
 
d) To ensure access by persons with 
disabilities to public housing  
programmes; 
 
 
 
e) To ensure equal access by per-
sons with disabilities to retirement 
 benefits and programmes. 
 
 

Article 29 
Participation in political and 

public life 

 
(1) States Parties shall guarantee to 
persons with disabilities political 
rights and the opportunity to enjoy 
them on an equal basis with others, 
and shall undertake: 
 
 
a) To ensure that persons with  
disabilities can effectively and fully 
participate in political and public 
life on an equal basis with others,  
directly or through freely chosen 
representatives, including the right 
and opportunity for persons with 
disabilities to vote and be elected, 
inter alia, by: 
 
 
 
 
i) Ensuring that voting procedures, 

facilities and materials are 
appro priate, accessible and easy 
to understand and use; 

 
 
 
ii) Protecting the right of persons 

with disabilities to vote by secret 
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bei  Wahlen und Volksabstim-
mungen in geheimer Abstim-
mung ohne Einschüchterung 
ihre Stimme abzugeben, bei 
Wahlen zu kandidieren, ein Amt 
wirksam innezuhaben und alle 
öffentlichen Aufgaben auf allen 
Ebenen staatlicher Tätigkeit 
wahrzunehmen, indem sie gege-
benenfalls die Nutzung unter-
stützender und neuer Technolo-
gien erleichtern; 

 
iii) garantieren sie die freie Willens-

äußerung von Menschen mit 
 Behinderungen als Wähler und 
Wählerinnen und erlauben zu 
diesem Zweck im Bedarfsfall auf 
Wunsch, dass sie sich bei der 
Stimmabgabe durch eine Person 
ihrer Wahl unterstützen lassen; 

 
 
b) aktiv ein Umfeld zu fördern, in 
dem Menschen mit Behinderungen 
ohne Diskriminierung und gleich-
berechtigt mit anderen wirksam 
und umfassend an der Gestaltung 
der öffentlichen Angelegenheiten 
mitwirken können, und ihre Mit -
wirkung an den öffentlichen Ange-
legenheiten zu begünstigen, unter 
anderem 
 
i) die Mitarbeit in nichtstaatlichen 

Organisationen und Vereini -
gungen, die sich mit dem öffent-
lichen und politischen Leben 
ihres Landes befassen, und an 
den Tätigkeiten und der Ver -
waltung politischer Parteien; 

 
 
ii) die Bildung von Organisationen 

von Menschen mit Behinderun-
gen, die sie auf internationaler, 
nationaler, regionaler und 
 lokaler Ebene vertreten, und den 
Beitritt zu solchen Organisatio-
nen. 

 
 

ballot in elections and public 
 referendums without intimida-
tion, and to stand for elections, 
to  effectively hold office and 
perform all public functions at 
all levels of  government, facili-
tating the use of assistive and 
new technologies where appro-
priate;  

 
 
 
 
iii) Guaranteeing the free expression 

of the will of persons with 
 disabilities as electors and to this 
end, where necessary, at their 
 request, allowing assistance in 
 voting by a person of their own 
choice; 

 
 
 
b) To promote actively an environ-
ment in which persons with disa -
bilities can effectively and fully 
 participate in the conduct of public 
affairs, without discrimination and 
on an equal basis with others, and 
encourage their participation in 
public affairs, including: 
 
 
 
i) Participation in non-governmen-

tal organizations and associ-
ations concerned with the public 
and  political life of the country, 
and in the activities and adminis-
tration of political parties; 

 
 
 
ii) Forming and joining organiza-

tions of persons with disabilities 
to represent persons with dis-
abilities at international, na-
tional, regional and local levels. 

 
 
 
 

bei Wahlen und Volksabstim-
mungen in geheimer Abstim-
mung ohne Einschüchterung 
ihre Stimme abzugeben, bei 
Wahlen zu kandidieren, ein Amt 
wirksam innezuhaben und alle 
öffentlichen Aufgaben auf allen 
Ebenen staatlicher Tätigkeit 
wahrzunehmen, indem sie gege-
benenfalls die Nutzung unter-
stützender und neuer Technolo-
gien erleichtern ermöglichen;  

 
iii) garantieren sie die freie Willens-

äußerung von Menschen mit 
 Behinderungen als Wähler und 
Wählerinnen Wähler*innen und 
erlauben zu diesem Zweck im 
Bedarfsfall auf ihren Wunsch, 
dass sie sich bei der Stimmabga-
be durch eine Person ihrer Wahl 
unterstützen lassen;  

 
b) aktiv ein Umfeld zu fördern, in 
dem Menschen mit Behinderungen 
ohne Diskriminierung und gleich-
berechtigt mit anderen wirksam 
und umfassend an der Gestaltung 
der öffentlichen Angelegenheiten 
mitwirken partizipieren können, 
und ihre Mitwirkung Partizipation 
an den öffentlichen Angelegenhei-
ten zu begünstigen, unter anderem  
 
i) die Mitarbeit Partizipation in 

nichtstaatlichen Organisationen 
und Vereinigungen, die sich mit 
dem öffentlichen und politi-
schen Leben ihres Landes 
 befassen, und an den Tätigkeiten 
und der Verwaltung politischer 
Parteien;  

 
ii) die Bildung von Organisationen 

von Menschen mit Behinderun-
gen, die sie auf internationaler, 
nationaler, regionaler und 
 lokaler Ebene vertreten, und den 
Beitritt zu  solchen Organisatio-
nen.  
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Artikel 30 
Teilhabe am kulturellen 

Leben sowie an Erholung, 
Freizeit und Sport 

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen 
das Recht von Menschen mit 
 Behinderungen, gleichberechtigt 
mit anderen am kulturellen Leben 
teilzunehmen, und treffen alle 
 geeigneten Maßnahmen, um 
 sicherzustellen, dass Menschen mit 
Behinderungen 
 
a) Zugang zu kulturellem Material 
in zugänglichen Formaten haben; 
 
 
b) Zugang zu Fernsehprogrammen, 
Filmen, Theatervorstellungen und 
anderen kulturellen Aktivitäten in 
zugänglichen Formaten haben; 
 
 
c) Zugang zu Orten kultureller 
 Darbietungen oder Dienstleistun-
gen, wie Theatern, Museen, Kinos, 
Bibliotheken und Tourismusdiens-
ten, sowie, so weit wie möglich, zu 
Denkmälern und Stätten von natio-
naler kultureller Bedeutung haben. 
 
(2) Die Vertragsstaaten treffen  
geeignete Maßnahmen, um 
 Menschen mit Behinderungen die 
Möglichkeit zu geben, ihr kreatives, 
künstlerisches und intellektuelles 
Potenzial zu entfalten und zu  
nutzen, nicht nur für sich selbst, 
sondern auch zur Bereicherung der 
Gesellschaft. 
 
(3) Die Vertragsstaaten unterneh-
men alle geeigneten Schritte im 
Einklang mit dem Völkerrecht, um 
sicherzustellen, dass Gesetze zum 
Schutz von Rechten des geistigen 
Eigentums keine ungerechtfertigte 
oder diskriminierende Barriere für 
den Zugang von Menschen mit  
Behinderungen zu kulturellem  
Material darstellen. 
 

Artikel 30  
Teilhabe Partizipation am 

kulturellen Leben sowie an 
Erholung, Freizeit und Sport  

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen 
das Recht von Menschen mit Be-
hinderungen, gleichberechtigt mit 
anderen am kulturellen Leben teil-
zunehmen zu partizipieren, und 
treffen alle geeigneten Maß -
nahmen, um sicherzustellen, dass 
Menschen mit Behinderungen  
 
a) Zugang zu kulturellem Material 
in zugänglichen barrierefreien 
 Formaten haben;  
 
b) Zugang zu Fernsehprogrammen, 
Filmen, Theatervorstellungen und 
anderen kulturellen Aktivitäten in 
zugänglichen barrierefreien 
 Formaten haben;  
 
c) Zugang zu Orten kultureller 
 Darbietungen oder Dienstleistun-
gen, wie Theatern,  Museen, Kinos, 
Bibliotheken und Tourismusdiens-
ten, sowie, so weit wie möglich, zu 
Denkmälern und Stätten von natio-
naler kultureller Bedeutung haben.  
 
(2) Die Vertragsstaaten treffen 
 geeignete Maßnahmen, um 
 Menschen mit Behinderungen die 
Möglichkeit zu geben, ihr kreatives, 
künstlerisches und intellektuelles 
Potenzial zu entfalten und zu 
 nutzen, nicht nur für sich selbst, 
sondern auch zur Bereicherung der 
Gesellschaft.  
 
(3) Die Vertragsstaaten unterneh-
men alle geeigneten Schritte im 
Einklang mit dem Völkerrecht, um 
sicherzustellen, dass Gesetze zum 
Schutz von Rechten des geistigen 
Eigentums keine ungerechtfertigte 
oder diskriminierende Barriere für 
den Zugang von Menschen mit 
 Behinderungen zu kulturellem 
 Material darstellen.  
 

Article 30 
Participation in  

cultural life, recreation, 
 leisure and sport 

(1) States Parties recognize the 
right of persons with disabilities to 
take part on an equal basis with 
others in cultural life, and shall take 
all appropriate measures to ensure 
that persons with disabilities: 
 
 
 
a) Enjoy access to cultural materials 
in accessible formats; 
 
 
b) Enjoy access to television pro-
grammes, films, theatre and other 
cultural activities, in accessible  
formats; 
 
 
c) Enjoy access to places for cul-
tural performances or services, such 
as theatres, museums, cinemas, 
libraries and tourism services, and, 
as far as possible, enjoy access to 
monuments and sites of national 
cultural importance. 
 
(2) States Parties shall take appro -
priate measures to enable persons 
with disabilities to have the oppor-
tunity to develop and utilize their 
creative, artistic and intellectual 
 potential, not only for their own 
benefit, but also for the enrichment 
of society.  
 
 
(3) States Parties shall take all 
appropriate steps, in accordance 
with international law, to ensure 
that laws protecting intellectual 
 property rights do not constitute an 
unreasonable or discriminatory 
 barrier to access by persons with 
 disabilities to cultural materials. 
 
 
 

49

AMTLICHE ÜBERSETZUNG DEUTSCH ORIGINALTEXT ENGLISCHSCHATTENÜBERSETZUNG DEUTSCH

Artikel 30



(4) Menschen mit Behinderungen 
haben gleichberechtigt mit anderen 
Anspruch auf Anerkennung und 
Unterstützung ihrer spezifischen 
kulturellen und sprachlichen 
 Identität, einschließlich der 
 Gebärdensprachen und der 
Gehörlosen kultur.  
 
(5) Mit dem Ziel, Menschen mit  
Behinderungen die gleichberech-
tigte Teilnahme an Erholungs-,  
Freizeit- und Sportaktivitäten zu  
ermöglichen, treffen die Vertrags-
staaten geeignete Maßnahmen, 
 
 
 
a) um Menschen mit Behinderun-
gen zu ermutigen, so umfassend 
wie möglich an breitensportlichen  
Aktivitäten auf allen Ebenen teilzu-
nehmen, und ihre Teilnahme zu  
fördern; 
 
 
b) um sicherzustellen, dass 
 Menschen mit Behinderungen die 
 Möglichkeit haben, behinderungs-
spezifische Sport- und Erholungs -
aktivitäten zu organisieren, zu 
 entwickeln und an solchen teil -
zunehmen, und zu diesem Zweck 
die Bereitstellung eines geeigneten 
Angebots an Anleitung, Training 
und Ressourcen auf der Grundlage 
der Gleichberechtigung mit 
 anderen zu fördern; 
 
c) um sicherzustellen, dass  
Menschen mit Behinderungen  
Zugang zu Sport-, Erholungs-  
und Tourismusstätten haben; 
 
d) um sicherzustellen, dass Kinder 
mit Behinderungen gleichberech-
tigt mit anderen Kindern an Spiel-, 
Erholungs-, Freizeit- und Sport -
aktivitäten teilnehmen können, ein-
schließlich im schulischen Bereich; 
 
 

(4) Persons with disabilities shall be 
entitled, on an equal basis with  
others, to recognition and support 
of their specific cultural and 
 linguistic identity, including sign 
languages and deaf culture. 
 
 
 
(5) With a view to enabling persons 
with disabilities to participate on  
an equal basis with others in  
recreational, leisure and sporting 
activities, States Parties shall take 
appropriate measures: 
 
 
 
a) To encourage and promote the 
participation, to the fullest extent 
possible, of persons with 
 disabilities in mainstream sporting 
activities at all levels; 
 
 
 
b) To ensure that persons with  
disabilities have an opportunity to 
organize, develop and participate in 
disability-specific sporting and rec-
reational activities and, to this end, 
encourage the provision, 
on an equal basis with others, of  
appropriate instruction, training 
and resources;  
 
 
 
 
c) To ensure that persons with  
disabilities have access to sporting, 
recreational and tourism venues; 
 
 
d) To ensure that children with  
disabilities have equal access with 
other children to participation in 
play, recreation and leisure and 
sporting activities, including those 
activities in the school system; 
 
 

(4) Menschen mit Behinderungen 
haben gleichberechtigt mit anderen 
Anspruch auf Anerkennung und 
Unterstützung ihrer spezifischen 
kulturellen und sprachlichen 
 Identität, einschließlich der 
 Gebärdensprachen und der 
 Gehörlosenkultur.  
 
(5) Mit dem Ziel, Menschen mit 
 Behinderungen gleichberechtigt 
mit anderen die gleichberechtigte 
Teilnahme Partizipation an Erho-
lungs-, Freizeit- und Sportaktivitä-
ten zu  ermöglichen, treffen die 
 Vertragsstaaten geeignete Maß -
nahmen,  
 
a) um Menschen mit Behinderun-
gen zu ermutigen, so umfassend 
wie möglich an breiten- regulären 
sportlichen Aktivitäten auf allen 
Ebenen teilzunehmen zu partizi-
pieren, und ihre Teilnahme Partizi-
pation zu fördern;  
 
b) um sicherzustellen, dass 
 Menschen mit Behinderungen die 
 Möglichkeit haben, behinderungs-
spezifische Sport- und Erholungs-
aktivitäten zu organisieren, zu 
 entwickeln und an solchen teilzu-
nehmen zu partizipieren, und zu 
diesem Zweck die Bereitstellung 
eines geeigneten Angebots an 
 Anleitung, Training und Ressourcen 
auf der Grundlage der Gleichbe-
rechtigung mit anderen zu fördern;  
 
c) um sicherzustellen, dass 
 Menschen mit Behinderungen 
 Zugang zu Sport-, Erholungs-  
und Tourismusstätten haben;  
 
d) um sicherzustellen, dass Kinder 
mit Behinderungen gleichberech-
tigt mit anderen Kindern an Spiel-, 
Erholungs-, Freizeit- und Sport -
aktivitäten teilnehmen partizipie-
ren können, einschließlich im 
 schulischen Bereich;  
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Article 31

e) um sicherzustellen, dass  
Menschen mit Behinderungen  
Zugang zu Dienstleistungen der  
Organisatoren von Erholungs-,  
Tourismus-, Freizeit- und Sport -
aktivitäten haben. 
 

Artikel 31 
Statistik und Datensammlung 

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten 
sich zur Sammlung geeigneter  
Informationen, einschließlich 
 statistischer Angaben und 
Forschungs daten, die ihnen ermög-
lichen, politische Konzepte zur 
Durch führung dieses Übereinkom-
mens auszu arbeiten und umzuset-
zen. Das  Verfahren zur Sammlung 
und Aufbewahrung dieser Informa-
tionen muss 
 
a) mit den gesetzlichen Schutzvor-
schriften, einschließlich der Rechts-
vorschriften über den Datenschutz, 
zur Sicherung der Vertraulichkeit 
und der Achtung der Privatsphäre 
von Menschen mit Behinderungen 
im Einklang stehen; 
 
b) mit den international anerkann-
ten Normen zum Schutz der  
Menschenrechte und Grundfrei -
heiten und den ethischen Grund-
sätzen für die Sammlung und 
 Nutzung statistischer Daten im 
 Einklang stehen. 
 
(2) Die im Einklang mit diesem 
 Artikel gesammelten Informatio-
nen werden, soweit angebracht, 
auf geschlüsselt und dazu verwen-
det, die Umsetzung der Verpflich-
tungen aus diesem Übereinkom-
men durch die Vertragsstaaten zu 
beurteilen und die Hindernisse, 
denen sich Menschen mit Behinde-
rungen bei der Ausübung ihrer 
Rechte  gegenübersehen, zu 
 ermitteln und anzugehen. 
 

e) um sicherzustellen, dass 
 Menschen mit Behinderungen 
 Zugang zu Dienstleistungen der 
 Organisatoren von Erholungs-, 
Tourismus-, Freizeit- und Sport -
aktivitäten haben.  
 

Artikel 31  
Statistik und  Datensammlung  

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten 
sich zur Sammlung geeigneter 
 Informationen, einschließlich 
 statistischer Angaben und 
 Forschungsdaten, die ihnen ermög-
lichen, politische Konzepte zur 
Durchführung dieses Übereinkom-
mens auszuarbeiten und umzuset-
zen. Das Verfahren zur Sammlung 
und Aufbewahrung dieser Informa-
tionen muss 
 
a) mit den gesetzlichen Schutzvor-
schriften, einschließlich der Rechts-
vorschriften über den Datenschutz, 
zur Sicherung der Vertraulichkeit 
und der Achtung der Privatsphäre 
von Menschen mit Behinderungen 
im Einklang stehen;  
 
b) mit den international anerkann-
ten Normen zum Schutz der 
 Menschenrechte und Grundfrei -
heiten und den ethischen Grund-
sätzen für die Sammlung und 
 Nutzung statistischer Daten im 
 Einklang stehen. 
  
(2) Die im Einklang mit diesem 
 Artikel gesammelten Informatio-
nen werden, soweit angebracht, 
aufgeschlüsselt und dazu verwen-
det, die Umsetzung der Verpflich-
tungen aus diesem Übereinkom-
men durch die Vertragsstaaten zu 
beurteilen und die Hindernisse, 
denen sich Menschen mit Behinde-
rungen bei der Ausübung ihrer 
Rechte gegenübersehen, zu 
 ermitteln und anzugehen.  
 

e) To ensure that persons with  
disabilities have access to services 
from those involved in the orga -
nization of recreational, tourism, 
leisure and sporting activities. 
 
 

Article 31 
Statistics and data collection 

(1) States Parties undertake to 
 collect appropriate information, 
including statistical and research 
data, to enable them to formulate 
and implement policies to give 
effect to the present Convention. 
The process of collecting and main-
taining this information shall: 
 
 
 
 
a) Comply with legally established 
safeguards, including legislation on 
data protection, to ensure confi-
dentiality and respect for the 
 privacy of persons with disabilities; 
 
 
 
b) Comply with internationally  
accepted norms to protect human 
rights and fundamental freedoms 
and ethical principles in the  
collection and use of statistics. 
 
 
 
(2) The information collected in  
accordance with this article shall be 
disaggregated, as appropriate, and 
used to help assess the implemen -
tation of States Parties’ obligations 
under the present Convention and 
to identify and address the barriers 
faced by persons with disabilities in 
exercising their rights. 
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(3) Die Vertragsstaaten überneh-
men die Verantwortung für die  
Verbreitung dieser Statistiken und 
sorgen dafür, dass sie für Menschen 
mit Behinderungen und andere  
zugänglich sind. 
 

Artikel 32 
Internationale 

 Zusammenarbeit 

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen 
die Bedeutung der internationalen 
Zusammenarbeit und deren Förde-
rung zur Unterstützung der einzel-
staatlichen Anstrengungen für die 
Verwirklichung des Zwecks und der 
Ziele dieses Übereinkommens und 
treffen diesbezüglich geeignete und 
wirksame Maßnahmen, zwischen-
staatlich sowie, soweit angebracht, 
in Partnerschaft mit den einschlägi-
gen internationalen und regionalen 
Organisationen und der Zivil -
gesellschaft, insbesondere Organi-
sationen von Menschen mit Behin-
derungen. Unter anderem können 
sie Maßnahmen ergreifen, um 
 
a) sicherzustellen, dass die inter -
nationale Zusammenarbeit, ein-
schließlich internationaler Entwick-
lungsprogramme, Menschen mit 
Behinderungen einbezieht und für 
sie zugänglich ist; 
 
 
b) den Aufbau von Kapazitäten zu 
erleichtern und zu unterstützen, 
unter anderem durch den Aus-
tausch und die Weitergabe von 
 Informationen, Erfahrungen,  
Ausbildungsprogrammen und  
vorbildlichen Praktiken; 
 
c) die Forschungszusammenarbeit 
und den Zugang zu wissenschaftli-
chen und technischen Kenntnissen 
zu erleichtern;  
 
d) soweit angebracht, technische 
und wirtschaftliche Hilfe zu leisten, 

(3) Die Vertragsstaaten überneh-
men die Verantwortung für die 
 Verbreitung dieser Statistiken und 
sorgen dafür, dass sie für Menschen 
mit Behinderungen und andere 
barrierefrei zugänglich sind.  
 

Artikel 32  
Internationale 

 Zusammenarbeit  

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen 
die Bedeutung der internationalen 
Zusammenarbeit und deren Förde-
rung zur Unterstützung der einzel-
staatlichen Anstrengungen für die 
 Verwirklichung des Zwecks und der 
Ziele dieses Übereinkommens und 
treffen diesbezüglich geeignete und 
wirksame Maßnahmen, zwischen-
staatlich sowie, soweit angebracht, 
in Partnerschaft mit den einschlägi-
gen internationalen und regionalen 
Organisationen und der Zivil -
gesellschaft, insbesondere Organi-
sationen von Menschen mit Behin-
derungen. Unter  anderem können 
sie Maßnahmen ergreifen, um  
 
a) sicherzustellen, dass die inter -
nationale Zusammenarbeit, ein-
schließlich internationaler Entwick-
lungsprogramme, Menschen mit 
Behinderungen einbezieht inklu-
diert und für sie barrierefrei zu-
gänglich ist;  
 
b) den Aufbau von Kapazitäten Ca-
pacity-building zu erleichtern för-
dern und zu unterstützen, unter 
anderem durch den Austausch und 
die Weitergabe von Informationen, 
 Erfahrungen, Ausbildungsprogram-
men und vorbildlichen Praktiken;  
 
c) die Forschungszusammenarbeit 
und den Zugang zu wissenschaftli-
chen und technischen Kenntnissen 
zu erleichtern ermöglichen;  
 
d) soweit angebracht, technische 
und wirtschaftliche Hilfe Unter-

(3) States Parties shall assume  
responsibility for the dissemination 
of these statistics and ensure their 
accessibility to persons with  
disabilities and others. 
 
 

Article 32 
International cooperation 

 
(1) States Parties recognize the  
importance of international 
 cooperation and its promotion, in 
support of national efforts for  
the  realization of the purpose and 
 objectives of the present Conven -
tion, and will undertake appropriate 
and effective measures in this 
regard, between and among States 
and, as appropriate, in partnership 
with relevant international and 
 regional organizations and civil 
 society, in particular organizations 
of persons with disabilities. Such 
measures could include, inter alia: 
 
 
 
a) Ensuring that international 
 cooperation, including interna tional 
development programmes,  
is inclusive of and accessible to 
 persons with disabilities; 
 
 
 
b) Facilitating and supporting  
capacity-building, including 
through the exchange and sharing 
of information, experiences,  
training programmes and best  
practices; 
 
 
c) Facilitating cooperation in  
research and access to scientific  
and technical knowledge; 
 
 
d) Providing, as appropriate, 
 technical and economic assistance, 
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Article 33

unter anderem durch Erleichterung 
des Zugangs zu zugänglichen und 
unterstützenden Technologien und 
ihres Austauschs sowie durch  
Weitergabe von Technologien. 
 
 
 
(2) Dieser Artikel berührt nicht die 
Pflicht jedes Vertragsstaats, seine 
Verpflichtungen aus diesem  
Übereinkommen zu erfüllen. 
 
 

Artikel 33 
Innerstaatliche Durch führung 

und Überwachung 

(1) Die Vertragsstaaten bestimmen 
nach Maßgabe ihrer staatlichen 
 Organisation eine oder mehrere 
staatliche Anlaufstellen für Angele-
genheiten im Zusammenhang mit 
der Durchführung dieses Überein-
kommens und prüfen sorgfältig die 
Schaffung oder Bestimmung eines 
staatlichen Koordinierungs -
mechanismus, der die Durch -
führung der entsprechenden 
 Maßnahmen in verschiedenen 
 Bereichen und auf verschiedenen 
Ebenen erleichtern soll. 
 
 
(2) Die Vertragsstaaten unterhalten, 
stärken, bestimmen oder schaffen 
nach Maßgabe ihres Rechts- und 
Verwaltungssystems auf einzel -
staatlicher Ebene für die Förderung, 
den Schutz und die Überwachung 
der Durchführung dieses Überein-
kommens eine Struktur, die, je 
 nachdem, was angebracht ist, einen 
oder mehrere unabhängige Mecha-
nismen einschließt. Bei der Bestim-
mung oder Schaffung eines solchen 
Mechanismus berücksichtigen die 
Vertragsstaaten die Grundsätze 
 betreffend die Rechtsstellung und 
die Arbeitsweise der einzelstaat -
lichen Institutionen zum Schutz 
und zur Förderung der Menschen-
rechte. 

including by facilitating access to 
and sharing of accessible and 
 assistive technologies, and through 
the transfer of technologies. 
 
 
 
 
(2) The provisions of this article are 
without prejudice to the obligations 
of each State Party to fulfil its 
 obligations under the present 
Convention. 
 

Article 33 
National implementation  

and monitoring 

(1) States Parties, in accordance 
with their system of organization, 
shall designate one or more focal 
points within government for 
matters relating to the implemen-
tation of the present Convention, 
and shall give due consideration to 
the establishment or designation of 
a coordination mechanism within 
government to facilitate related  
action in different sectors and at  
different levels. 
 
 
 
 
(2) States Parties shall, in accord-
ance with their legal and adminis-
trative systems, maintain, 
strengthen, designate or establish 
within the State Party, a framework, 
including one or more independent 
 mechanisms, as appropriate, to 
 promote, protect and monitor 
 implementation of the present 
Convention. When designating or 
establishing such a mechanism, 
States Parties shall take into 
account the principles relating to 
the status and functioning of 
national  institutions for protection 
and  promotion of human rights. 
 
 

stützung zu leisten, unter anderem 
durch Erleichterung Förderung des 
Zugangs zu zugänglichen barriere-
freien und unterstützenden 
 Technologien und ihres Austauschs 
sowie durch Weitergabe von Tech-
nologien. 
 
(2) Dieser Die Bestimmungen die-
ses Artikels berührten nicht die 
Pflicht jedes Vertragsstaats, seine 
Verpflichtungen aus diesem Über-
einkommen zu erfüllen.  
 

Artikel 33  
Innerstaatliche Durch führung 

und Überwachung  

(1) Die Vertragsstaaten bestimmen 
nach Maßgabe ihrer staatlichen 
 Organisation eine oder mehrere 
staatliche Anlaufstellen Focal 
Points für Angelegenheiten im 
 Zusammenhang mit der Durch -
führung dieses Übereinkommens 
und prüfen sorgfältig die Schaffung 
oder  Bestimmung eines staatlichen 
Koordinierungsmechanismus, der 
die Durchführung der entsprechen-
den Maßnahmen in verschiedenen 
Bereichen und auf verschiedenen 
Ebenen  erleichtern ermöglichen 
soll.  
 
(2) Die Vertragsstaaten unterhalten, 
stärken, bestimmen oder schaffen 
nach Maßgabe ihres Rechts- und 
Verwaltungssystems auf einzel-
staatlicher Ebene für die Förderung, 
den Schutz und die Überwachung 
der Durchführung dieses Überein-
kommens eine Struktur, die, je 
nachdem, was angebracht ist, einen 
oder mehrere unabhängige Mecha-
nismen einschließt. Bei der Bestim-
mung oder Schaffung eines solchen 
Mechanismus berücksichtigen die 
Vertragsstaaten die Grundsätze 
 betreffend die Rechtsstellung und 
die Arbeitsweise der einzelstaat -
lichen Institutionen zum Schutz 
und zur Förderung der Menschen-
rechte.  
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(3) Die Zivilgesellschaft, insbeson-
dere Menschen mit Behinderungen 
und die sie vertretenden Organisa-
tionen, wird in den Überwachungs-
prozess einbezogen und nimmt in 
vollem Umfang daran teil. 
 
 

Artikel 34 
Ausschuss für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen  

(1) Es wird ein Ausschuss für die 
Rechte von Menschen mit Behin -
derungen (im Folgenden als 
 „Ausschuss“ bezeichnet) eingesetzt, 
der die nachstehend festgelegten 
Aufgaben wahrnimmt. 
 
(2) Der Ausschuss besteht zum  
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Übereinkommens aus zwölf Sach-
verständigen. Nach sechzig weite-
ren Ratifikationen oder Beitritten 
zu dem Übereinkommen erhöht 
sich die Zahl der Ausschussmit -
glieder um sechs auf die Höchst-
zahl von achtzehn. 
 
(3) Die Ausschussmitglieder sind in 
persönlicher Eigenschaft tätig und 
müssen Persönlichkeiten von 
hohem sittlichen Ansehen und  
anerkannter Sachkenntnis und  
Erfahrung auf dem von diesem 
Übereinkommen erfassten Gebiet 
sein. Die Vertragsstaaten sind auf-
gefordert, bei der Benennung ihrer 
Kandidaten oder Kandidatinnen 
 Artikel 4 Absatz 3 gebührend zu 
 berücksichtigen. 
 
(4) Die Ausschussmitglieder werden 
von den Vertragsstaaten  gewählt, 
wobei auf eine gerechte geografi-
sche Verteilung, die Vertretung der 
verschiedenen Kulturkreise und der 
hauptsächlichen Rechtssysteme, 
die ausgewogene Vertretung der 
Geschlechter und die Beteiligung 
von Sachverstän digen mit Behinde-
rungen zu  achten ist. 

(3) Die Zivilgesellschaft, insbeson-
dere Menschen mit Behinderungen 
und die sie vertretenden Organisa-
tionen, wird in den Überwachungs-
prozess einbezogen und nimmt 
partizipiert daran in vollem Um-
fang daran teil.  
 

Artikel 34  
Ausschuss für die Rechte von 
Menschen mit  Behinderungen  

(1) Es wird ein Ausschuss für die 
Rechte von Menschen mit Behin -
derungen (im Folgenden als 
 „Ausschuss“ bezeichnet) eingesetzt, 
der die nachstehend festgelegten 
Aufgaben wahrnimmt.  
 
(2) Der Ausschuss besteht zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Übereinkommens aus zwölf Sach-
verständigen. Nach sechzig weite-
ren Ratifikationen oder Beitritten 
zu dem Übereinkommen erhöht 
sich die Zahl der Ausschussmit -
glieder um sechs auf die Höchst-
zahl von achtzehn.  
 
(3) Die Ausschussmitglieder sind in 
persönlicher Eigenschaft tätig und 
müssen Persönlichkeiten von 
hohem sittlichen Ansehen und 
 anerkannter Sachkenntnis und 
 Erfahrung auf dem von diesem 
Übereinkommen erfassten Gebiet 
sein. Die Vertragsstaaten sind auf -
gefordert, bei der Benennung ihrer 
Kandidaten oder Kandidatinnen 
 Artikel 4 Absatz 3  gebührend zu 
 berücksichtigen.  
 
(4) Die Ausschussmitglieder werden 
von den Vertragsstaaten gewählt, 
wobei auf eine  gerechte geografi-
sche Verteilung, die Vertretung der 
verschiedenen Kulturkreise und der 
hauptsächlichen Rechtssysteme, 
die ausgewogene Vertretung der 
Geschlechter und die  Beteiligung 
Partizipation von Sachverständigen 
mit Behinderungen zu achten ist.  

(3) Civil society, in particular  
persons with disabilities and their 
representative organizations, shall 
be involved and participate fully in 
the monitoring process. 
 
 
 

Article 34 
Committee on the Rights of 

Persons with Disabilities 

(1) There shall be established a 
Committee on the Rights of 
Persons with Disabilities (hereafter 
referred to as “the Committee”), 
which shall carry out the functions 
hereinafter provided. 
 
(2) The Committee shall consist, at 
the time of entry into force of the 
present Convention, of twelve  
experts. After an additional sixty 
ratifications or accessions to the 
Convention, the membership of the 
Committee shall increase by six 
members, attaining a maximum 
number of eighteen members. 
 
(3) The members of the Committee 
shall serve in their personal capac-
ity and shall be of high moral 
standing and recognized compet-
ence and experience in the field 
covered by the present Convention. 
When nominating their candidates, 
States Parties are invited to give 
due consideration to the provision 
set out in article 4, paragraph 3, of 
the present Convention. 
 
 
(4) The members of the Committee 
shall be elected by States Parties, 
consideration being given to  
equitable geographical distribution, 
representation of the different 
forms of civilization and of the 
 principal legal systems,  balanced 
gender representation and partici-
pation of experts with disabilities. 
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Article 34

(5) Die Ausschussmitglieder werden 
auf Sitzungen der Konferenz der 
Vertragsstaaten in geheimer Wahl 
aus einer Liste von Personen ge-
wählt, die von den Vertrags staaten 
aus dem Kreis ihrer Staatsangehöri-
gen benannt worden sind. Auf die-
sen Sitzungen, die beschluss fähig 
sind, wenn zwei Drittel der Ver-
tragsstaaten vertreten sind, gelten 
diejenigen Kandidaten oder Kandi-
datinnen als in den Ausschuss 
 gewählt, welche die höchste Stim-
menzahl und die absolute Stim-
menmehrheit der  anwesenden und 
abstimmenden Vertreter bezie-
hungsweise Vertreterinnen der Ver-
tragsstaaten auf sich vereinigen. 
 
(6) Die erste Wahl findet spätestens 
sechs Monate nach Inkrafttreten 
dieses Übereinkommens statt.  
Spätestens vier Monate vor jeder 
Wahl fordert der Generalsekretär 
der Vereinten Nationen die  
Vertragsstaaten schriftlich auf,  
innerhalb von zwei Monaten ihre 
Benennungen einzureichen. Der 
Generalsekretär fertigt sodann eine 
alphabetische Liste aller auf diese 
Weise benannten Personen an, 
unter Angabe der Vertragsstaaten, 
die sie benannt haben, und über-
mittelt sie den Vertragsstaaten. 
 
 
 
(7) Die Ausschussmitglieder werden 
für vier Jahre gewählt. Ihre ein -
malige Wiederwahl ist zulässig.  
Die Amtszeit von sechs der bei der 
ersten Wahl gewählten Mitglieder 
läuft jedoch nach zwei Jahren ab; 
unmittelbar nach der ersten Wahl 
werden die Namen dieser sechs  
Mitglieder von dem oder der 
 Vorsitzenden der in Absatz 5 
 genannten Sitzung durch das Los 
bestimmt. 
 
(8) Die Wahl der sechs zusätzlichen 
Ausschussmitglieder findet bei den 
ordentlichen Wahlen im Einklang 

(5) Die Ausschussmitglieder werden 
auf Sitzungen der Konferenz der 
Vertragsstaaten in geheimer Wahl 
aus einer Liste von Personen ge-
wählt, die von den Vertrags staaten 
aus dem Kreis ihrer Staatsangehöri-
gen benannt worden sind. Auf die-
sen Sitzungen, die  beschluss fähig 
sind, wenn zwei Drittel der Ver-
tragsstaaten vertreten sind, gelten 
diejenigen Kandidaten oder Kandi-
datinnen als in den Ausschuss 
 gewählt, welche die höchste Stim-
menzahl und die absolute Stim-
menmehrheit der anwesenden und 
abstimmenden Vertreter bezie-
hungsweise Vertreterinnen der Ver-
tragsstaaten auf sich vereinigen.  
 
(6) Die erste Wahl findet spätestens 
sechs Monate nach Inkrafttreten 
dieses Übereinkommens statt. 
 Spätestens vier Monate vor jeder 
Wahl fordert der Generalsekretär 
der Vereinten Nationen die 
 Vertragsstaaten schriftlich auf, 
 innerhalb von zwei Monaten ihre 
Benennungen einzureichen. Der 
Generalsekretär fertigt sodann eine 
alphabetische Liste aller auf diese 
Weise benannten Personen an, 
unter Angabe der Vertragsstaaten, 
die sie benannt haben, und über-
mittelt sie den Vertragsstaaten.  
 
 
 
(7) Die Ausschussmitglieder werden 
für vier Jahre gewählt. Ihre ein -
malige Wiederwahl ist zulässig.  
Die Amtszeit von sechs der bei der 
ersten Wahl gewählten Mitglieder 
läuft jedoch nach zwei Jahren ab; 
unmittelbar nach der ersten Wahl 
werden die Namen dieser sechs 
Mitglieder von dem oder der 
 Vorsitzenden der in Absatz 5 
 genannten Sitzung durch das Los 
bestimmt.  
 
(8) Die Wahl der sechs zusätzlichen 
Ausschussmitglieder findet bei den 
ordentlichen Wahlen im Einklang 

(5) The members of the Committee 
shall be elected by secret ballot 
from a list of persons nominated by 
the States Parties from among their  
nationals at meetings of the 
Conference of States Parties.  
At those meetings, for which two 
thirds of States Parties shall consti-
tute a quorum, the persons elected 
to the Committee shall be those 
who obtain the largest number of 
votes and an absolute majority of 
the votes of the representatives of 
States Parties present and voting. 
 
 
 
 
 
(6) The initial election shall be held 
no later than six months after the 
date of entry into force of the 
 present Convention. At least four 
months before the date of each  
election, the Secretary-General of 
the United Nations shall address a 
letter to the States Parties inviting 
them to submit the nominations 
within two months. The Secretary-
General shall subsequently prepare 
a list in alphabetical order of all  
persons thus nominated, indicating 
the State Parties which have 
 nominated them, and shall submit 
it to the States Parties to the pres-
ent Convention. 
 
(7) The members of the Committee 
shall be elected for a term of four 
years. They shall be eligible for  
re-election once. However, the 
term of six of the members elected 
at the first election shall expire at 
the end of two years; immediately 
after the first election, the names of 
these six members shall be chosen 
by lot by the chairperson of the 
meeting referred to in paragraph 5 
of this article. 
 
(8) The election of the six additional 
members of the Committee shall be 
held on the occasion of regular 
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mit den einschlägigen Bestimmun-
gen dieses Artikels statt. 
 
(9) Wenn ein Ausschussmitglied 
stirbt oder zurücktritt oder erklärt, 
dass es aus anderen Gründen seine 
Aufgaben nicht mehr wahrnehmen 
kann, ernennt der Vertragsstaat, der 
das Mitglied benannt hat, für die 
verbleibende Amtszeit eine andere 
sachverständige Person, die über 
die Befähigungen verfügt und die 
Voraussetzungen erfüllt, die in den 
einschlägigen Bestimmungen  
dieses Artikels beschrieben sind. 
 
(10) Der Ausschuss gibt sich eine  
Geschäftsordnung. 
 
(11) Der Generalsekretär der 
 Vereinten Nationen stellt dem 
 Ausschuss das Personal und die 
Einrichtungen zur Verfügung,  
die dieser zur wirksamen Wahr -
nehmung seiner Aufgaben nach 
diesem Übereinkommen benötigt, 
und beruft seine erste Sitzung ein. 
 
(12) Die Mitglieder des nach diesem 
Übereinkommen eingesetzten  
Ausschusses erhalten mit Zustim-
mung der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen Bezüge aus 
Mitteln der Vereinten Nationen zu 
den von der Generalversammlung 
unter Berücksichtigung der Bedeu-
tung der Aufgaben des Ausschusses 
zu beschließenden Bedingungen.  
 
 
(13) Die Ausschussmitglieder haben 
Anspruch auf die Erleichterungen, 
Vorrechte und Immunitäten der 
Sachverständigen im Auftrag der 
Vereinten Nationen, die in den 
 einschlägigen Abschnitten des 
Übereinkommens über die Vor-
rechte und Immunitäten der Ver-
einten  Nationen vorgesehen sind. 
 
 

 elections, in accordance with the  
relevant provisions of this article. 
 
(9) If a member of the Committee 
dies or resigns or declares that for 
any other cause she or he can no 
longer perform her or his duties,  
the State Party which nominated 
the member shall appoint another  
expert possessing the qualifications 
and meeting the requirements set 
out in the relevant provisions of 
this article, to serve for the 
remainder of the term. 
 
 
(10) The Committee shall establish 
its own rules of procedure. 
 
(11) The Secretary-General of the 
United Nations shall provide the 
necessary staff and facilities for the 
effective performance of the  
functions of the Committee under 
the present Convention, and shall  
convene its initial meeting. 
 
 
(12) With the approval of the 
General Assembly of the United 
Nations, the members of the 
Committee established under the 
present Convention shall receive 
emoluments from United Nations 
resources on such terms and 
 conditions as the Assembly may 
 decide, having regard to the 
 importance of the Committee’s 
responsibilities. 
 
(13) The members of the 
Committee shall be entitled to the 
facilities, privileges and immunities 
of experts on mission for the 
United Nations as laid down in the 
relevant sections of the Convention 
on the Privileges and Immunities of 
the United Nations. 
 
 
 

mit den einschlägigen Bestimmun-
gen dieses Artikels statt.  
 
(9) Wenn ein Ausschussmitglied 
stirbt oder zurücktritt oder erklärt, 
dass es aus anderen Gründen seine 
Aufgaben nicht mehr wahrnehmen 
kann, ernennt der Vertragsstaat, der 
das Mitglied benannt hat, für die 
verbleibende Amtszeit eine andere 
sachverständige  Person, die über 
die Befähigungen verfügt und die 
Voraussetzungen erfüllt, die in den 
einschlägigen Bestimmungen 
 dieses Artikels beschrieben sind.  
 
(10) Der Ausschuss gibt sich eine 
Geschäftsordnung.  
 
(11) Der Generalsekretär der 
 Vereinten Nationen stellt dem 
 Ausschuss das Personal und die 
Einrichtungen zur Verfügung,  
die dieser zur wirksamen Wahr -
nehmung seiner Aufgaben nach 
diesem Übereinkommen benötigt, 
und beruft seine erste Sitzung ein. 
 
(12) Die Mitglieder des nach diesem 
Übereinkommen eingesetzten 
 Ausschusses erhalten mit Zustim-
mung der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen Bezüge aus 
Mitteln der  Vereinten Nationen zu 
den von der Generalversammlung 
unter Berücksichtigung der Bedeu-
tung der Aufgaben des Ausschusses 
zu beschließenden zeitlichen und 
sonstigen Bedingungen.  
 
(13) Die Ausschussmitglieder haben 
Anspruch auf die Erleichterungen, 
Vorrechte und  Immunitäten der 
Sachverständigen im Auftrag der 
Vereinten Nationen, die in den 
 einschlägigen Abschnitten des 
Übereinkommens über die Vor-
rechte und Immunitäten der Ver-
einten Nationen vorgesehen sind.  
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Article 35

Artikel 35 
Berichte der Vertragsstaaten 

(1) Jeder Vertragsstaat legt dem  
Ausschuss über den Generalsekre-
tär der Vereinten Nationen inner-
halb von zwei Jahren nach Inkraft-
treten dieses Übereinkommens für 
den betreffenden Vertragsstaat 
einen umfassenden Bericht über 
die Maßnahmen, die er zur Er -
füllung seiner Verpflichtungen aus 
dem Übereinkommen getroffen 
hat, und über die dabei erzielten  
Fortschritte vor.  
 
(2) Danach legen die Vertrags -
staaten mindestens alle vier Jahre 
und darüber hinaus jeweils auf 
Anfor derung des Ausschusses 
 Folgeberichte vor. 
 
(3) Der Ausschuss beschließt gege-
benenfalls Leitlinien für den Inhalt 
der Berichte. 
 
(4) Ein Vertragsstaat, der dem  
Ausschuss einen ersten umfassen-
den Bericht vorgelegt hat, braucht 
in seinen Folgeberichten die früher 
mitgeteilten Angaben nicht zu  
wiederholen. Die Vertragsstaaten 
sind gebeten, ihre Berichte an den 
Ausschuss in einem offenen und 
transparenten Verfahren zu erstel-
len und dabei Artikel 4 Absatz 3  
gebührend zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
(5) In den Berichten kann auf 
 Faktoren und Schwierigkeiten hin-
gewiesen werden, die das Ausmaß 
der Erfüllung der Verpflichtungen 
aus diesem Übereinkommen  
beeinflussen. 
 
 
 
 
 
 

Artikel 35  
Berichte der Vertragsstaaten  

(1) Jeder Vertragsstaat legt dem 
Ausschuss über den Generalsekre-
tär der Vereinten Nationen inner-
halb von zwei Jahren nach Inkraft-
treten dieses Übereinkommens für 
den betreffenden Vertragsstaat 
einen umfassenden Bericht über 
die Maßnahmen, die er zur Er -
füllung seiner Verpflichtungen aus 
dem Übereinkommen getroffen 
hat, und über die dabei erzielten 
Fortschritte vor.  
 
(2) Danach legen die Vertrags -
staaten mindestens alle vier Jahre 
und darüber hinaus  jeweils auf 
 Anforderung des Ausschusses 
 Folgeberichte vor.  
 
(3) Der Ausschuss beschließt gege-
benenfalls Leitlinien für den Inhalt 
der Berichte.  
 
(4) Ein Vertragsstaat, der dem 
 Ausschuss einen ersten umfassen-
den Bericht vorgelegt hat, braucht 
in seinen Folgeberichten die früher 
mitgeteilten Angaben nicht zu 
 wiederholen. Die Vertragsstaaten 
sind gebeten, ihre Berichte an den 
Ausschuss in einem offenen und 
transparenten Verfahren zu erstel-
len und dabei Artikel 4 Absatz 3 
 gebührend zu berücksichtigen.  
 
 
 
 
(5) In den Berichten kann auf 
 Faktoren und Schwierigkeiten hin-
gewiesen werden, die das Ausmaß 
der Erfüllung der Verpflichtungen 
aus diesem Übereinkommen 
 beeinflussen.  
 
 
 
 
 

Article 35 
Reports by States Parties 

(1) Each State Party shall submit to 
the Committee, through the 
Secretary-General of the United 
Nations, a comprehensive report on 
measures taken to give effect to its 
obligations under the present 
Convention and on the progress 
made in that regard, within two 
years after the entry into force of 
the present Convention for the 
State Party concerned. 
 
 
(2) Thereafter, States Parties shall 
submit subsequent reports at least 
every four years and further when-
ever the Committee so requests. 
 
 
(3) The Committee shall decide any 
guidelines applicable to the content 
of the reports. 
  
(4) A State Party which has sub -
mitted a comprehensive initial 
 report to the Committee need not, 
in its subsequent reports, repeat 
 information previously provided. 
When preparing reports to the 
Committee, States Parties are 
invited to consider doing so in an 
open and transparent process and 
to give United Nations Convention 
on the Rights of Persons with 
Disabilities due consideration to 
the provision set out in article 4.3 
of the present Convention. 
 
(5) Reports may indicate factors 
and difficulties affecting the degree 
of fulfilment of obligations under 
the present Convention. 
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Artikel 36 
Prüfung der Berichte 

(1) Der Ausschuss prüft jeden  
Bericht; er kann ihn mit den ihm  
geeignet erscheinenden Vorschlä-
gen und allgemeinen Empfehlun-
gen versehen und leitet diese dem 
betreffenden Vertragsstaat zu.  
Dieser kann dem Ausschuss hierauf 
jede Information übermitteln, die  
er zu geben wünscht. Der Aus-
schuss kann die Vertragsstaaten um 
weitere Angaben über die Durch-
führung dieses Übereinkommens 
ersuchen.  
 
(2) Liegt ein Vertragsstaat mit der 
Vorlage eines Berichts in erheb -
lichem Rückstand, so kann der  
Ausschuss dem betreffenden 
 Vertragsstaat notifizieren, dass die 
Durchführung dieses Überein -
kommens im betreffenden Ver-
tragsstaat auf der Grundlage der 
dem Ausschuss zur Verfügung 
 stehenden zuverlässigen Informa-
tionen geprüft werden muss, falls 
der Bericht nicht innerhalb von drei  
Monaten nach dieser Notifikation 
vorgelegt wird. Der Ausschuss for-
dert den betreffenden Vertragsstaat 
auf, bei dieser Prüfung mitzu -
wirken. Falls der Vertragsstaat 
 daraufhin den Bericht vorlegt, 
 findet Absatz 1 Anwendung. 
 
(3) Der Generalsekretär der 
 Vereinten Nationen stellt die 
 Berichte allen Vertragsstaaten zur 
Verfügung. 
 
(4) Die Vertragsstaaten sorgen für 
eine weite Verbreitung ihrer 
 Berichte im eigenen Land und 
 erleichtern den Zugang zu den 
 Vorschlägen und allgemeinen Emp-
fehlungen zu diesen Berichten. 
 
 
(5) Der Ausschuss übermittelt, 
wenn er dies für angebracht hält, 
den Sonderorganisationen, Fonds 

Article 36 
Consideration of reports 

(1) Each report shall be considered 
by the Committee, which shall make 
such suggestions and general  
recommendations on the report as 
it may consider appropriate and 
shall forward these to the State  
Party concerned. The State Party 
may respond with any information 
it chooses to the Committee. The 
Committee may request further  
information from States Parties  
relevant to the implementation  
of the present Convention. 
 
(2) If a State Party is significantly 
overdue in the submission of a  
report, the Committee may notify 
the State Party concerned of the 
need to examine the implemen -
tation of the present Convention in 
that State Party, on the basis of  
reliable information available to  
the Committee, if the relevant  
report is not submitted within three 
months following the notification. 
The Committee shall invite the 
State Party concerned to partici-
pate in such examination. Should 
the State Party respond by submit-
ting the relevant report, the provi-
sions of paragraph 1 of this article 
will apply. 
 
 
(3) The Secretary-General of the 
United Nations shall make available 
the reports to all States Parties. 
 
 
(4) States Parties shall make their  
reports widely available to the  
public in their own countries and  
facilitate access to the suggestions 
and general recommendations  
relating to these reports. 
 
 
(5) The Committee shall transmit, 
as it may consider appropriate, to 
the specialized agencies, funds and  

Artikel 36  
Prüfung der Berichte  

(1) Der Ausschuss prüft jeden 
 Bericht; er kann ihn mit den ihm 
geeignet erscheinenden Vorschlä-
gen und allgemeinen Empfehlun-
gen versehen und leitet diese dem 
betreffenden Vertragsstaat zu. 
 Dieser kann dem Ausschuss hierauf 
jede Information übermitteln, die 
er zu geben wünscht. Der Aus-
schuss kann die Vertragsstaaten um 
weitere Angaben über die Durch-
führung dieses Übereinkommens 
ersuchen. 
 
(2) Liegt ein Vertragsstaat mit der 
Vorlage eines Berichts in erhebli-
chem Rückstand, so kann der 
 Ausschuss dem betreffenden 
 Vertragsstaat notifizieren, dass die 
Durchführung dieses Überein -
kommens im betreffenden Ver-
tragsstaat auf der Grundlage der 
dem Ausschuss zur Verfügung 
 stehenden zuverlässigen Informa-
tionen geprüft werden muss, falls 
der Bericht nicht innerhalb von drei 
Monaten nach dieser Notifikation 
vorgelegt wird. Der Ausschuss for-
dert den betreffenden Vertragsstaat 
auf, bei dieser Prüfung mitzu -
wirken. Falls der Vertragsstaat 
 daraufhin den Bericht vorlegt, 
 findet Absatz 1 Anwendung.  
 
(3) Der Generalsekretär der 
 Vereinten Nationen stellt die 
 Berichte allen Vertragsstaaten zur 
Verfügung.  
 
(4) Die Vertragsstaaten sorgen für 
eine weite Verbreitung ihrer 
 Berichte im eigenen Land und 
 erleichtern ermöglichen den 
 Zugang zu den Vorschlägen und 
allgemeinen Empfehlungen zu 
 diesen Berichten.  
 
(5) Der Ausschuss übermittelt, 
wenn er dies für angebracht hält, 
den Sonderorganisationen, Fonds 
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Article 37/38

und Programmen der Vereinten 
 Nationen und anderen zuständigen  
Stellen Berichte der Vertrags -
staaten, damit ein darin enthaltenes 
Ersuchen um fachliche Beratung 
oder Unterstützung oder ein darin 
enthaltener Hinweis, dass ein  
diesbezügliches Bedürfnis besteht, 
aufgegriffen werden kann; etwaige 
Bemerkungen und Empfehlungen 
des Ausschusses zu diesen 
 Er suchen oder Hinweisen werden 
beigefügt. 
 

Artikel 37 
Zusammenarbeit zwischen 

den Vertragsstaaten und dem 
Ausschuss 

(1) Jeder Vertragsstaat arbeitet mit 
dem Ausschuss zusammen und ist 
seinen Mitgliedern bei der Erfül-
lung ihres Mandats behilflich. 
 
(2) In seinen Beziehungen zu den 
Vertragsstaaten prüft der Aus-
schuss gebührend Möglichkeiten 
zur Stärkung der einzelstaatlichen  
Fähigkeiten zur Durchführung  
dieses Übereinkommens, ein -
schließlich durch internationale 
 Zusammenarbeit. 
 

Artikel 38 
Beziehungen des Ausschusses 

zu anderen Organen 

Um die wirksame Durchführung 
dieses Übereinkommens und die  
internationale Zusammenarbeit auf 
dem von dem Übereinkommen  
erfassten Gebiet zu fördern, 
 
a) haben die Sonderorganisationen 
und andere Organe der Vereinten 
Nationen das Recht, bei der Erörte-
rung der Durchführung derjenigen 
Bestimmungen des Übereinkom-
mens, die in ihren Aufgabenbereich 
fallen, vertreten zu sein. Der Aus-
schuss kann, wenn er dies für 

programmes of the United Nations, 
and other competent bodies,  
reports from States Parties in order 
to address a request or indication 
of a need for technical advice or 
assistance contained therein, along 
with the Committee’s observations 
and recommendations, if any, on 
these requests or indications. 
 
 
 
 
 

Article 37 
Cooperation between  
States Parties and the  

Committee 

(1) Each State Party shall cooperate 
with the Committee and assist its 
members in the fulfilment of their 
mandate. 
 
(2) In its relationship with States 
Parties, the Committee shall give 
due consideration to ways and 
means of enhancing national 
 capacities for the implementation 
of the present Convention, 
 including through international 
cooperation. 
 

Article 38 
Relationship of the  

Committee with other  bodies 

In order to foster the effective 
implementation of the present 
Convention and to encourage inter-
national cooperation in the field 
covered by the present Convention: 
 
a) The specialized agencies and  
other United Nations organs shall  
be entitled to be represented at  
the consideration of the implemen-
tation of such provisions of the  
present Convention as fall within 
the scope of their mandate. The 
Committee may invite the 

und Programmen der Vereinten 
Nationen und anderen zuständigen 
Stellen  Berichte der Vertrags -
staaten, damit ein darin enthaltenes 
Ersuchen um fachliche Beratung 
oder  Unterstützung oder ein darin 
enthaltener Hinweis, dass ein 
 diesbezügliches Bedürfnis besteht, 
aufgegriffen werden kann; etwaige 
Bemerkungen und Empfehlungen 
des Ausschusses zu diesen 
 Er suchen oder Hinweisen werden 
beigefügt.  
 

Artikel 37  
Zusammenarbeit zwischen 

den Vertragsstaaten und dem 
Ausschuss  

(1) Jeder Vertragsstaat arbeitet mit 
dem Ausschuss zusammen und ist 
seinen Mitgliedern bei der Erfül-
lung ihres Mandats behilflich.  
 
(2) In seinen Beziehungen zu den 
Vertragsstaaten prüft der Aus-
schuss gebührend Möglichkeiten 
zur Stärkung der einzelstaatlichen 
Fähigkeiten zur Durchführung 
 dieses Übereinkommens, ein-
schließlich durch internationale 
 Zusammenarbeit.  
 

Artikel 38  
Beziehungen des  Ausschusses 

zu anderen  Organen  

Um die wirksame Durchführung 
dieses Übereinkommens und die 
internationale Zusammenarbeit auf 
dem von dem Übereinkommen 
 erfassten Gebiet zu fördern,  
 
a) haben die Sonderorganisationen 
und andere Organe der Vereinten 
Nationen das Recht, bei der Erörte-
rung der Durchführung derjenigen 
Bestimmungen des Übereinkom-
mens, die in ihren Aufgabenbereich 
fallen, vertreten zu sein. Der Aus-
schuss kann, wenn er dies für 

59

AMTLICHE ÜBERSETZUNG DEUTSCH ORIGINALTEXT ENGLISCHSCHATTENÜBERSETZUNG DEUTSCH

Artikel 37/38



 angebracht hält, Sonderorganisa-
tionen und andere zuständige 
 Stellen  einladen, sachkundige 
Stellung nahmen zur Durchführung 
des Übereinkommens auf Gebieten 
 abzugeben, die in ihren jeweiligen 
Aufgabenbereich fallen. Der Aus-
schuss kann Sonderorganisationen 
und andere Organe der Vereinten 
Nationen einladen, ihm Berichte 
über die Durchführung des Über-
einkommens auf den Gebieten 
 vorzulegen, die in ihren Tätigkeits-
bereich fallen; 
 
b) konsultiert der Ausschuss bei der 
Wahrnehmung seines Mandats,  
soweit angebracht, andere ein-
schlägige Organe, die durch inter-
nationale Menschenrechtsverträge  
geschaffen wurden, mit dem Ziel, 
die Kohärenz ihrer jeweiligen  
Berichterstattungsleitlinien, Vor-
schläge und allgemeinen Empfeh-
lungen zu gewährleisten sowie 
Doppelungen und Überschneidun-
gen bei der Durchführung ihrer 
 Aufgaben zu vermeiden.  
 

Artikel 39 
Bericht des Ausschusses 

Der Ausschuss berichtet der  
Generalversammlung und dem 
Wirtschafts- und Sozialrat alle zwei 
Jahre über seine Tätigkeit und kann 
aufgrund der Prüfung der von den 
Vertragsstaaten eingegangenen  
Berichte und Auskünfte Vorschläge 
machen und allgemeine Empfeh-
lungen abgeben. Diese werden  
zusammen mit etwaigen Stellung-
nahmen der Vertragsstaaten in den 
Ausschussbericht aufgenommen. 
 

Artikel 40 
Konferenz der 

 Vertragsstaaten 

(1) Die Vertragsstaaten treten 
 regelmäßig in einer Konferenz der  

 angebracht hält, Sonderorganisa-
tionen und andere zuständige 
 Stellen einladen, sachkundige 
 Stellungnahmen zur Durchführung 
des Übereinkommens auf Gebieten 
abzugeben, die in ihren jeweiligen 
Aufgabenbereich fallen. Der Aus-
schuss kann Sonderorganisationen 
und andere Organe der Vereinten 
Nationen einladen, ihm Berichte 
über die Durchführung des Über-
einkommens auf den Gebieten 
 vorzulegen, die in ihren Tätigkeits -
bereich fallen;  
 
b) konsultiert der Ausschuss bei der 
Wahrnehmung seines Mandats, 
 soweit angebracht, andere ein-
schlägige Organe, die durch inter-
nationale Menschenrechtsverträge 
geschaffen wurden, mit dem Ziel, 
die Kohärenz ihrer jeweiligen 
 Berichterstattungsleitlinien, Vor-
schläge und allgemeinen Empfeh-
lungen zu gewährleisten sowie 
Doppelungen und Überschneidun-
gen bei der Durchführung ihrer 
Aufgaben zu vermeiden.  
 

Artikel 39  
Bericht des Ausschusses  

Der Ausschuss berichtet der 
 Generalversammlung und dem 
Wirtschafts- und Sozialrat alle zwei 
Jahre über seine Tätigkeit und kann 
aufgrund der Prüfung der von den 
Vertragsstaaten eingegangenen 
 Berichte und Auskünfte Vorschläge 
machen und allgemeine Empfeh-
lungen abgeben. Diese werden 
 zusammen mit etwaigen Stellung -
nahmen der Vertragsstaaten in den 
Ausschussbericht aufgenommen.  
 

Artikel 40  
Konferenz der 

 Vertragsstaaten  

(1) Die Vertragsstaaten treten 
 regelmäßig in einer Konferenz der 

 specialized agencies and other 
 competent bodies as it may con-
sider appropriate to provide expert 
 advice on the implementation of 
the Convention in areas falling 
within the scope of their respective 
 mandates. The Committee may 
 invite specialized agencies and 
 other United Nations organs to 
 submit reports on the implemen -
tation of the Convention in areas 
falling within the scope of their 
 activities; 
 
 
b) The Committee, as it discharges 
its mandate, shall consult, as 
appropriate, other relevant bodies  
instituted by international human 
rights treaties, with a view to  
ensuring the consistency of their  
respective reporting guidelines, 
suggestions and general 
 recommendations, and avoiding 
duplication and overlap in the 
 performance of their functions. 
 
 
 

Article 39 
Report of the Committee 

The Committee shall report every 
two years to the General Assembly 
and to the Economic and Social 
Council on its activities, and may 
make suggestions and general rec-
ommendations based on the exam-
ination of reports and information 
received from the States Parties. Such 
suggestions and  general recommen-
dations shall be included in the report 
of the Committee together with 
comments, if any, from States Parties. 
 

Article 40 
Conference of States Parties 

 
(1) The States Parties shall meet  
regularly in a Conference of States 

60

AMTLICHE ÜBERSETZUNG DEUTSCH ORIGINALTEXT ENGLISCHSCHATTENÜBERSETZUNG DEUTSCH

Article 39/40Artikel 39/40



Article 41/42/43

Vertragsstaaten zusammen, um 
jede Angelegenheit im Zusammen-
hang mit der Durchführung dieses 
Übereinkommens zu behandeln. 
 
(2) Die Konferenz der Vertrags -
staaten wird vom Generalsekretär 
der Vereinten Nationen spätestens 
sechs Monate nach Inkrafttreten 
dieses Übereinkommens einberu-
fen. Die folgenden Treffen werden 
vom Generalsekretär alle zwei Jahre 
oder auf Beschluss der Konferenz 
der Vertragsstaaten einberufen. 
 
 

Artikel 41 
Verwahrer2 

Der Generalsekretär der Vereinten 
Nationen ist Verwahrer3 dieses 
Übereinkommens. 
 

Artikel 42 
Unterzeichnung 

Dieses Übereinkommen liegt für 
alle Staaten und für Organisationen 
der regionalen Integration ab dem 
30. März 2007 am Sitz der 
 Vereinten Nationen in New York 
zur Unterzeichnung auf. 
 

Artikel 43 
Zustimmung, gebunden zu 

sein 

Dieses Übereinkommen bedarf der 
Ratifikation durch die Unterzeich-
nerstaaten und der förmlichen  
Bestätigung durch die unterzeich-
nenden Organisationen der regio-
nalen Integration. Es steht allen 
Staaten oder Organisationen der 
regionalen Integration, die das 
Übereinkommen nicht unterzeich-
net haben, zum Beitritt offen. 

2  Österreich, Schweiz: Depositar
3  Österreich, Schweiz: Depositar

Vertragsstaaten zusammen, um 
jede Angelegenheit im Zusammen-
hang mit der Durchführung dieses 
Übereinkommens zu behandeln.  
 
(2) Die Konferenz der Vertrags -
staaten wird vom Generalsekretär 
der Vereinten Nationen spätestens 
sechs Monate nach Inkrafttreten 
dieses Übereinkommens einberu-
fen. Die  folgenden Treffen werden 
vom Generalsekretär alle zwei Jahre 
oder auf Beschluss der Konferenz 
der Vertragsstaaten einberufen.  
 
 

Artikel 41  
Verwahrer2  

Der Generalsekretär der Vereinten 
Nationen ist Verwahrer3 dieses 
Übereinkommens.   
 

Artikel 42  
Unterzeichnung  

Dieses Übereinkommen liegt für 
alle Staaten und für Organisationen 
der regionalen  Integration ab dem 
30. März 2007 am Sitz der 
 Vereinten Nationen in New York 
zur Unterzeichnung auf.  
 

Artikel 43  
Zustimmung, gebunden zu 

sein  

Dieses Übereinkommen bedarf der 
Ratifikation durch die Unterzeich-
nerstaaten und der förmlichen 
 Bestätigung durch die unterzeich-
nenden Organisationen der regio-
nalen Integration. Es steht allen 
Staaten oder Organisationen der 
regionalen Integration, die das 
Übereinkommen nicht unterzeich-
net haben, zum Beitritt offen.  

2  Österreich, Schweiz: Depositar
3  Österreich, Schweiz: Depositar

Parties in order to consider any  
matter with regard to the imple-
mentation of the present 
Convention. 
 
(2) No later than six months after 
the entry into force of the present 
Convention, the Conference of 
States Parties shall be convened by 
the Secretary-General of the 
United Nations. The subsequent 
meetings shall be convened by the 
Secretary-General biennially or 
upon the decision of the 
Conference of States Parties. 
 

Article 41 
Depositary 

The Secretary-General of the 
United Nations shall be the deposi-
tary of the present Convention. 
 

Article 42 
Signature 

The present Convention shall be 
open for signature by all States and 
by regional integration organiza-
tions at United Nations Head -
quarters in New York as of 30 
March 2007. 
 

Article 43 
Consent to be bound 

 
The present Convention shall be 
subject to ratification by signatory 
States and to formal confirmation 
by signatory regional integration 
organizations. It shall be open for 
accession by any State or regional 
integration organization which has 
not signed the Convention. 
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Artikel 44 
Organisationen der  

regionalen Integration 

(1) Der Ausdruck „Organisation der 
regionalen Integration“ bezeichnet 
eine von souveränen Staaten einer 
bestimmten Region gebildete 
 Organisation, der ihre Mitglied -
staaten die Zuständigkeit für von 
diesem Übereinkommen erfasste 
Angelegenheiten übertragen haben. 
In ihren Urkunden der förmlichen 
Bestätigung oder Beitritts urkunden 
erklären diese Organisationen den 
Umfang ihrer Zuständigkeiten in 
Bezug auf die durch dieses Über-
einkommen erfassten Angelegen-
heiten. Danach teilen sie dem Ver-
wahrer4 jede erhebliche Änderung 
des Umfangs ihrer Zuständigkeiten 
mit. 
 
(2) Bezugnahmen auf „Vertrags-
staaten“ in diesem Übereinkommen 
finden auf solche Organisationen 
im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
 Anwendung.  
 
(3) Für die Zwecke des Artikels 45 
Absatz 1 und des Artikels 47 Absät-
ze 2 und 3 wird eine von einer 
 Organisation der regionalen 
 Integration hinterlegte Urkunde 
nicht mitgezählt.  
 
(4) Organisationen der regionalen 
Integration können in Angelegen-
heiten ihrer Zuständigkeit ihr 
Stimmrecht in der Konferenz der 
Vertragsstaaten mit der Anzahl von 
Stimmen ausüben, die der Anzahl 
ihrer Mitgliedstaaten entspricht,  
die Vertragsparteien dieses Über-
einkommens sind. Diese Organisa-
tionen üben ihr Stimmrecht nicht 
aus, wenn einer ihrer Mitglied -
staaten sein Stimmrecht ausübt, 
und umgekehrt. 
 
 

4  Österreich, Schweiz: Depositar

Article 44 
Regional integration  

organizations 

(1) “Regional integration organiza-
tion” shall mean an organization 
constituted by sovereign States of a 
given region, to which its member 
States have transferred compet-
ence in respect of matters gov-
erned by the present Convention. 
Such organizations shall declare, in 
their instruments of formal confir-
mation or accession, the extent of 
their competence with respect to 
matters governed by the present 
Convention. Subsequently, they 
shall inform the depositary of any 
substantial modification in the  
extent of their competence. 
 
 
 
(2) References to “States Parties” in 
the present Convention shall apply 
to such organizations within the 
limits of their competence. 
 
 
(3) For the purposes of article 45, 
paragraph 1, and article 47, para-
graphs 2 and 3, of the present 
Convention, any instrument  
deposited by a regional integration 
organization shall not be counted. 
 
(4) Regional integration organi -
zations, in matters within their 
competence, may exercise their 
right to vote in the Conference of 
States Parties, with a number of 
votes equal to the number of their 
member States that are Parties to 
the present Convention. Such an 
organization shall not exercise its 
right to vote if any of its member 
States exercises its right, and vice 
versa. 
 
 
 

Artikel 44  
Organisationen der 

 regionalen Integration  

(1) Der Ausdruck „Organisation der 
regionalen Integration“ bezeichnet 
eine von souveränen Staaten einer 
bestimmten Region gebildete 
 Organisation, der ihre Mitglied -
staaten die Zuständigkeit für von 
diesem Übereinkommen erfasste 
Angelegenheiten übertragen haben. 
In ihren Urkunden der förmlichen 
Bestätigung oder Beitrittsurkunden 
erklären diese Organisationen den 
Umfang ihrer Zuständigkeiten in 
Bezug auf die durch dieses Über-
einkommen erfassten Angelegen-
heiten. Danach teilen sie dem Ver-
wahrer4 jede  erhebliche Änderung 
des Umfangs ihrer Zuständigkeiten 
mit.  
 
(2) Bezugnahmen auf „Vertrags-
staaten“ in diesem Übereinkommen 
finden auf solche  Organisationen 
im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
 Anwendung.  
 
(3) Für die Zwecke des Artikels 45 
Absatz 1 und des Artikels 47 Absät-
ze 2 und 3 wird eine von einer 
 Organisation der regionalen 
 Integration hinterlegte Urkunde 
nicht mitgezählt.  
 
(4) Organisationen der regionalen 
Integration können in Angelegen-
heiten ihrer Zuständigkeit ihr 
Stimmrecht in der Konferenz der 
Vertragsstaaten mit der Anzahl von 
Stimmen ausüben, die der Anzahl 
ihrer Mitgliedstaaten entspricht,  
die Vertragsparteien dieses Über-
einkommens sind. Diese Organisa-
tionen üben ihr Stimmrecht nicht 
aus, wenn einer ihrer Mitglied -
staaten sein Stimmrecht ausübt, 
und umgekehrt.  
 
 

4  Österreich, Schweiz: Depositar
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Article 45/46/47

Artikel 45 
Inkrafttreten 

(1) Dieses Übereinkommen tritt am 
dreißigsten Tag nach Hinterlegung 
der zwanzigsten Ratifikations- oder 
Beitrittsurkunde in Kraft.  
 
 
(2) Für jeden Staat und jede Orga-
nisation der regionalen Integration, 
der beziehungsweise die dieses 
Übereinkommen nach Hinter -
legung der zwanzigsten ent -
sprechenden Urkunde ratifiziert, 
 förmlich bestätigt oder ihm beitritt, 
tritt das Übereinkommen am 
 dreißigsten Tag nach Hinterlegung 
der  eigenen Urkunde in Kraft. 
 

Artikel 46 
Vorbehalte 

(1) Vorbehalte, die mit Ziel und 
Zweck dieses Übereinkommens  
unvereinbar sind, sind nicht  
zulässig.  
 
(2) Vorbehalte können jederzeit  
zurückgenommen werden. 
 

Artikel 47 
Änderungen 

(1) Jeder Vertragsstaat kann eine  
Änderung dieses Übereinkommens 
vorschlagen und beim General -
sekretär der Vereinten Nationen  
einreichen. Der Generalsekretär 
übermittelt jeden Änderungsvor-
schlag den Vertragsstaaten mit der 
Aufforderung, ihm zu notifizieren, 
ob sie eine Konferenz der Vertrags-
staaten zur Beratung und Entschei-
dung über den Vorschlag befür -
worten. Befürwortet innerhalb von 
vier Monaten nach dem Datum der 
Übermittlung wenigstens ein 
 Drittel der Vertragsstaaten eine 
 solche Konferenz, so beruft der 
General sekretär die Konferenz 

Article 45 
Entry into force 

(1) The present Convention shall 
enter into force on the thirtieth day 
after the deposit of the twentieth 
instrument of ratification or 
 accession. 
 
(2) For each State or regional inte-
gration organization ratifying, 
 formally confirming or acceding to 
the present Convention after the 
deposit of the twentieth such 
instrument, the Convention shall 
enter into force on the thirtieth day 
after the deposit of its own such 
instrument. 
 
 

Article 46 
Reservations 

(1) Reservations incompatible with 
the object and purpose of the  
present Convention shall not be  
permitted. 
 
(2) Reservations may be withdrawn 
at any time. 
 

Article 47 
Amendments 

(1) Any State Party may propose an 
amendment to the present 
Convention and submit it to the 
Secretary-General of the United 
Nations. The Secretary-General 
shall communicate any proposed 
amendments to States Parties, with 
a request to be notified whether 
they favour a conference of States 
Parties for the purpose of consider-
ing and deciding upon the propo-
sals. In the event that, within four 
months from the date of such com-
munication, at least one third of the 
States Parties favour such a confer-
ence, the Secretary-General shall 
convene the conference under the 

Artikel 45  
Inkrafttreten  

(1) Dieses Übereinkommen tritt am 
dreißigsten Tag nach Hinterlegung 
der zwanzigsten  Ratifikations- oder 
Beitrittsurkunde in Kraft.  
 
 
(2) Für jeden Staat und jede Orga-
nisation der regionalen Integration, 
der beziehungs weise die dieses 
Übereinkommen nach Hinter -
legung der zwanzigsten ent -
sprechenden  Urkunde ratifiziert, 
förmlich bestätigt oder ihm beitritt, 
tritt das Übereinkommen am 
 dreißigsten Tag nach Hinterlegung 
der eigenen Urkunde in Kraft.  
 

Artikel 46  
Vorbehalte  

(1) Vorbehalte, die mit Ziel und 
Zweck dieses Übereinkommens 
 unvereinbar sind, sind nicht 
 zulässig.  
 
(2) Vorbehalte können jederzeit 
 zurückgenommen werden.  
 

Artikel 47  
Änderungen  

(1) Jeder Vertragsstaat kann eine 
Änderung dieses Übereinkommens 
vorschlagen und beim General -
sekretär der Vereinten Nationen 
einreichen. Der Generalsekretär 
übermittelt jeden Änderungsvor-
schlag den Vertragsstaaten mit der 
Aufforderung, ihm zu notifizieren, 
ob sie eine Konferenz der Vertrags-
staaten zur Beratung und Entschei-
dung über den Vorschlag befür -
worten. Befürwortet innerhalb von 
vier Monaten nach dem Datum der 
Übermittlung wenigstens ein 
 Drittel der Vertragsstaaten eine 
 solche Konferenz, so beruft der 
 General sekretär die Konferenz 
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unter der Schirmherrschaft der 
 Vereinten Nationen ein. Jede Ände-
rung, die von einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der anwesenden und 
abstimmenden Vertragsstaaten be-
schlossen wird, wird vom General-
sekretär der Generalversammlung 
der  Vereinten Nationen zur Geneh-
migung und danach allen Vertrags-
staaten zur Annahme vorgelegt. 
 
(2) Eine nach Absatz 1 beschlosse-
ne und genehmigte Änderung tritt 
am dreißigsten Tag nach dem Zeit-
punkt in Kraft, zu dem die Anzahl 
der hinterlegten Annahmeurkun-
den zwei Drittel der Anzahl der 
 Vertragsstaaten zum Zeitpunkt  
der Beschlussfassung über die  
Änderung erreicht. Danach tritt die  
Änderung für jeden Vertragsstaat 
am dreißigsten Tag nach Hinter -
legung seiner eigenen Annahme -
urkunde in Kraft. Eine Änderung ist 
nur für die Vertragsstaaten, die sie 
angenommen haben, verbindlich.  
 
 
(3) Wenn die Konferenz der  
Vertragsstaaten dies im Konsens 
beschließt, tritt eine nach Absatz 1 
beschlossene und genehmigte 
 Änderung, die ausschließlich die 
Artikel 34, 38, 39 und 40 betrifft,  
für alle Vertragsstaaten am dreißig -
sten Tag nach dem Zeitpunkt in 
Kraft, zu dem die Anzahl der hinter-
legten Annahmeurkunden zwei 
Drittel der Anzahl der Vertrags -
staaten zum Zeitpunkt der 
 Beschlussfassung über die 
 Änderung erreicht.  

unter der Schirmherrschaft der 
 Vereinten Nationen ein. Jede Ände-
rung, die von einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der anwesenden und 
abstimmenden Vertragsstaaten be-
schlossen wird, wird vom General-
sekretär der Generalversammlung 
der  Vereinten Nationen zur Geneh-
migung und danach allen Vertrags-
staaten zur Annahme vorgelegt.  
 
(2) Eine nach Absatz 1 beschlosse-
ne und genehmigte Änderung tritt 
am dreißigsten Tag nach dem Zeit-
punkt in Kraft, zu dem die Anzahl 
der hinterlegten Annahmeurkun-
den zwei Drittel der Anzahl der 
 Vertragsstaaten zum Zeitpunkt  
der Beschlussfassung über die 
 Änderung erreicht. Danach tritt die 
Änderung für jeden Vertragsstaat 
am dreißigsten Tag nach Hinter -
legung seiner eigenen Annahme -
urkunde in Kraft. Eine Änderung ist 
nur für die Vertragsstaaten, die sie 
angenommen haben, verbindlich.  
 
 
(3) Wenn die Konferenz der 
 Vertragsstaaten dies im Konsens 
beschließt, tritt eine nach  Absatz 1 
beschlossene und genehmigte 
 Änderung, die ausschließlich die 
Artikel 34, 38, 39 und 40 betrifft,  
für alle Vertragsstaaten am dreißig -
sten Tag nach dem Zeitpunkt in 
Kraft, zu dem die Anzahl der hinter-
legten Annahmeurkunden zwei 
Drittel der Anzahl der Vertrags -
staaten zum Zeitpunkt der 
 Beschlussfassung über die 
 Änderung erreicht.  

auspices of the United Nations. Any 
amendment adopted by a majority 
of two thirds of the States Parties 
present and voting shall be sub-
mitted by the Secretary-General to 
the General Assembly of the United 
Nations for approval and thereafter 
to all States Parties for acceptance. 
 
 
 
(2) An amendment adopted and  
approved in accordance with 
 paragraph 1 of this article shall 
enter into force on the thirtieth day 
after the number of instruments of 
 acceptance deposited reaches two 
thirds of the number of States 
Parties at the date of adoption of  
the amendment. Thereafter, the 
amendment shall enter into force 
for any State Party on the thirtieth 
day following the deposit of its own 
instrument of acceptance. An 
amendment shall be binding only 
on those States Parties which have 
accepted it. 
 
(3) If so decided by the Conference 
of States Parties by consensus, an 
amendment adopted and approved 
in accordance with paragraph 1 of 
this article which relates exclusively 
to articles 34, 38, 39 and 40 shall 
enter into force for all States 
Parties on the thirtieth day after the 
number of instruments of 
 acceptance deposited reaches two 
thirds of the number of States 
Parties at the date of adoption of 
the amendment. 
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Article 48/49/50

Artikel 48 
Kündigung 

Ein Vertragsstaat kann dieses 
 Übereinkommen durch eine an den 
 Generalsekretär der Vereinten 
 Nationen gerichtete schriftliche 
Notifikation kündigen. Die Kündi-
gung wird ein Jahr nach Eingang 
der Notifikation beim General -
sekretär wirksam. 
 

Artikel 49 
Zugängliches Format 

 
Der Wortlaut dieses Übereinkom-
mens wird in zugänglichen  
Formaten zur Verfügung gestellt.  
 
 

Artikel 50 
Verbindliche Wortlaute 

Der arabische, der chinesische,  
der englische, der französische,  
der russische und der spanische  
Wortlaut dieses Übereinkommens 
sind gleichermaßen verbindlich. 
 
Zu Urkund dessen haben die unter-
zeichneten, von ihren Regierungen 
hierzu gehörig befugten Bevoll-
mächtigten dieses Übereinkommen 
unterschrieben. 
 
 
 

Article 48 
Denunciation 

A State Party may denounce the 
present Convention by written  
notification to the Secretary-
General of the United Nations.  
The denunciation shall become 
effective one year after the date of 
receipt of the notification by the 
Secretary-General. 
 

Article 49 
Accessible format 

 
The text of the present Convention 
shall be made available in access-
ible formats. 
 
 

Article 50 
Authentic texts 

The Arabic, Chinese, English, 
French, Russian and Spanish texts  
of the present Convention shall be 
equally authentic. 
 
 
IN WITNESS THEREOF the under-
signed plenipotentiaries, being duly 
authorized thereto by their 
 respective Governments, have 
signed the present Convention. 
 
 

Artikel 48  
Kündigung  

Ein Vertragsstaat kann dieses 
 Übereinkommen durch eine an den 
Generalsekretär der  Vereinten 
 Nationen gerichtete schriftliche 
Notifikation kündigen. Die Kündi-
gung wird ein Jahr nach Eingang 
der Notifikation beim General -
sekretär wirksam.  
 

Artikel 49  
Zugängliches Barrierefreies 

Format  

Der Wortlaut dieses Übereinkom-
mens wird in zugänglichen 
 barrierefreien Formaten zur Ver -
fügung  gestellt.  
 

Artikel 50  
Verbindliche Wortlaute  

Der arabische, der chinesische,  
der englische, der französische,  
der russische und der  spanische 
Wortlaut dieses Übereinkommens 
sind gleichermaßen verbindlich.  
 
Zu Urkund dessen haben die unter-
zeichneten, von ihren Regierungen 
hierzu gehörig  befugten Bevoll-
mächtigten dieses Übereinkommen 
unterschrieben.
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Fakultativprotokoll zum 
Übereinkommen über die 
Rechte von Menschen mit 

 Behinderungen  

Die Vertragsstaaten dieses Proto-
kolls haben Folgendes vereinbart: 
 

Artikel 1 

(1) Jeder Vertragsstaat dieses Pro-
tokolls („Vertragsstaat“) anerkennt 
die Zuständigkeit des Ausschusses 
für die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen („Ausschuss“) für 
die Entgegennahme und Prüfung 
von Mitteilungen, die von oder im 
Namen von seiner Hoheitsgewalt 
unterstehenden Einzelpersonen 
oder Personengruppen eingereicht 
werden, die behaupten, Opfer einer 
Verletzung des Übereinkommens 
durch den betreffenden Vertrags-
staat zu sein.  
 
(2) Der Ausschuss nimmt keine  
Mitteilung entgegen, die einen  
Vertragsstaat des Übereinkommens 
betrifft, der nicht Vertragspartei 
dieses Protokolls ist. 
 

Artikel 2 

Der Ausschuss erklärt eine 
 Mitteilung für unzulässig, 
 
a) wenn sie anonym ist; 
 
 
b) wenn sie einen Missbrauch des 
Rechts auf Einreichung solcher  
Mitteilungen darstellt oder mit den 
Bestimmungen des Überein -
kommens unvereinbar ist; 
 
c) wenn dieselbe Sache bereits vom 
Ausschuss untersucht worden ist 
oder in einem anderen internatio-
nalen Untersuchungs- oder Streit-
regelungsverfahren geprüft worden 
ist oder geprüft wird; 
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Fakultativprotokoll zum 
Übereinkommen über die 
Rechte von Menschen mit 

 Behinderungen 

Die Vertragsstaaten dieses Proto-
kolls haben Folgendes vereinbart: 
 

Artikel 1  

(1) Jeder Vertragsstaat dieses Pro-
tokolls („Vertragsstaat“) anerkennt 
die Zuständigkeit des Ausschusses 
für die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen („Ausschuss“) für 
die Entgegennahme und Prüfung 
von Mitteilungen, die von oder im 
Namen von seiner Hoheits gewalt 
unterstehenden Einzelpersonen 
oder Personengruppen eingereicht 
werden, die  behaupten, Opfer einer 
Verletzung der Bestimmungen  
des Übereinkommens durch den 
 betreffenden Vertragsstaat zu sein.  
 
(2) Der Ausschuss nimmt keine 
 Mitteilung entgegen, die einen 
 Vertragsstaat des Übereinkommens 
betrifft, der nicht Vertragspartei 
dieses Protokolls ist.  
 

Artikel 2  

Der Ausschuss erklärt eine 
 Mitteilung für unzulässig,  
 
a) wenn sie anonym ist;  
 
 
b) wenn sie einen Missbrauch des 
Rechts auf Einreichung solcher 
 Mitteilungen darstellt oder mit den 
Bestimmungen des Überein -
kommens unvereinbar ist;  
 
c) wenn dieselbe Sache bereits vom 
Ausschuss untersucht worden ist 
oder in einem anderen internatio-
nalen Untersuchungs- oder Streit-
regelungsverfahren geprüft worden 
ist oder geprüft wird;  

Optional protocol to the 
 convention on the rights of 

persons with disabilities 

 
The States Parties to the present 
Protocol have agreed as follows: 
 

Article 1 

(1) A State Party to the present 
Protocol (“State Party”) recognizes 
the competence of the Committee 
on the Rights of Persons with 
Disabilities (“the Committee”) to  
receive and consider communi -
cations from or on behalf of 
 individuals or groups of individuals 
subject to its jurisdiction who claim 
to be victims of a violation by that 
State Party of the provisions of the 
Convention. 
 
 
 
(2) No communication shall be  
received by the Committee if it  
concerns a State Party to the 
Convention that is not a party to  
the present Protocol. 
 

Article 2 

The Committee shall consider a 
communication inadmissible when: 
 
a) The communication is anony-
mous; 
 
b) The communication constitutes 
an abuse of the right of submission 
of such communications or is  
incompatible with the provisions  
of the Convention; 
 
c) The same matter has already 
been examined by the Committee 
or has been or is being examined 
under another procedure of inter-
national investigation or settle-
ment; 



Optional protocol Article 3/4

d) wenn nicht alle zur Verfügung 
stehenden innerstaatlichen Rechts-
behelfe erschöpft worden sind. 
Dies gilt nicht, wenn das Verfahren 
bei der Anwendung solcher Rechts-
behelfe unangemessen lange 
 dauert oder keine wirksame Abhilfe 
erwarten lässt; 
 
e) wenn sie offensichtlich unbe-
gründet ist oder nicht hinreichend 
begründet wird oder 
 
f) wenn die der Mitteilung zu -
grunde liegenden Tatsachen vor 
dem Inkrafttreten dieses Protokolls 
für den betreffenden Vertragsstaat  
eingetreten sind, es sei denn, dass 
sie auch nach diesem Zeitpunkt  
weiterbestehen. 
 

Artikel 3 

Vorbehaltlich des Artikels 2 bringt 
der Ausschuss jede ihm zugegan -
gene Mitteilung dem Vertragsstaat 
vertraulich zur Kenntnis. Der 
 betreffende Vertragsstaat über -
mittelt dem Ausschuss innerhalb 
von sechs Monaten schriftliche 
 Erklärungen oder Darlegungen  
zur Klärung der Sache und der 
 gegebenenfalls von ihm getroffe-
nen Ab hilfemaßnahmen. 
 

Artikel 4 

(1) Der Ausschuss kann jederzeit 
nach Eingang einer Mitteilung und 
bevor eine Entscheidung in der 
Sache selbst getroffen worden ist, 
dem betreffenden Vertragsstaat ein 
Gesuch zur sofortigen Prüfung 
übermitteln, in dem er aufgefordert 
wird, die vorläufigen Maßnahmen 
zu treffen, die gegebenenfalls 
 erforderlich sind, um einen mög -
lichen nicht wieder gutzumachen-
den Schaden für das oder die Opfer 
der behaupteten Verletzung abzu-
wenden. 

d) All available domestic remedies 
have not been exhausted. This  
shall not be the rule where the 
 application of the remedies is 
 unreasonably prolonged or unlikely 
to bring effective relief; 
 
 
 
e) It is manifestly ill-founded or not 
sufficiently substantiated; or when 
 
 
f) The facts that are the subject of  
the communication occurred prior 
to the entry into force of the  
present Protocol for the State Party 
 concerned unless those facts 
 continued after that date. 
 
 

Article 3 

Subject to the provisions of  
article 2 of the present Protocol, 
the Committee shall bring any 
 communications submitted to it 
confidentially to the attention of 
the State Party. Within six months, 
the receiving State shall submit to 
the Committee written explana-
tions or statements clarifying the 
matter and the remedy, if any, that 
may have been taken by that State. 
 

Article 4 

(1) At any time after the receipt of  
a communication and before a 
 determination on the merits has 
been reached, the Committee  
may transmit to the State Party 
 concerned for its urgent consider-
ation a request that the State Party 
take such  interim measures as may 
be necessary to avoid possible 
irreparable damage to the victim or 
victims of the alleged violation. 
 
 
 

d) wenn nicht alle zur Verfügung 
stehenden innerstaatlichen Rechts-
behelfe erschöpft worden sind. 
Dies gilt nicht, wenn das Verfahren 
bei der Anwendung solcher Rechts-
behelfe unangemessen lange 
 dauert oder keine wirksame Abhilfe 
erwarten lässt;  
 
e) wenn sie offensichtlich unbe-
gründet ist oder nicht hinreichend 
begründet wird oder  
 
f) wenn die der Mitteilung zu -
grunde liegenden Tatsachen vor 
dem  Inkrafttreten dieses Protokolls 
für den betreffenden Vertragsstaat 
 eingetreten sind, es sei denn, dass 
sie auch nach diesem Zeitpunkt 
weiterbestehen.  
 

Artikel 3 

Vorbehaltlich des Artikels 2 bringt 
der Ausschuss jede ihm zugegan -
gene Mitteilung dem Vertragsstaat 
vertraulich zur Kenntnis. Der 
 betreffende Vertragsstaat über -
mittelt dem Ausschuss innerhalb 
von sechs Monaten schriftliche 
 Erklärungen oder Darlegungen  
zur Klärung der Sache und der 
 gegebenenfalls von ihm getroffe-
nen Abhilfemaßnahmen.  
 

Artikel 4  

(1) Der Ausschuss kann jederzeit 
nach Eingang einer Mitteilung und 
bevor eine Entscheidung in der 
Sache selbst getroffen worden ist, 
dem betreffenden Vertragsstaat ein 
Gesuch zur sofortigen Prüfung 
übermitteln, in dem er aufgefordert 
wird, die vorläufigen Maßnahmen 
zu treffen, die gegebenenfalls 
 erforderlich sind, um einen mög -
lichen nicht wieder gutzumachen-
den Schaden für das oder die Opfer 
der behaupteten Verletzung abzu-
wenden.  
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(2) Übt der Ausschuss sein 
 Ermessen nach Absatz 1 aus, so 
 bedeutet das keine Entscheidung 
über die Zulässigkeit der Mitteilung 
oder in der Sache selbst. 
 
 

Artikel 5 

Der Ausschuss berät über Mittei-
lungen aufgrund dieses Protokolls 
in nichtöffentlicher Sitzung. Nach  
Prüfung einer Mitteilung übermit-
telt der Ausschuss dem betreffen-
den Vertragsstaat und dem 
 Beschwerdeführer gegebenenfalls 
seine Vorschläge und Empfehlun-
gen. 
 

Artikel 6 

(1) Erhält der Ausschuss zuver -
lässige Angaben, die auf schwer -
wiegende oder systematische 
 Verletzungen der in dem Überein-
kommen niedergelegten Rechte 
durch einen Vertragsstaat hinwei-
sen, so fordert der Ausschuss 
 diesen Vertragsstaat auf, bei der 
Prüfung der Angaben mitzuwirken 
und zu diesen Angaben Stellung zu 
nehmen. 
 
(2) Der Ausschuss kann unter  
Berücksichtigung der von dem  
betreffenden Vertragsstaat abge -
gebenen Stellungnahmen sowie 
aller sonstigen ihm zur Verfügung  
stehenden zuverlässigen Angaben 
eines oder mehrere seiner Mitglie-
der beauftragen, eine Untersu-
chung durchzuführen und ihm so-
fort zu berichten. Sofern geboten, 
kann die Untersuchung mit Zu -
stimmung des Vertragsstaats einen 
Besuch in seinem Hoheitsgebiet 
einschließen. 
 
(3) Nachdem der Ausschuss die  
Ergebnisse einer solchen Unter -
suchung geprüft hat, übermittelt er 

(2) Where the Committee exercises 
its discretion under paragraph 1  
of this article, this does not imply a  
determination on admissibility  
or on the merits of the communi -
cation. 
 

Article 5 

The Committee shall hold closed 
meetings when examining  
communications under the present 
Protocol. After examining a  
communication, the Committee 
shall forward its suggestions and  
recommendations, if any, to the 
State Party concerned and to the  
petitioner. 
 

Article 6 

(1) If the Committee receives 
reliable information indicating 
grave or systematic violations by a 
State Party of rights set forth in the 
Convention, the Committee shall  
invite that State Party to cooperate 
in the examination of the informa-
tion and to this end submit 
 observations with regard to the 
 information concerned. 
 
 
(2) Taking into account any obser-
vations that may have been sub-
mitted by the State Party con-
cerned as well as any other reliable 
information available to it, the 
Com mittee may designate one or 
more of its  members to conduct an 
inquiry and to report urgently to 
the Committee. Where warranted 
and with the consent of the State 
Party, the inquiry may include a visit 
to its territory. 
 
 
 
(3) After examining the findings of 
such an inquiry, the Committee 
shall transmit these findings to  

(2) Übt der Ausschuss sein 
 Ermessen nach Absatz 1 aus, so 
 bedeutet das keine Entscheidung 
über die Zulässigkeit der Mitteilung 
oder in der Sache selbst.  
 
 

Artikel 5  

Der Ausschuss berät über Mittei-
lungen aufgrund dieses Protokolls 
in nichtöffentlicher Sitzung. Nach 
Prüfung einer Mitteilung übermit-
telt der Ausschuss dem betreffen-
den Vertragsstaat und dem 
 Beschwerdeführer gegebenenfalls 
seine Vorschläge und Empfehlun-
gen.  
 

Artikel 6  

(1) Erhält der Ausschuss zuver -
lässige Angaben, die auf schwer-
wiegende oder systematische 
 Verletzungen der in dem Überein-
kommen niedergelegten Rechte 
durch einen Vertragsstaat hinwei-
sen, so fordert der Ausschuss 
 diesen Vertragsstaat auf, bei der 
Prüfung der Angaben mitzuwirken 
und zu diesen Angaben Stellung zu 
nehmen.  
 
(2) Der Ausschuss kann unter 
 Berücksichtigung der von dem 
 betreffenden Vertragsstaat abge -
gebenen Stellungnahmen sowie 
aller sonstigen ihm zur Verfügung 
stehenden zuverlässigen Angaben 
eines oder mehrere seiner Mitglie-
der beauftragen, eine Untersu-
chung durchzuführen und ihm so-
fort zu berichten. Sofern geboten, 
kann die Untersuchung mit Zu -
stimmung des Vertragsstaats einen 
Besuch in seinem Hoheitsgebiet 
einschließen.  
 
(3) Nachdem der Ausschuss die 
 Ergebnisse einer solchen Unter -
suchung geprüft hat, übermittelt er 
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sie zusammen mit etwaigen 
 Bemerkungen und Empfehlungen 
dem betreffenden Vertragsstaat.  
 
(4) Der Vertragsstaat unterbreitet 
innerhalb von sechs Monaten nach 
Eingang der vom Ausschuss über-
mittelten Ergebnisse, Bemerkungen 
und Empfehlungen dem Ausschuss 
seine Stellungnahmen.  
 
(5) Eine solche Untersuchung ist 
vertraulich durchzuführen; die 
 Mitwirkung des Vertragsstaats  
ist auf allen Verfahrensstufen 
 anzustreben.  
 

Artikel 7  

(1) Der Ausschuss kann den betref-
fenden Vertragsstaat auffordern, in 
seinen Bericht nach Artikel 35 des 
Übereinkommens Einzelheiten 
über Maßnahmen aufzunehmen, 
die als  Reaktion auf eine nach 
 Artikel 6 dieses Protokolls durch -
geführte Untersuchung getroffen 
wurden.  
 
(2) Sofern erforderlich, kann der 
Ausschuss nach Ablauf des in 
 Artikel 6 Absatz 4 genannten Zeit-
raums von sechs Monaten den 
 betreffenden Vertragsstaat auf -
fordern, ihn über die als Reaktion 
auf eine solche Untersuchung 
 getroffenen Maßnahmen zu unter-
richten.  
 

Artikel 8 

Jeder Vertragsstaat kann zum Zeit-
punkt der Unterzeichnung oder 
 Ratifikation dieses Protokolls oder 
seines Beitritts dazu erklären, dass 
er die in den Artikeln 6 und 7 
 vorgesehene  Zuständigkeit des 
Ausschusses nicht anerkennt.  
 
 
 

the State Party concerned  
together with any comments and 
recomm endations. 
 
(4) The State Party concerned shall, 
within six months of receiving  
the findings, comments and 
 recommendations transmitted by 
the Committee, submit its obser -
vations to the Committee. 
 
(5) Such an inquiry shall be con -
ducted confidentially and the 
 cooperation of the State Party shall  
be sought at all stages of the  
proceedings. 
 

Article 7 

(1) The Committee may invite the 
State Party concerned to include  
in its report under article 35 of the 
Convention details of any measures 
taken in response to an inquiry  
conducted under article 6 of the 
present Protocol. 
 
 
 
(2) The Committee may, if necess-
ary, after the end of the period of 
six months referred to in article 6, 
paragraph 4, invite the State Party 
concerned to inform it of the 
 measures taken in response to such 
an inquiry. 
 
 
 

Article 8 

Each State Party may, at the time  
of signature or ratification of the 
present Protocol or accession  
thereto, declare that it does not  
recognize the competence of the 
Committee provided for in  
articles 6 and 7. 
 
 

Optional protocol Article 7/8

sie zusammen mit etwaigen 
 Bemerkungen und Empfehlungen 
dem betreffenden Vertragsstaat. 
 
(4) Der Vertragsstaat unterbreitet  
innerhalb von sechs Monaten nach 
Eingang der vom Ausschuss über-
mittelten Ergebnisse, Bemerkungen 
und Empfehlungen dem Ausschuss 
seine Stellungnahmen. 
 
(5) Eine solche Untersuchung ist  
vertraulich durchzuführen; die  
Mitwirkung des Vertragsstaats  
ist auf allen Verfahrensstufen 
 anzustreben. 
 

Artikel 7 

(1) Der Ausschuss kann den betref-
fenden Vertragsstaat auffordern, in 
seinen Bericht nach Artikel 35 des 
Übereinkommens Einzelheiten 
über Maßnahmen aufzunehmen, 
die als Reaktion auf eine nach 
 Artikel 6 dieses Protokolls durch -
geführte Untersuchung getroffen 
wurden. 
 
(2) Sofern erforderlich, kann der 
Ausschuss nach Ablauf des in 
 Artikel 6 Absatz 4 genannten Zeit-
raums von sechs Monaten den 
 betreffenden Vertragsstaat auf -
fordern, ihn über die als Reaktion 
auf eine solche Untersuchung 
 getroffenen Maßnahmen zu unter-
richten. 
 

Artikel 8 

Jeder Vertragsstaat kann zum Zeit-
punkt der Unterzeichnung oder 
 Ratifikation dieses Protokolls oder 
seines Beitritts dazu erklären, dass 
er die in den Artikeln 6 und 7 
 vorgesehene Zuständigkeit des 
Ausschusses nicht anerkennt. 
 
 

69

AMTLICHE ÜBERSETZUNG DEUTSCH ORIGINALTEXT ENGLISCHSCHATTENÜBERSETZUNG DEUTSCH

Fakultativprotokoll Artikel 7/8



Artikel 9 

Der Generalsekretär der Vereinten 
Nationen ist Verwahrer5 dieses  
Protokolls. 
 

Artikel 10 

Dieses Protokoll liegt für die 
 Staaten und die Organisationen der 
 regionalen Integration, die das 
Übereinkommen unterzeichnet 
haben, ab dem 30. März 2007 am 
Sitz der Vereinten Nationen in  
New York zur Unterzeichnung auf. 
 

Artikel 11 

Dieses Protokoll bedarf der Ratifi -
kation durch die Unterzeichner-
staaten des Protokolls, die das 
Übereinkommen ratifiziert haben 
oder ihm beigetreten sind. Es 
 bedarf der förmlichen Bestätigung 
durch die Organisationen der 
 regionalen  Integration, die das 
 Protokoll unterzeichnet haben und 
das Übereinkommen förmlich 
 bestätigt haben oder ihm beigetre-
ten sind. Das Protokoll steht allen 
Staaten oder Organisationen der 
regionalen Integration zum Beitritt 
offen, die das Übereinkommen 
 ratifiziert beziehungsweise förmlich 
bestätigt haben oder ihm beigetre-
ten sind und die das Protokoll nicht  
unterzeichnet haben. 
 

Artikel 12 

(1) Der Ausdruck „Organisation der 
regionalen Integration“ bezeichnet 
eine von souveränen Staaten einer 
bestimmten Region gebildete  
Organisation, der ihre Mitglied -
staaten die Zuständigkeit für von 
dem Übereinkommen und diesem 
Protokoll erfasste Angelegenheiten 

5  Österreich, Schweiz: Depositar

Artikel 9 

Der Generalsekretär der Vereinten 
Nationen ist Verwahrer5 dieses 
 Protokolls.  
 

Artikel 10 

Dieses Protokoll liegt für die 
 Staaten und die Organisationen der 
regionalen Integration, die das 
Übereinkommen unterzeichnet 
haben, ab dem 30. März 2007 am 
Sitz der Vereinten  Nationen in  
New York zur Unterzeichnung auf.  
 

Artikel 11 

Dieses Protokoll bedarf der Ratifi-
kation durch die Unterzeichner-
staaten des Protokolls, die das 
Übereinkommen ratifiziert haben 
oder ihm beigetreten sind. Es 
 bedarf der förmlichen Bestätigung 
durch die Organisationen der 
 regionalen Integration, die das 
 Protokoll unterzeichnet haben und 
das Übereinkommen förmlich 
 bestätigt haben oder ihm beigetre-
ten sind. Das Protokoll steht allen 
Staaten oder Organisationen der 
regionalen Integration zum Beitritt 
offen, die das Übereinkommen 
 ratifiziert beziehungsweise förmlich 
bestätigt haben oder ihm beigetre-
ten sind und die das Protokoll nicht 
unterzeichnet haben.  
 

Artikel 12 

(1) Der Ausdruck „Organisation der 
regionalen Integration“ bezeichnet 
eine von souveränen Staaten einer 
bestimmten Region gebildete 
 Organisation, der ihre Mitglied -
staaten die Zuständigkeit für von 
dem Übereinkommen und diesem 
Protokoll erfasste Angelegenheiten 

5  Österreich, Schweiz: Depositar

Article 9 

The Secretary-General of the 
United Nations shall be the deposi-
tary of the present Protocol. 
 

Article 10 

The present Protocol shall be open 
for signature by signatory States 
and regional integration organiza-
tions of the Convention at United 
Nations Headquarters in New York 
as of 30 March 2007. 
 
 

Article 11 

The present Protocol shall be  
subject to ratification by signatory 
States of the present Protocol 
which have ratified or acceded to 
the Con ven tion. It shall be subject 
to formal confirmation by signatory 
regional integration organizations  
of the present Protocol which have 
formally confirmed or acceded to 
the Convention. It shall be open for 
accession by any State or regional 
integration organization which has 
ratified, formally confirmed or 
acceded to the Convention and 
which has not signed the Protocol. 
 
 
 
 
 

Article 12 

(1) “Regional integration organiza-
tion” shall mean an organization 
constituted by sovereign States of a 
given region, to which its member 
States have transferred compet-
ence in respect of matters  
governed by the Convention and 
the present Protocol. Such organ-
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Optional protocol Article 13

übertragen haben. In ihren Urkun-
den der förmlichen Bestätigung 
oder Beitrittsurkunden erklären 
diese Organisationen den Umfang 
ihrer Zuständigkeiten in Bezug auf 
die durch das Übereinkommen und 
dieses Protokoll erfassten Angele-
genheiten. Danach teilen sie dem 
Verwahrer6 jede maßgebliche  
Änderung des Umfangs ihrer  
Zuständigkeiten mit. 
 
(2) Bezugnahmen auf „Vertrags-
staaten“ in diesem Protokoll finden 
auf solche Organisationen im 
 Rahmen ihrer Zuständigkeit 
 Anwendung.  
 
(3) Für die Zwecke des Artikels 13  
Absatz 1 und des Artikels 15  
Absatz 2 wird eine von einer 
 Organisation der regionalen 
 Integration hinterlegte Urkunde 
nicht mitgezählt.  
 
(4) Organisationen der regionalen 
Integration können in Angelegen-
heiten ihrer Zuständigkeit ihr 
Stimmrecht bei dem Treffen der  
Vertragsstaaten mit der Anzahl von 
Stimmen ausüben, die der Anzahl 
ihrer Mitgliedstaaten entspricht, die 
Vertragsparteien dieses Protokolls 
sind. Diese Organisationen üben ihr 
Stimmrecht nicht aus, wenn einer 
ihrer Mitgliedstaaten sein Stimm-
recht ausübt, und um gekehrt. 
 

Artikel 13 

(1) Vorbehaltlich des Inkrafttretens 
des Übereinkommens tritt dieses 
Protokoll am dreißigsten Tag nach 
Hinterlegung der zehnten 
 Ratifikations- oder Beitrittsurkunde 
in Kraft.  
 
(2) Für jeden Staat und jede Orga-
nisation der regionalen Integration, 
der beziehungsweise die dieses  

6  Österreich, Schweiz: Depositar

übertragen haben. In ihren Urkun-
den der förmlichen Bestätigung 
oder Beitrittsurkunden erklären 
diese Organisationen den Umfang 
ihrer Zuständigkeiten in Bezug auf 
die durch das Übereinkommen und 
dieses Protokoll erfassten Angele-
genheiten. Danach teilen sie dem 
Verwahrer6 jede maßgebliche 
 Änderung des Umfangs ihrer 
 Zuständigkeiten mit.  
 
(2) Bezugnahmen auf „Vertrags-
staaten“ in diesem Protokoll finden 
auf solche Organisationen im 
 Rahmen ihrer Zuständigkeit 
 Anwendung.  
 
(3) Für die Zwecke des Artikels 13 
Absatz 1 und des Artikels 15  
Absatz 2 wird eine von einer 
 Organisation der regionalen 
 Integration hinterlegte Urkunde 
nicht mitgezählt.  
 
(4) Organisationen der regionalen 
Integration können in Angelegen-
heiten ihrer Zuständigkeit ihr 
Stimmrecht bei dem Treffen der 
Vertragsstaaten mit der Anzahl von 
Stimmen ausüben, die der Anzahl 
ihrer Mitgliedstaaten entspricht, die 
Vertragsparteien dieses Protokolls 
sind. Diese Organisationen üben ihr 
Stimmrecht nicht aus, wenn einer 
ihrer Mitgliedstaaten sein Stimm-
recht ausübt, und umgekehrt.  
 

Artikel 13 

(1) Vorbehaltlich des Inkrafttretens 
des Übereinkommens tritt dieses 
Protokoll am dreißigsten Tag nach 
Hinterlegung der zehnten 
 Ratifikations- oder Beitrittsurkunde 
in Kraft. 
 
(2) Für jeden Staat und jede Organi-
sation der regionalen Integration, 
der beziehungsweise die dieses 

6  Österreich, Schweiz: Depositar

izations shall declare, in their 
instruments of formal confirmation 
or accession, the extent of their 
competence with respect to 
matters governed by the 
Convention and the present 
Protocol. Sub sequently, they shall 
inform the depositary of any sub-
stantial  modification in the extent 
of their competence.  
 
 
(2) References to “States Parties” in 
the present Protocol shall apply to 
such organizations within the limits 
of their competence. 
 
 
(3) For the purposes of article 13, 
paragraph 1, and article 15, para-
graph 2, of the present Protocol, 
any instrument deposited by a 
regional integration organization 
shall not be counted. 
 
(4) Regional integration organiza-
tions, in matters within their  
competence, may exercise their 
right to vote in the meeting of 
States Parties, with a number of 
votes equal to the number of their 
 member States that are Parties to 
the present Protocol. Such an 
 organization shall not exercise its 
right to vote if any of its member 
States exercises its right, and vice 
versa. 
 

Article 13 

(1) Subject to the entry into force  
of the Convention, the present 
Protocol shall enter into force on  
the thirtieth day after the deposit of 
the tenth instrument of ratification 
or accession. 
 
(2) For each State or regional 
 integration organization ratifying,  
formally confirming or acceding  
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Protokoll nach Hinterlegung der 
zehnten entsprechenden Urkunde 
ratifiziert, förmlich bestätigt oder 
ihm beitritt, tritt das Protokoll am 
dreißigsten Tag nach Hinterlegung 
der eigenen Urkunde in Kraft. 
 

Artikel 14 

(1) Vorbehalte, die mit Ziel und 
Zweck dieses Protokolls unverein-
bar sind, sind nicht zulässig.  
 
 
(2) Vorbehalte können jederzeit  
zurückgenommen werden. 
 

Artikel 15 

(1) Jeder Vertragsstaat kann eine 
Änderung dieses Protokolls vor-
schlagen und beim Generalsekretär 
der Vereinten Nationen einreichen. 
Der Generalsekretär übermittelt 
jeden Änderungsvorschlag den Ver-
tragsstaaten mit der Aufforderung, 
ihm zu notifizieren, ob sie die 
 Einberufung eines Treffens der 
 Vertragsstaaten zur Beratung und 
 Entscheidung über den Vorschlag 
befürworten. Befürwortet innerhalb 
von vier Monaten nach dem Datum 
der Übermittlung wenigstens ein 
Drittel der Vertragsstaaten die Ein-
berufung eines solchen Treffens, so 
beruft der Generalsekretär das Tref-
fen unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen ein. Jede Ände-
rung, die von einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der anwesenden und 
abstimmenden Vertragsstaaten 
 beschlossen wird, wird vom Gene-
ralsekretär der Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen zur 
Genehmigung und danach allen 
Vertragsstaaten zur Annahme  
vorgelegt. 
 
(2) Eine nach Absatz 1 beschlossene 
und genehmigte Änderung tritt am 
dreißigsten Tag nach dem Zeit-

to the present Protocol after the  
deposit of the tenth such instru-
ment, the Protocol shall enter into 
force on the thirtieth day after the 
deposit of its own such instrument. 
 
 

Article 14 

(1) Reservations incompatible with 
the object and purpose of the 
 present Protocol shall not be 
 permitted. 
 
(2) Reservations may be withdrawn 
at any time. 
 

Article 15 

(1) Any State Party may propose an 
amendment to the present 
Protocol and submit it to the 
Secretary-General of the United 
Nations. The Secretary-General 
shall communicate any proposed 
amendments to States Parties, with 
a request to be notified whether 
they favour a meeting of States 
Parties for the purpose of consider-
ing and  deciding upon the propo-
sals. In the event that, within four 
months from the date of such com-
munication, at least one third of the 
States Parties favour such a meet-
ing, the Secretary-General shall 
convene the meeting under the 
auspices of the United Nations. Any 
amendment adopted by a majority 
of two thirds of the States Parties 
present and voting shall be sub-
mitted by the Secretary-General to 
the General Assembly of the United 
Nations for approval and thereafter 
to all States Parties for acceptance. 
 
 
 
 
(2) An amendment adopted and 
approved in accordance with 
 paragraph 1 of this article shall 

Protokoll nach Hinterlegung der 
zehnten entsprechenden Urkunde 
ratifiziert, förmlich bestätigt oder 
ihm beitritt, tritt das Protokoll am 
dreißigsten Tag nach Hinterlegung 
der eigenen Urkunde in Kraft.  
 

Artikel 14 

(1) Vorbehalte, die mit Ziel und 
Zweck dieses Protokolls unverein-
bar sind, sind nicht zulässig.  
 
 
(2) Vorbehalte können jederzeit 
 zurückgenommen werden.  
 

Artikel 15 

(1) Jeder Vertragsstaat kann eine 
Änderung dieses Protokolls vor-
schlagen und beim Generalsekretär 
der Vereinten Nationen einreichen. 
Der Generalsekretär übermittelt 
jeden Änderungsvorschlag den Ver-
tragsstaaten mit der Aufforderung, 
ihm zu notifizieren, ob sie die 
 Einberufung eines Treffens der 
 Vertragsstaaten zur Beratung und 
 Entscheidung über den Vorschlag 
befürworten. Befürwortet innerhalb 
von vier Monaten nach dem Datum 
der Übermittlung wenigstens ein 
Drittel der Vertragsstaaten die Ein-
berufung eines solchen Treffens, so 
beruft der Generalsekretär das Tref-
fen unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen ein. Jede Ände-
rung, die von einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der  anwesenden und 
abstimmenden Vertragsstaaten 
 beschlossen wird, wird vom Gene-
ralsekretär der Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen zur 
Genehmigung und danach allen 
Vertragsstaaten zur Annahme 
 vorgelegt.  
 
(2) Eine nach Absatz 1 beschlossene 
und genehmigte Änderung tritt am 
dreißigsten Tag nach dem Zeit-
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enter into force on the thirtieth day 
after the number of instruments of 
 acceptance deposited reaches two 
thirds of the number of States 
Parties at the date of adoption of 
the amendment. Thereafter, the 
amendment shall enter into force 
for any State Party on the thirtieth 
day following the deposit of its own 
instrument of acceptance. An 
amendment shall be binding only 
on those States Parties which have 
accepted it. 
 

Article 16 

A State Party may denounce the 
present Protocol by written 
 notification to the Secretary-
General of the United Nations.  
The denunciation shall become 
 effective one year after the date of 
receipt of the notification by the 
Secretary-General. 
 

Article 17 

The text of the present Protocol  
shall be made available in access-
ible formats. 
 

Article 18 

The Arabic, Chinese, English, 
French, Russian and Spanish texts  
of the present Protocol shall be 
equally authentic. 
 
 
IN WITNESS THEREOF the under-
signed plenipotentiaries, being  
duly authorized thereto by their 
 respective Governments, have 
signed the present Protocol. 

Optional protocol Article 16/17/18

punkt in Kraft, zu dem die Anzahl 
der hinterlegten Annahmeurkun-
den zwei Drittel der Anzahl der  
Vertragsstaaten zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung über die Ände-
rung erreicht. Danach tritt die 
 Änderung für jeden Vertragsstaat 
am dreißigsten Tag nach Hinter -
legung seiner eigenen Annahme -
urkunde in Kraft. Eine Änderung ist 
nur für die Vertragsstaaten, die sie 
angenommen haben, verbindlich. 
 
 

Artikel 16 

Ein Vertragsstaat kann dieses 
 Protokoll durch eine an den 
 Generalsekretär der Vereinten 
 Nationen gerichtete schriftliche 
Notifikation kündigen. Die Kündi-
gung wird ein Jahr nach Eingang 
der Notifikation beim General -
sekretär wirksam. 
 

Artikel 17 

Der Wortlaut dieses Protokolls  
wird in zugänglichen Formaten  
zur Verfügung gestellt. 
 

Artikel 18 

Der arabische, der chinesische,  
der englische, der französische,  
der russische und der spanische  
Wortlaut dieses Protokolls sind  
gleichermaßen verbindlich.  
 
Zu Urkund dessen haben die unter-
zeichneten, von ihren jeweiligen 
Regierungen hierzu gehörig 
 befugten Bevollmächtigten dieses 
Protokoll unterschrieben. 

punkt in Kraft, zu dem die Anzahl 
der hinterlegten Annahmeurkun-
den zwei Drittel der Anzahl der 
 Vertragsstaaten zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung über die Ände-
rung erreicht. Danach tritt die 
 Änderung für jeden Vertragsstaat 
am dreißigsten Tag nach Hinter -
legung seiner eigenen Annahme -
urkunde in Kraft. Eine Änderung ist 
nur für die Vertragsstaaten, die sie 
angenommen haben, verbindlich.  
 
 

Artikel 16 

Ein Vertragsstaat kann dieses 
 Protokoll durch eine an den 
 Generalsekretär der Vereinten 
 Nationen gerichtete schriftliche 
Notifikation kündigen. Die Kündi-
gung wird ein Jahr nach Eingang 
der Notifikation beim General -
sekretär wirksam.  
 

Artikel 17 

Der Wortlaut dieses Protokolls wird 
in zugänglichen barrierefreien 
 Formaten zur Ver fügung gestellt.  
 

Artikel 18 

Der arabische, der chinesische,  
der englische, der französische,  
der russische und der  spanische 
Wortlaut dieses Protokolls sind 
gleichermaßen verbindlich.  
 
Zu Urkund dessen haben die unter-
zeichneten, von ihren jeweiligen 
Regierungen hierzu  gehörig 
 befugten Bevollmächtigten dieses 
Protokoll unterschrieben. 
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		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird


		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein


		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken


		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern


		Tabellen




		Regelname		Status		Beschreibung


		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein


		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein


		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen


		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen


		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben


		Listen




		Regelname		Status		Beschreibung


		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein


		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein


		Überschriften




		Regelname		Status		Beschreibung


		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung
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